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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorgani
sationsgesetz und die 12. Schulorganisationsge

setz-Novelle gt:ändert werden 
(14. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalr:n hat beschlossen : 

Artikel I 

Das Schu lorganisationsgesetz, BGB!. 
Nr. 2421 1 962, zuletzt ge :indert durch das Bundes
gesetz BGB! .  Nr. 408 / 1 99 1  wird wie folgt getinderr : 

1. Nach § 2 wird folgender § 2 a samt Überschrift 
e ingefügt :  

"Personen bezogene Bezeichnungen 

§ 2 a. Personenbezogene Bezeichnungen in die
sem Bundesgesetz sowie in den auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, wie zB 
"Schüler", "Leh rer", umfassen Knaben und IvLid
ehen bzw. M änner und Frauen gle ichermaßen, 
außer es ist ausdrücklich ande res angeordnet." 

2. § 6 samt Überschrift lautet : 

"Lehlllläne 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat für d ie in d iesem Bundesgesetz gerege lten 
Schulen Lehrpläne durch Verordnung festzusetzen. 
Die Landesschu l räte s ind vor Erlassung solcher 
Verordnungen z u  hören. Der Bu ndesmin ister für 
Unterricht und Kunst hat die e inzelnen Schulen zu 
ermächtigen , i n  einem vorzu gebenden Rahmen 
Lehrplanbest immungen nach den örtl ichen Erfor
dernissen auf  Grund d ieses Bundesgesetzes zu 
erlassen (schu lautonome Lehrplanbestimm ungen, 
welche an den Akadem ien die Bezeichnung 
"Studienplan" führen), soweit dies u nter Bedacht
nahme auf die B i ldungsaufgabe der e inzelnen 
Schu lanen (Schu lformen, Fach richtungen) , auf  
deren Berechtigungen sowie auf  die Erhaltung der 

ÜbertrittSmöglichkeiten Im Rahmen derselben 
Sch u lan (Schu l form, Fachrichtung) und der Über
trittsmögl ichkeiten im S inne des § 3 Abs. 1 vertret
bar ist. Sofern Schulen schu l  autonome Lehrplanbe
sti m m ungen erlassen haben, bei denen über die 
einzelne Schu le h inausgehende In teressen der 
Schü ler  und Erziehungsberechtigten nicht In 
ausreichendem Maße berücksichtigt worden s ind,  
haben die Schu lbehörden erster Instanz die 
schu lautonomen Lehrplanbestim mu ngen im erfor
derlichen Ausmaß aufzuheben und erforderl ichen
fa l ls  entsprechende zusätzl iche Lehrplanbest im
mungen zu erlassen . Für Berufsschulen können bei  
Bedarf die zusätzl ichen Leh rplanbest immungen 
statt von den einzelnen Schulen von den Landes
schul räten erlassen werden. Der Bundesm in i ster 
kann bei Bedarf best im men, daß zusätzl iche 
Lehrplanbestillllllungen statt von den einzelnen 
Schu len von den I.::lIldesschu l räten zu erlassen sind ;  
fü r  Berufsschu len kann diese Ermächtigung gene
rell, für die anderen Schularten nur  in besti mmten 
Angelegenheiten erfolgen .  

( 2 )  D i e  Lehrpläne haben zu entha lten: 
a) die al lgemeinen B i ldungsziele, 
b) die Bi ldu ngs- und Lehraufgaben der einze l 

nen Unterrichtsgegenstände und didaktische 
G rundsätze, 

c) den Lehrstoff, 
d) die Auftei lung des Leh rstoffes auf die 

einzelnen Sch u l stufen, soweit dies i m  Hin
blick auf die B i ldungsaufgabe der betreffen
den Schu lart (Schul forlll, Fachrichtung) sowie 
die Überrrittsl1löglichkeiten erforderl ich ist 
Lind 

e) die GesallltstLI ndenzahl und das Stundenaus
maß der einze lnen unterrichtsgegenstände 
(StundenDfel) , 

f) soweit es schuhutonome Lehrplanbestilll
mungel1 erfordern, sind Kernan liegen in den 
Bildungs- und Lehraufgaben oder den didak
tischen Grundsätzen oder im Leh rstoff zu 
u msch reiben. 

(3) Die Erlassung schu lautonomer Lehrplanbe
st immungen obl iegt 
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2 948 der Beilagen 

a) an den Akademien dem Ständigen Ausschuß, 
b) an den übrigen Schulen dem Schulforum 

(§ 63 a des Schulunterrichtsgesetzes, BGBI. 
Nr. 472/ 1986 in der jeweils geltenden Fas
sung) bzw. dem Schulgemeinschaftsausschuß 
(§ 64 des Schulunterrichtsgesetzes) . 

Die schul autonomen Lehrplanbestimmungen sind 
durch Anschlag an der betreffenden Schule auf die 
Dauer eines Monates kundzumachen; nach Ablauf 
des Monats sind sie bei der Schulleitung zu 
hinterlegen. Auf Verlangen ist Schülern und 
Erziehungsberechtigten, an Berufsschulen auch den 
Lehrberechtigten Einsicht zu gewähren. Schulauto
nome Lehrplanbestimmungen sind der Schulbe
hörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen. Die 
Schulbehörde erster Instanz hat die schulautono
men Lehrplanbestimmungen aufzuheben, wenn sie 
nicht der Ermächtigung (Abs. 1) entsprechen. Der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst hat in den 
Lehrplänen gemäß Abs. 1 Lehrplanbestimmungen 
für die Fälle der Aufhebung von schulautonomen 
Lehrplanbestimmungen und den Fall der Nichter
lassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen 
vorzusehen. 

(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtge
genstände, alternative Pflichtgegenstände, verbind
liche Übungen, Freigegenstände, unverbindliche 
Übungen) jedenfalls in den Lehrplänen vorzusehen 
sind, wird im 11. Hauptstück für die einzelnen 
Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt 
werden, daß zwei oder mehrere der im 11. Haupt
stück angeführten Pflichtgegenstände als alternative 
oder als zusammengefaßte Pflichtgegenstände zu 
führen sind. Überdies können bei Unterrichtsgegen
ständen, die eine zusammengesetzte Bezeichnung 
haben, die Teile gesondert oder in Verbindung mit 
anderen solchen Teilen geführt werden. Darüber 
hinaus können in den Lehrplänen auch weitere 
Unterrichtsgegenstände als Pflichtgegenstände, ver
bindliche Übungen, Freigegenstände (auch Freige
genstände für besonders begabte und interessierte 
Schüler mit entsprechenden Anforderungen) und 
unverbindliche Übungen sowie ein Förderunterricht 
vorgesehen werden. Ferner kann in den Lehrplänen 
für Schulen für Berufstätige und für Akademien die 
Einbeziehung von Formen des Fernunterrichtes 
insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichte
rung des Besuches dieser Schulen ohne Einschrän
kung des Bildungszieles zweckmäßig ist. 

(5) Bei der Erlassung der' Lehrpläne für den 
Religionsunterricht ist auf das Religionsunterrichts
gesetz, BGBI. Nr. 190/ 1949, . in seiner jeweils 
geltenden Fassung Bedacht zu nehmen." 

3. Im § 7 wird nach Abs. 5 folgender Abs. 5 a 
eingefügt: 

,,(5 a) Schulversuche dürfen an einer Schule nur 
eingerichtet werden, wenn die Erziehungsberechtig
ten von mindestens zwei Dritteln der Schüler und 
mindestens zwei Drittel der Lehrer der betreffenden 

Schule dem Schulversuch zustimmen. Ist ein 
Schulversuch nur für einzelne Klassen einer Schule 
geplant, darf ein derartiger Schulversuch nur 
eingerichtet werden, wenn die Erziehungsberechtig
ten von mindestens zwei Dritteln der Schüler, 
welche diese Klasse voraussichtlich besuchen 
werden, und mindestens zwei Drittel der Lehrer, 
welche in dieser Klasse voraussichtlich unterrichten 
werden, zustimmen; diese Zustimmung gilt auch für 
eine Fortsetzung des Schulversuches in den 
aufsteigenden Klassen. An Berufsschulen tritt an die 
Stelle der erforderlichen Zustimmung der Erzie
hungsberechtigten die entsprechende Zustimmung 
der Schüler. Dieser Absatz gilt nicht für Schulversu
che zur Erprobung neuer Fachrichtungen aIl' 
berufsbildenden Schulen und für Schulversuche an 
Akademien." 

4. An die Stelle des bisherigen § 8 a treten die 
folgenden §§ 8 a bis 8 c samt Überschriften: 

"Führung von alternativen Pflichtgegenständen, 
Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und 
eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unter
richtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in 

Schüler gruppen 

§ 8 a. (1) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat für die öffentlichen Schulen unter 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit 
und der Pädagogik sowie auf die personellen und 
räumlichen Möglichkeiten durch Verordnung zu 
bestimmen, 

a) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein alternativer Pflichtgegenstand zu führen 
1st, 

b) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein Freigegenstand oder eine unverbindliche 
Übung zu führen und beim Unterschreiten 
welcher Mindestzahl von teilnehmenden 
Schülern ein solcher Unterrichtsgegenstand 
ab dem Ende des laufenden Beurteilungsab
schnittes nicht mehr weiterzuführen ist, 

c) bei welcher Mindestzahl von Schülern ein 
Förderunterricht abzuhalten ist, 

d) unter welchen Voraussetzungen bestimmte 
Unterrichtsgegenstände in Schülergruppen zu 
teilen sind und 

e) unter welchen Voraussetzungen in leistungs
differenzierten Pflichtgegenständen Schüler
gruppen im Hinblick auf die Leistungsgrup
pen zu führen sind. 

Sofern die Zahl der Schüler die für die Führung von 
Unterrichtsveranstaltungen erforderliche Mindest
zahl an Schülern in einer Klasse zu gering ist, 
können Schüler mehrerer Klassen einer oder 
mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl 
zusammengefaßt werden. 

(2) Wenn den Schulbehörden erSter Instanz für 
die Schulen ihres Aufsichtsbereiches ein Rahmen für 
die einsetzbaren Lehrerwochenstunden zur Verfü-
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gung geste l l t  wurde, obl iegt d ie Erlassung von 
Verordnungen im S inne des Abs. 1 der Schulbe
hörde erster Instanz, soweit keine verordnungsmä
ßige Regel ung durch den Bundesminister für  
Unterricht und Kunst erfolgt ist (regionale Festle
gung von Eröffn ungs- und ·Te i lungszahlen) .  Wenn 
ein Rahmen für die einsetzbaren Lehrerwochen
stunden der einzelnen Schu le  zur  Verfügung gestellt 
wurde, obl iegt die Rege l ung im S inne des Abs. I 
dem Schulgemeinschaftsausschuß, soweit keine 
verordnungsmäßige Regelung durch die Schu lbe
hörde erster Instanz oder den Bundesminister fü r 
Unterricht und Kunst erfolgt ist (schu l autonome 
Festlegung von E röffnungs- und Teil ungszah len). 

(3) (Grundsatzbestimmung) Anste l le der Abs. 1 
und 2 hat d ie  Ausführungsgesetzgebung hinsichtl ich 
der öffentl ichen Pfl ichtschu len, die keine Übungs
schu len sind, die i n  Abs. 1 l it. a bis e genannten 
Best immungen zu erlassen. Hiebei hat sich d ie 
Ausfü hrungsgesetzgebung an den für d ie  Erstel l ung 
der Ste l lenpläne (Art. IV Abs. 2 des Bundesverfas
s ungsgesetzes BGBI .  Nr. 2 15/1962) vorgegebenen 
Grundsätzen zu orientieren. Die d iesbezügl ichen 
Regelungen können an d urch d ie Ausfüh rungsge
setzgebung zu bestimmenden Behörden oder an d ie 
Schu len übertragen werden. Sofern e ine Übertra
gung an die Schulen erfolgt, ist die Zuständ igkeit 
zur Regelung dem Schu lforum oder dem Schu lge
me inschaftsausschuß zu übertragen. 

(4) Für Privatschulen steht die Festlegung der 
Mindestzah len nach Abs. 1 dem Schulerhalter zu .  
Wenn der Bund verpf l i cht.et ist, den Lehrer-Perso
nalaufwand in einem Ausmaß von mindestens der 
Hälfte zu  tragen und durch Maßnahmen des 
Schulerh alters e in  höherer Lehrer-Personalaufwand 
entsteht, verkürzt sich d iese Verpfl ichtung, und 
zwar im Verhältnis zu dem an vergleichbaren 
öffentl ichen Schu len erforderl ichen Lehrer-Perso
nalaufwand . 

Führung der Unterrichtsgegenstände Leibesübungen 
und Leibeserziehung 

§ 8 b. (1) Der Unterricht in Leibesübungen und 
Leibeserziehung ist ab der 5. Sch u l stufe getrennr 
nach Geschlechtern zu ertei len. Bei nach Geschlech
tern getrennter Unterrichtsertei l ung können Schüler 
mehrerer Klassen zusammengefaßt werden, soweit 
h iedurch die festgelegte Klassenschülerhöchstzahl 
nicht überschritten wird. 

(2) Im Freigegenstand und in der unverbind l ichen 
Übung Leibesübungen bzw. Leibeserziehung sowie 
in  den sportl ichen Schwerpunkten in Sonderformen 
d arf der Unterricht auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern ertei l t  werden,  sofern d iese C nter
richtsveranstaltungen auf Sportarten beschränkt 
s ind, bei denen vom Standpunkt der unterschied l i 
chen Leistungsfäh igkeit und der  koedukativen 
Führung kein E inwand besteht; unter den gleichen 

Voraussetzungen darf mlt Genehmigung der 
Schulbehörde erster Instanz der Unterricht in den 
Pfl ichtgegenständen Leibesübungen und Leibeser
ziehung ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt 
werden, wenn bei Trennung nach Gesch lechtern 
wegen zu geringer Schü lerzah l nicht für alle Schü ler 
der lehrplanmäß ige Unterricht im Pfl ichtgegenstand 
Leibesübu ngen (Leibeserziehu ng) erte i l t  werden 
könnte.  Ferner kann der Unrerricht in Leibesübun
gen (Leibeserziehung) ohne Trennung nach Ge
sch lechtern erte i l t  \verden, wenn der Unterricht 
gle ichzeitig durch mehrere Lehrer (im Falle des 
Unterrichts für mehrere Klassen oder Schülergrup
pen) erfolgt und wenn dies aus  inhalt l ichen 
Gründen (zB Tanz, Schwimmen, Freizeitsportar
ten) zweckmäßig ist .  

(3) (Grundsarzbestimmung) Anste l le  des Abs. I 
hat die Ausführungsgesetzgebung hinsichtl ich der 
öffent l ichen Pfl ichtschu len, d ie keine Übungssch u 
l e n  sind, zu bestimmen, 

a) ab welcher Sch u lstufe der öffentl ichen Volks
schu len und der öffentl ichen Sonderschulen 
in Leibesübungen der Unterricht getrennt 
nach Geschlechtern zu ertei l en ist, wobei im 
Freigegenstand und in der unverbind l ichen 
Übung Leibesübungen der Unterricht auch 
ohne Trennung nach Geschlechtern für 
zu lässig erklärt werden kann, 

b) daß an den übrigen öffentl ichen Pfl ichtschu
len der Unterricht in Leibesübungen getrennt 
nach Geschlechtern zu ertei len ist, wobei dem 
Abs. 2 entsprechende Regelungen getroffen 
werden können. 

Studienberechrigungsprüfung 

§ 8 c. (I) Sofern im 11. Hauptstück d ieses 
Bundesgesetzes d ie erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer höheren Schule als Aufnahms
voraussetzung festgelegt wird,  kann d iese durch die 
erfolgreiche Ablegung einer Studienberechtigungs
prüfung gemäß den folgenden Absätzen ersetzt 
werden. 

(2) Zur  Stud ienberechtigungsprüfung sind Auf
nahmsbewerber zuzu lassen, die das 22 .  Lebensjahr  
vollendet haben und eine eindeutig über d ie  
Erfü l lung der al lgemeinen Schulpfl icht h inausge
hende erfolgre iche berufl iche oder außerberufl iche 
Vorbi ldung für d ie  angestrebte Schulart (Fach rich
tung) nachweisen. Bewerber, die eine Leh rabschluß
prüfung gemtiß dem Berufsausbi ldungsgesetz, 
BGBI. T\ r. 142/1969 in se iner jeweils geltenden 
Fassung, eine mittlere Schule oder eine nach 
Umfang und Anforderungen gleichwertige inländi
sche Berufsausbi ldung erfolgreich abgeschlossen 
und eine insgesamt vierjäh rige Ausbi ld ungsdauer 
(al lenfal l s  durch Absolv ierung eines weiteren 
Bi ldungsganges) erreicht haben, s ind bereits nach 
Vollendung des 20. Lebensjahres zuzu lassen. 
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4 948 der Beilagen 

(3) Die Studienberechtigungsprüfung hat fol
gende Prüfungsgebiete zu umfassen : 

1 .  einen Aufsatz über ein allgemeines Thema, 
2. höchstens drei weitere Fächer, die im Hinblick 

auf Vorkenntnisse oder Fertigkeiten für die 
angestrebte Schulart (Form, Fachrichtung) 
erforderlich sind (Pflichtfächer) und 

3. weitere Prüfungsgebiete nach Wahl des 
Aufnahmsbewerbers aus dem Bereich der 
angestrebten Schulart (Fachrichtung, Lehr
amtsausbildung, Studiengang), seiner fachli
chen Voraussetzungen oder der angestrebten 
Schulart (Fachrichtung) entsprechenden be
ruflichen Tätigkeitsfelder (Wahlfächer) . 

Die Zahl der Pflicht- und Wahlfächer gemäß Z 2 
und 3 hat zusammen vier zu betragen. 

(4) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
Aufgabe der Studienberechtigungsprüfung und die 
einzelnen Schularten nähere Bestimmungen betref
fend den Aufsatz zu erlassen sowie die Pflichtfächer 
und die Art der Durchführung der Prüfung 
(schriftlich, mündlich oder praktisch) festzulegen. 
Hiebei können für die einzelnen Prüfungsfächer 
Kurse zur Ergänzung des Selbststudiums vorgese-
hen werden. 

. 

(5) Für die Zulassung und Durchführung der 
Studienberechtigungsprüfung ist § 42 des Schulun
terrichtsgesetzes anzuwenden, soweit in den vorste
henden Absätzen nicht anderes bestimmt wird. 

(6) Die Studienberechtigungsprüfung ist an der 
Schule abzulegen, die der Aufnahmsbewerber 
besuchen will . Eine erfolgreich abgelegte Studien be
rechtigungsprüfung gilt auch für andere Schulen 
gleicher Art (Fachrichtung). 

(7) Erfolgreich abgelegte Studienberechtigungs
prüfungen nach dem Studienberechtigungsgesetz, 
BGBI. Nr. 292/ 1985 in der jeweils geltenden 
Fassung, und Teile von solchen Prüfungen sowie 
erfolgreich abgelegte Teile einer Reifeprüfung an 
höheren Schulen für Berufstätige sind als Prüfungen 
gemäß Abs. 3 anzuerkennen, soweit sie diesen nach 
Inhalt und Umfang entsprechen." 

5. § 10 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Im Lehrplan (§ 6) der Grundschule sind 
vorzusehen : 

a) als Pflichtgegenstände : Religion, Lesen, 
Schreiben, Deutsch, Sachunterricht, Mathe
matik, Musikerziehung, Bildnerische Erzie
hung, Technisches Werken, Textiles Werken, 
Leibesübungen ; 

b) als verbindliche Übungen: Verkehrserziehung 
und in der 3.  und 4. Schulstufe (für Schüler, 
die den zweisprachigen Unterricht an Volks
schulen für sprachliche Minderheiten an'ge
meldet sind, als unverbindliche Übung) etne 
lebende Fremdsprache. 

(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : Religion, Deutsch, 
Lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathe
matik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und 
Umwehkunde, Physik und Chemie, Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Technisches Wer
ken, Textiles Werken, Hauswirtschaft, Leibesübun
gen. Die Bildungs- und Lehraufgaben sowie der 
Lehrstoff haben sich je nach den örtlichen 
Gegebenheiten am Lehrplan der Hauptschule (§ 1 6) 
zu orientieren." 

6. (Grundsatzbestimmung) § 1 1  Abs. 1 lautet: . 
,,( 1 )  Die Volksschule umfaßt jedenfalls die ersten 

vier Schulstufen sowie bei Bedarf die Vorschulstufe 
und in der Oberstufe vier Schulstufen. Soweit es die 
Schülerzahl zuläßt, hat in der Grundschule und in 
der Oberstufe den Schulstufen jeweils eine Klasse 
zu entsprechen." 

7.  (Grundsatzbestimmung) Im § 1 4  entfällt Abs. 3. 

8. § 1 6  Abs. 1 lautet : 

,,( 1 )  Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : Religion, Deutsch, 
Lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathe
matik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und 
Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Technisches Wer
ken, Textiles Werken, Hauswirtschaft, Leibesübun
gen." 

9. § 16 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Im Lehrplan ist als unverbindliche Übung 
Einführung in die Informatik vorzusehen." 

1 0. (Grundsatzbestimmung) Im § 2 1  entfallen im 
Abs. 1 die Absatzbezeichnungen ,,( 1 )" sowie die 
Abs. 2 und 3 .  

. 

1 1 . (Grundsatzbestimmung) Im § 27 entfallen die 
Abs. 3 und 5. 

1 2 .  (Grundsatzbestimmung) Im § 33 entfallen die 
Absatzbezeichnung ,,( 1 )" sowie die Abs. 2 und 3 .  

1 3 .  Im § 39 Abs. 1 lautet Z 1:  

,, 1 .  in allen Formen : 
Religion, Deutsch, eine lebende Fremdspra
che, Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Biologie 
und Umweltkunde, Physik, Chemie, Psycho
logie und Philosophie (in der Oberstufe), 
Informatik (in der Oberstufe), Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Technisches 
Werken, Textiles Werken (in der 1 .  und 
2. Klasse), Leibesübungen;". 

14 .  Im § 39 entfällt Abs. 3 .  

15 .  § 39 Abs. 4 lautet: 
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, ,(4) D ie  Leh rpläne der Sonderformen (§ 37)  
haben s ich umer Bedachtnahme auf d ie besonderen 
Aufgaben d ieser Schu len im wesentl ichen nach den 
Leh rp länen der emsprechenden im § 36 genanllten 
Formen zu richten, wobei das Angebot von 
Wahlpfl ichtgegenständen (Abs. 1 Z 3) entfallen 
kan n ;  bei Emfall von Wahlpfl ichtgegenständen 
können emsprechende Freigegenstände geführt 
werden ."  

1 6 . Im § 43 entfa l len d i e  Abs . 3 und 4 .  

1 7 . (Grundsatzbestimmung) § 4 9  Abs. 4 lautet :  

, , (4)  Im F:tl le  e iner Unterbrechung des Lehrgan-
ges an e iner lehrgangsmäßigen Berufsschu le aus 
Anlaß von Ferien ist d ie  vol le Gesamtdauer des 
lehrplanmäßig vorgesehenen Unterrichtes anzustre
ben; keinesfal l s  darf die im Lehrplan vorgesehene 
Zahl der U nterrichtsstunden für die j eweil ige 
Schu lstufe um mehr als ein Zehntel unterschritten 
werden ."  

1 8 . (Grundsatzbestimmung) Im § 5 1  entfal len i m  
Abs. 1 d i e  Absatzbezeichnung ,,( 1 )" sowie d i e  
Abs. 2 u n d  3 .  

1 9 . I m  § 57 entfä l l t  d e r  zweite Satz. 

20. Im § 58 Abs. 4 lit. a und § 63 Abs. 4 lit . a treten 
an d ie Ste l le  des Wortes "Staatsbürgerkunde" d ie 
Worte "Pol it ische B i ldung" . 

2 1 .  § 5 8  Abs. 4 l it .  b lautet :  

"b) d ie im Hinblick auf d ie künftige Berufstätig
keit erforderl ichen mathematischen, natur
wissenschaft l ichen, fremdsprach l ichen, fach
theoretischen, praktischen, betriebswirt
schaft l ichen und rechtlichen Unterrichtsge
genstände, ferner Pfl i chtpraktika." 

22. Im § 58 Abs. 5 embllt  der zweite Satz. 

2 3 .  Im § 59 Abs. 1 l autet der letzte Satz : 

"Diese Sonderformen können auch als Schu len für 
Berufstätige gefüh rt werden, welche in Semester zu 
gliedern s ind ." 

24 .  § 60 Abs. 2 lautet: 

, ,(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsschu le s ind als 
PflichtgegenStände vorzusehen: 

a) Rel igion, Deutsch, e ine lebende Fremdspra
che, Pol itische B i ldung, Geschichte, Geogra
phie, Leibesübunge n ;  

b )  d ie  im Hinblick a u f  d ie  zukünftige Berufstä
tigkeit erforderl i chen natu rwissenschaftli
chen, fachtheoretischen ,  praktischen, wi rt
schaft l ichen u nd rechtl ichen Unterrichtsge
genstände." 

2 5 .  Im § 6 1  Abs. 1 l i t .  a lautet der erste Satz : 

"Handelsschulen für Berufstätige, welche d ie. 
Aufgabe haben, in e inem viersemestrigen Bi ld ungs
gang Personen, d ie d ie achte SchulstLIfe erfolgreich 

abgeschlossen haben und das 17. Lebensjahr späte
stens im Kalenderphr der Aufnahme vol lenden 
sowie e ine BeruLlausbi ldung abgeschlossen haben 
oder in das Berufs leben eingetreten s ind ,  zum 
B i ldungsziel der Handelsschule zu füh ren ."  

26 .  Im § 61 Abs. I l i t .  c lau tet der zweite Satz : 

"Die Spezial lehrgänge können auch als Schu len für 
Berufstätige geführt werden, welche in Semester zu  
gl iedern s ind ." 

27 .  Im § 6 1  Abs. I l i t .  d butet der zweite Satz : 

"Die VorbereitLIngslehrgänge kön nen auch a ls  
Schulen für Berufstätige geführt werden, we lche in 
Semester zu gliedern s ind ."  

2 8. § 62  Abs. 1 butet: 

, , ( 1 )  Die Fachschulen für wirtschaftl iche Berufe 
umfassen e inen e in- bis d rei j ährigen Bi ldu ngsgang 
und d ienen der E rwerbung der Befäh igung zur  
Ausübung eines Berufes in den  Bereichen der 
Wirtschaft, Verw:tlwng, Ernährung, Tourismus und 
Kultu r." 

29 .  § 62 Abs. 3 laute t :  

,,(3) In den Lehrplänen (§ 6)  der  einzelnen Arten 
der Fachschulen für wirtschaftliche Berufe s ind a ls  
Pfl i chtgegenstände vorzusehen : 

a) Rel igion, Deutsch, e ine lebende Fremdspra
che, Politische B i l dung, Leibesübunge n ;  in 
den Lehrp länen der mehrjährigen Fachschu
len für wirtschaft l i che Berufe überdies Ge
schichte und Geogr:lphie; 

b) die im Hinbl ick auf d ie künftige Berufstätig
keit erforderl ichen naturwissenschaftlichen, 
hchtheoreti schen, praktischen, betriebswirt
schaftl ichen, lebenskundl ichen und mus ischen 
Unterrichtsgegenstände ." 

30. Im § 62 a Abs. I l i t .  b lautet: 

"b) Speziallehrg:inge können fü r Personen, d ie 
e ine mittlere oder höhere Schu le  erfo lgreich 
abgeschlossen oder d ie  Lehr:lbsch lußprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, zur Vermitt lung 
ei ner Spezia lausbi ld ung oder E rgänzung i hrer 
Fachausbild u ng mit  einer Dauer bis zu e inem 
Jahr geführt werden .  Die Spezia llehrgänge 
können auch als Schulen für Berufstätige 
e ingerichtet werden, welche in Semester zu 
gl iedern s ind ."  

31 .  � 63 Abs. 4 l i t .  b butet : 

"b) d ie  im Hinblick auf d ie  künftige Berufstätig
keit erforderl ichen hchtheoretischen, rechtl i
chen ,  praktischen, berufskundl ichen und 
musischen Unterrichtsgegenstände sowie 
Praktika. " 

32 .  § 63 a Abs. I und 2 laute t :  

,,(1) A l s  Sonderformen der Fachschule  für 
Sozialberufe können gefü hrt werden: 
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a) Lehrgänge und Kurse zur Ausbildung auf 
verschiedenen sozialen Gebieten mit einer 
Dauer bis zu zwei Jahren, 

b) Speziallehrgänge können für Personen, die 
eine Ausbildung auf sozialberuflichem Gebiet 
erfolgreich abgeschlossen haben, zur Vermitt
lung einer Spezial ausbildung mit einer Dauer 
bis zu zwei Jahren geführt werden. 

(2) Fachschulen für Sozialberufe (einschließlich 
der Lehrgänge und Kurse sowie der Speziallehr
gänge) können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden, welche in Semester zu gliedern 
sind." 

33 .  Dem § 64 wird folgender Abs. 4 angefügt : 

,,( 4) Bei berufsbildenden mittleren Bundesschulen 
für Berufstätige ist der im Abs. 2 angeführten 
Bezeichnung der Ausdruck "für Berufstätige" 
anzufügen." 

34. Im § 69 Abs. 1 entfällt der zweite Satz. 

35. Im § 7 1  entfällt der zweite Satz. 

36. § 72 Abs. 5 lautet: 

,,(5) In den Lehrplänen (§ 6) für die einzelnen 
Fachrichtungen der Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten sind als Pflichtgegen
stände vorzuseqen : 

a) Religion, Deutsch, eine lebende Fremdspra
che, Geschichte, Geographie, Politische Bil
dung, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen fremdsprachlichen, mathe
matischen, naturwissenschaftlichen, fachtheo
retischen, praktischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Unterrichtsgegenstände, ferner 
Pflichtpraktika." 

37.  Im § 73 Abs. 1 lit. a lautet der erSte Satz : 

"Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten 
für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in 
einem achtsemestrigen Bildungsgang Personen, die 
das 1 7. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten sind, zum Bildungsziel der Höheren 
technischen oder gewerblichen Lehranstalt zu 
führen." 

3 8 .  Im § 73 Abs. 1 lit. b lautet der letzte Satz : 

"Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden; sie sind in 
Semester zu gliedern." . 

39. Im § 73  Abs. 1 lit. c, § 75 Abs. 1 lit. c und § 77 
Abs. 1 lit. c lautet jeweils der dritte Satz: 

"Der Ausbildungsgang wird durch eine Diplomprü
fung abgeschlossen, die auf jene Unterrichtsgegen
stände und Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht 

im wesentlichen bereits durch den vor dem Besuch 
des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang nachge
wiesen sind ; wird das Kolleg auf Grund einer 
Studienberechtigungsprüfung (§ 8 c) besucht, hat 
die Diplomprüfung Unterrichtsgegenstände und 
Lehrstoffe des berufsbildenden Ausbildungsberei
ches des Kollegs zu umfassen." 

40. § 74 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsakademie sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremdspra
chen, Geschichte, Geographie, Politische 
Bildung, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen mathematischen, natur
wissenschaftlichen, fachtheoretischen, prakti
schen, wirtschaftlichen und rechtlichen Un
terrichtsgegenstände." 

4 1 .  § 75 Abs. 1 lit. a lautet: 

"a) Handelsakademien für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem achtsemestrigen 
Bildungsgang Personen, die das 1 7. Lebens
jahr spätestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten sind, zum Bildungsziel einer 
Handelsakademie zu führen." 

42. Im § 75 Abs. 1 lit. b lautet der letzte Satz : 

"Aufbaulehrgänge können auch als Schulen tür 
Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden; sie sind in 
Semester zu gliedern." 

43 .  § 76 samt Überschrift lautet : 

"Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 

§ 76. ( 1 )  Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftli
che Berufe dient der Erwerbung höherer wirtschaft
licher Bildung, die zur Ausübung gehobener Berufe 
in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Ernäh
rung, Tourismus und Kultur befähigen. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe' sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremdspra
chen, Geschichte, Geographie, Politische 
Bildung, Musikerziehung, Bildnerische Erzie
hung, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig-' 
keit erforderlichen mathematischen, natur
wissenschaftlichen, fachtheoretischen, prakti
sehen, wirtschaftlichen, rechtlichen und be
rufskundlichen Unterrichtsgegenstände, fer
ner Pflichtpraktika." 

44. Im § 77 Abs. 1 lit. a lautet der erste Satz : 
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"Höhere Lehranstalten für wi rtschaftliche Berufe 
für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in 
e inem achtsemestrigen Bild ungsgang Personen,  die 
das 1 7 . Lebensj ahr spätestens i m  Kalenderjah r der 
Aufnahme vol lenden u nd e ine Berufsausbi ldung 
abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
(einsch ließlich der Tätigkeit im eigenen Haushal t) 
e ingetreten s ind,  zum B i ldungsz iel der Höheren 
Lehranstalt für wirtschaftl iche Berufe zu führen." 

45.  I m  § 77 Abs. 1 l i t .  b lautet der l etzte S:m : 

"Aufbaulehrgänge können auch a ls  Schulen fü r 
Berufstätige, erforderlichenfal ls  u nter  Verlängerung 
der Ausbi ldungsdauer, geführt werden ;  s ie sind in 
Semester zu gl iedern." 

46.  § 80  Abs. I lautet: 

,,(1) Die Akademie fü r Sozialarbeit u mfaßt sechs 
Semester." 

47. Dem § 80 wird folgender Abs . 4 angefügt : 

, , (4) An den e inzelnen Akademien fü r Sozialar
beit ist  e in Ständiger Ausschuß einzurichten, dem 
der D irektor der Akademie fü r Sozialarbeit u nd d rei 
von den Lehrern zu  wählende Lehrervertreter sowie 
zwei von der Studentel1\·ertretung zu  entsendender 
Studentenvertreter angehören .  An privaten Akade
mien für Sozialarbeit gehört dem Ständigen 
Ausschu ß  auch ein Vertreter des Schulerhalters an ." 

4 8 .  Im § 8 1 entfäl lt Abs. 2. 

49 .  I m  § 8 2  entfäl l t  Abs. 2 .  

SO. Im § 8 2  lautet Abs. 4: 

,,( 4) D ie  n äheren  Vorschriften über d ie  Eignungs
prüfung (Abs. 1) werden durch e in  gesondertes 
Bundesgesetz geregelt ." 

SI. § 83 Abs. 1 l autet : 

,,(1) Die Ausbi l dung an der Akademie fü r 
Sozialarbeit wird durch d ie  Dip lomprüfung been
det. Die erfolgreich abgelegte D ip lomprüfung 
berechtigt zur  Führung des geschützten Titels 
,Di p lomsozial arbei ter /0 i plomsozi al arbeiteri n'." 

52 .  § 83 Abs. 2 lautet: 

, ,(2) Die erfo lgreiche Abl egung der Diplomprü
fung berechtigt Absolventen, d i e  ohne Reifeprüfung 
die Akademie für Sozia larbeit besucht haben, zum 
Besuch e inschlägiger Studiene inrichtungen an e iner 
Hochschule, für die die Reifeprüfung Immatrikula
t ionsvoraussetzung ist .  Welche Studienrichtungen 
e inschlägig und in welchen Fäl len  Zusatzprüfungen 
abzu l egen s ind,  ist durch Verordnung des Bu ndes
ministers für Unterricht und Kunst im Einverneh
men mi t  dem Bundesminister  für Wissenschaft und 
Forschung zu bestimmen." 

5 3 .  I m  § 96 Abs. 1 l i t .  a tritt an die Stelle des 
Wortes "Instrumenta lmusik" das Wort "Instru men
ta lunterricht". 

54. Im § 1 00 entfä l l t  der zweite Satz. 

55. Im § 1 04 Abs . I b utet lit. a :  

a l s  Pflichtgegenstände Religion, Pädagogik 
(einsch ließlich Päd agogi scher Psychologie, 
Pädagogischer Soziologie, Philosophie), 
Heil- und Sonderpädagogik, Didaktik (insbe
sondere Didaktik der Hort- und Heimerzie
hu ng), Hort- und Heimpraxis, Deutsch 
(einschließlich Sprecherziehu ng, Ki nder- und 
jugendl i teratur), e ine lebende Fremdsprache, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie und 
Winschaftskunde, Politische Bildung und 
Reclmkunde, Mathem:nik, Physik, Chemie, 
Biologie und Umwel tku nde, Gesundheits
lehre, Ivlus ikerziehung, Instru mentalunter
ricll( Rhvth misch-musikalische Erziehu ng, 
Bild�eriscile Erziehung, Werkerziehu ng, Lei
beserziehu ng;" 

56 .  Dem § 106 Abs . 2 wird folgender Satz 
angefügt : 

Wird das Kol leg auf Grund einer Stud ienberechti
�u ngsprüfung (§ 8 c) besucht, kann der Ausbi l
dungsgang stau durch eine Reife- u nd Befähigungs
prüfung durch eine Befähigungsprüfung abge
schlossen werden, deren Inhalt auf den berufsbil
denden Ausbi ldungsbereich des Kol l egs zu be
schränken ist ." 

57. Im § 108  entf:i l l t  der  zweite Satz. 

58. § l I D  samt Überschrift lautet : 

"Aufgabe der Berufspädagogischen Akademien 

§ 1 10. Die Berufspäd agogischen Akademien 
haben die Aufg:lbe, aufbauend auf dem Bildungsgut 
e iner höheren Schu le, einer Meisterausbi l dung oder 
auf einer gleichwertigen Befäh igung Berufsschu l
lehrer, Lehrer für  den ernährungswirtschaftl ichen 
und haushaltsökonomischen Fachunterricht an 
berufsbi ldenden mi tt leren und höheren Schulen ,  
Lehrer für den technischen u nd gewerbl ichen 
Fachunterricht an beru fsbildenden mittleren und 
höheren Schulen sowie Lehrer für Textverarbeitung 
(Computerunterstützte Textverarbeitung, Steno
typie, Phonotypie) heranzubilden, d ie  nach Berufs
gesinnung, Berufswissen und Berufs können geeig
net sind ,  d ie  Aufgaben des betreffenden Lehrberufs 
zu erfül len.  Ferner können die Berufspädagogischen 
Akademien entsprechend den u nterrichtl ichen Er
fordernissen berufspädagogische Tatsachenfor
schung betreiben ."  

59 .  Im § 1 1 1 Abs. 4 l auten d ie lit. b und c :  

"b) Abte i l ung fü r die Lehramtsausbi ldung für den 
ernährungswirtschaftl ichen und haushalts
ökonom i schen Fachunterricht, 

c) Abte i l ung für den techn ischen und gewerbli
chen Fachunterricht," . 

948 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 48

www.parlament.gv.at



\ 
948 der Beilagen 8 

60. Dem § 1 1 1  wird folgender Abs. 7 angefügt:

,,(7) An den einzelnen Berufspädagogischen 
Akademien ist ein Ständiger Ausschuß einzurichten, 
dem der Direktor der Berufspädagogischen Akade
mie, die Abteilungsvorstände, je ein von den 
Lehrern jeder Abteilung zu wählende Lehrervertre
ter sowie je ein von der Studentenvertretung jeder 
Abteilung zu entsendender Studentenvertreter an
gehört. An privaten Berufspädagogischen Akade
mien gehört dem Ständigen Ausschuß auch ein 
Vertreter des Schulerhalters an." 

6 1 .  § 1 1 2 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für Lehrer, die in emem Dienstverhältnis 
stehen oder standen, können in den Lehrplänen 
verkürzte Studiengänge vorgesehen werden, wenn 
von diesen Personen im Hinblick auf die in der 
praktischen Unterrichts arbeit gewonnenen Erfah
rungen und die Absolvierung von einschlägigen 
Lehrveranstaltungen, die an Pädagogischen Institu
ten einzurichten sind, die Erreichung des Bildungs
zieles der betreffenden Lehramtsausbildung erwar
tet werden kann." 

62. § 1 1 3  Abs. 2 lautet: 

,,(2) Voraussetzung für die 'Aufnahme in' eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den ernährungswirtschaft
lichen und haushaltsökonomischen Fachunterricht, 
ist die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung einer 
höheren Schule." 

63. Im § 1 1 3  Abs. 3 lautet die Einleitung: 

"Voraussetzung für die Aufnahme in eine Berufs
pädagogische Akademie, Abteilung für den techni
schen und gewerblichen Fachunterricht, ist:" . 

64. Im § 1 1 4 Abs. 1 lauten die lit. b und c: 

"b) bei der Lehramtsausbildung für den ernäh
rungswirtschaftlichen und haushaltsökonomi
schen Fachunterricht mit der Lehramtsprü
fung für den ernährungswirtschaftlichen und 
haushaltsökonomischen Fachunterricht an 
berufsbildenden mittleren und höheren Schu
len ; 

c) bei der Lehramtsausbildung für den techni
schen und gewerblichen Fachunterricht mit 
der Lehramtsprüfung für den technischen und 
gewerblichen Fachunterricht an berufsbilden
den mittleren und höheren Schulen;". 

65. Dem § 1 1 4 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die erfolgreiche Ablegung einer Lehramts
prüfung berechtigt Personen, die die Berufspädago
gische Akademie nach Ablegung einer Studienbe
rechtigungsprüfung (§ 8 c) besucht haben, zum 
Besuch einschlägiger Studienrichtungen an einer 
Hochschule, für die die Reifeprüfung Immatrikula
tionsvoraussetzung ist, sowie zum Besuch einer 
Pädagogischen Akademie. Welche Studienrichtun-

gen einschlägig und in welchen Fällen Zusatzprü
fungen abzulegen sind, ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung zu bestimmen." 

66. Im § 1 1 9 Abs. 6 entfallen der dritte und vierte 
Satz. 

67. § 1 1 9 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Die Übungshauptschule umfaßt vier Schul
stufen. Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu 
entsprechen. Die Schüler einer Schulstufe sind in 
den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und 
lebende Fremdsprache entsprechend der Einstufung 
in die Leistungsgruppen nach Möglichkeit in 
Schülergruppen, in den übrigen Unterrichtsgegen
ständen ohne Berücksichtigung ihrer Leistungsfä
higkeit in Klassen zusammenzufassen. Die Zahl der 
Schüler in einer Klasse der Übungshauptschule darf 
30 nicht übersteigen." 

68 .  Im § 1 1 9 Abs. 8 entfallen der dritte und vierte 
Satz. 

69. Dem § 1 1 9 wird folgender Abs. 1 0  angefügt: 
,,( 1 0) An den einzelnen Pädagogischen Akade

mien ist ein Ständiger Ausschuß einzurichten, dem 
der Direktor der Pädagogischen Akademie, die 
Abteilungsvorstände, je ein von den Lehrern der 

. einzelnen Studiengänge zu wählende Lehrervertre
ter sowie je ein von der Studentenvertretung jedes 
Studienganges zu entsendender Studentenvertreter 
angehört. An privaten Pädagogischen Akademien 
gehört dem Ständigen Ausschuß auch ein Vertreter 
des Schulerhalters an." 

70. Dem § 1 20 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
,,(5) Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an 

einer Religionspädagogischen Akademie ( Studien
gang für das Lehramt an Hauptschulen und 
Polytechnischen Lehrgängen) ersetzt den alternati
ven Pflichtgegenstand gemäß Abs. 3 lit. a; die Wahl 
eines unter lit. a genannten alternativen Pflichtge
genstandes ist jedoch zulässig." 

7 1 .  Der bisherige Wortlaut des § 1 22 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; als Abs. 2 sind angefügt: 

,,(2) Die erfolgreiche Ablegung einer Lehramts
prüfung berechtigt Personen, die die Pädagogische 
Akademie nach einer Studienberechtigungsprüfung 
(§ 8 c) besucht haben, zum Besuch einschlägiger 
Studienrichtungen an einer Hochschule, für die die 
Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist, 
sowie zum Besuch einer Berufspädagogischen 
Akademie, sofern die neben der Reifeprüfung 
erforderlichen Aufnahmsvoraussetzungen erfüllt 
werden. Welche Studienrichtungen einschlägig und 
in welchen Fällen Zusatzprüfungen abzulegen sind, 
ist durch Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen." 
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72 .  Dem § 1 31 werden folgende Abs. 6 und 7 
angefügt : 

,, (6) Die folgenden Best immungen d ieses Bundes
gesetzes in der  Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. . .  . / 1 99 3  treten wie folgt in Kraft : 

1. § 2 a, § 6, § 7 Abs. 5 a, § 8 a Abs. I, 2 und 4 ,  
§ 8 b Abs. 1 und 2, § S c,  § 1 0  Abs. 2 und 3 ,  
§ 1 6  Abs. 1 und  3 ,  § 39 Abs. 1 Z 1 sowie Abs. 4, 
§ 57, § 58 Abs.4 und 5, § 59 Abs. I, § 60 
Abs. 2, § 6 1  Abs. I, § 62 Abs. I und 3 ,  § 62 a 

Abs. 1 ,  § 6 3  Abs. 4, § 6 3  a Abs. I und 2, § 6 4  
Abs. 4 ,  § 69 Abs. I, § 7 1 ,  § 7 2  Abs. 5 ,  § 7 3  
Abs. 1 ,  § 74  Abs. 2, § 75  Abs. l, § 7 6 ,  § 77  
Abs. 1 ,  § 80 Abs. 4, § 83 Abs. 2, § 96 Abs. 1, 
§ 1 00 ,  § 104 Abs. I, § 1 06 Abs. 2, § 108, § 1 1 0, 
§ 1 1 1  Abs. 4, § 1 1 1 Abs. 7, § 1 1 2 Abs. 2, § I 13 
Abs. 2 und 3 ,  § 1 1 4 Abs. I und 3 ,  § I 1 9  Abs. 6,  
7 , 8 und 1 0, § 120 Abs. 5 ,  § 122 ,  § 1 3 1  a Abs. 7, 
§ 1 3 1  b Abs. 3 und § 1 3 3  Abs. 1 sowie der 
Entfal l des § 39 Abs. 3, § 43 Abs. 3 und 4, § 81 
Abs. 2 und § 82 Abs. 2 mit 1 .  September 1993, 

2. § 80 Abs. 1 und § 82 Abs. 4 sowie der E ntfa l l  
des § 81  Abs. 2 und § 82 Abs. 2 mit 1. Septem
ber 1 994, 

3 .  die Grundsatzbestimmu ngen des § S a Abs. 3, 
§ 8 b Abs.3 , § 1 1  Abs. l und 4, § 21, § 3 3 , § 49 

. Abs. 4 und § 5 1  sowie der E ntfall des § 13  
Abs. 3 sowie § 2 7  Abs. 3 und 5 gegenüber den 
Ländern mit  Ablauf des Tages der  Kundma
chung im B u ndesgesetzblatt. 

Verord nungen auf Grund der in Z 2 bis 4 genannten 
Bestimmungen können bereits von dem der  
Kundmachung des  genannten Bundesgesetzes im 
Bundesgesetzbbtt folgenden Tag an er lassen 
werden ;  sie treten frühestens m i t  den im ersten Satz 
d ieses Absatzes bezeichneten Zeitpunkten in Kraft." 

7 3 .  § 1 3 1  a Abs. 7 l autet : 

, , (7) Für Schu lversuche im Sinne des Abs. 1 ist § 7 
Abs. 1 bis 5 u nd 6 anzuwenden . " 

74 .  § 1 3 3  Abs. 1 butet : 

, ,( 1 )  Mit der Vol lz iehung des Bundesgesetzes, 
soweit  sie i n  d ie  Zuständigkeit des Bundes fäl lt ,  ist 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst, 

hi nsicht l ich der  Vorbereitung und Erlassung der 
Verordnungen :lUf G rund des §,5 Abs. 2 1m 
Ei nvernehmen mi t  dem Bundesminister für Finan
zen und der Verord nungen auf G rund der §§ 41 
Abs. 2, 69 Abs. 2, 83 Abs. 2, 98 Abs. 3, 106 Abs. 4, 
1 14 Abs. 3 ,  122 i\bs. 2 und 1 31 d Abs. 4 sowie 
hinsichtlich des Zus:11T1menwirkens mit den Univer
sitäten und Hochschulen gemäfl § 126 Abs. 2 im 
Ei nvernehmen mit dem Bundesminister für \'\/issen
schaft und Forschung, betraut. " 

Artikel II 

Die 12. Schulorgan isat ionsgesetz-No\'e l le ,  BGB I .  
N r. 467/ 1 990, wird w ie  folgt geändert: 

1 .  Art ikel  TI butet : 

"Artikel 11 

Die e rfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung 
an einer Religionspädagogischen Akademie mi t  
Öffentl ichkeitsrecht nach dem Besuch eines Vorbe
reitungslehrganges oder e iner Stud ienberecht i
gungsprüfung sowie an e iner seinerzeitigen Rel i 
gionspädagogischen Lehranstalt mit  Öffentlich
keitsrecht, deren Lehrplan mit  dem Lehrpbn einer 
Rel igionspädagogischen Akademie gle ich war, 
berechtigt zum Besuch einschlägiger Studienrich
tungen an e iner Hochschule ,  fü r die die Reifeprü
fung Immatr ikulationsvoraussetzung ist, sowie zum 
Besuch e iner  Pädagogischen Akademie und -
sofern d ie  neben der Reifeprüfung erforderlichen 
Aufnahmsvor:1ussetzungen erfü l l t  werd en - einer 
Berufspädagogischen Akademie .  Welche Stud ien
richtungen von Hochschulen e inschlägig und in  
welchen Fäl len für  den H ochschulbesuch ZUS:1tZ
prüfungen :1bzulegen sind, ist durch Verordnung 
des Bundesmin isters für Unterricht und Kunst i m  
E invernehmen mit d e m  Bundesmin ister für Wissen
sch:1ft und Forschung zu bestim men. " 

2. Im Arti kel III wird I1:lch dem Abs. 1 folgender 
Abs. 1 a eingefügt : 

,, ( I :1) Art ike l  II in der  bssung des Bundesgeset
zes BGBI .  Nr ... ./ 1 993 tritt mi t  1. September 1993 
in Kraft." 

2 
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1 0  948 der Beilagen 

VORBLATT 

Probleme: 

1 .  Derzeit gibt es viele Schulversuche mit dem Ziel einer Abweichung von den bestehenden engen 
administrativen und pädagogischen Regelungen. 

2. Absolutes Erfordernis der Reifeprüfung als Aufnahmsvoraussetzung in die Pädagogische Akademie, 
die Berufspädagogische Akademie ( Teilbereiche) und die Kollegs, wogegen im universitären Bereich auch 
andere Zugänge möglich sind. 

3. Sonstige Probleme, die im vorliegenden Zusammenhang lösbar erscheinen. 

Ziele: 

Zu 1 :  Ermöglichung einer verstärkten administrativen und pädagogischen Eigenständigkeit im 
Regelschulwesen innerhalb eines bundeseinheitlichen Rahmens durch Regionalisierung und 
Autonomie der Schulen auf allen schulischen Ebenen. 

Zu 2 :  Schaffung einer der Studienberechtigungsprüfung 1m universitären Bereich entsprechenden 
Einrichtung im Bereich des Schulorganisationsrechtes. 

Zu 3 :  Lösung dieser Probleme unter Bedachtnahme auf die zu Z 1 dargelegte Zielsetzung. 

Inhalt: 

Zu 1: Schaffung von Freiräumen im Lehrplanbereich sowie bei den Eröffnungs- und Teilungszahlen. 

Zu 2: Schaffung einer Studienberechtigungsprüfung im Bereich des Schulorganisationsgesetzes analog der 
Studienberechtigungsprüfung im universitären Bereich. 

Zu 3: Einschlägige gesetzliche Regelungen. 

Alternativen: 

Beibehaltung der derzeitigen schulorganisationsrechtlichen Regelungen. 

EG-Konformität: 

Der vorliegende Entwurf steht, soweit EG-rechtliche Vorschriften bestehen, mit diesen im Einklang. 

Kosten: 

Kostenneutralität. 
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948  der Bei lagen 1 1  

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

S c hwe r p u n k t e  d e r  N ove l l e  

Durch den vorl iegenden E ntwurf e iner Schu lor
ganisationsgesetz-Novel le so l l  e in wesentl iches 
Anl iegen des Arbeitsüberei nkommens der Regie
rungsparteien für die XVIII .  Gesetzgebungsperiode 
des Nationa lrates im Sch ulbereich e iner Real is ie
rung zugefüh rt werden,  näml ich Dezentralisation, 
Autonomie und M itbestimmu ngsmöglichkeiten an 
den Schu len .  Darüber h inaus sol len wichtige 
Akzente für d ie Weiterentwicklung des Schu lwesens 
gesetzt werden .  

I .  Dezentralisation, Autonomie und Mitbestim
mungsmöglichkeiten an den Schulen: 

Zentraler Punkt d ieses Bereiches ist die Schu l 
autonomie .  Hier  bestehen insbesondere in den  
folgenden d rei Bereichen Möglichkeiten : 

1 .  schu lautonome Lehrpläne in einem vorgege
benen Rahmen, 

2 .  schu lautonome Eröffnungszahlen für faku lta
tive Unterrichtsangebote u nd Tei l ungszahlen 
nach Maßgabe des zur  Verfügung geste l l ten 
Lehrpersonals u nd 

3. Autonomie zur Verwendung von der Schule 
zur  Verfügung stehenden Budgetmitteln in 
e inem bestimmten Rahmen.  

Von den erw äh nten Bereichen erfordern die 
schulau tonomen Lehrpläne und die schu lautono
men Eröffnungs- u nd Tei lu ngszahlen Neurege lun
gen im Schu lorganisationsgesetz. Der dritte Bereich 
erfordert keine schu lorganisationsgesetzl iche Rege
l ung, weshalb h ier  bereits Maßnahmen gesetzt 
werden konnten. Die folgenden Ausführungen 
beziehen sich daher auf d ie sch u lautonomen 
Lehrpläne und die schulautonomen .  E röffnungs
u n d  Tei l ungszahlen. 

Die Grü nde, d ie  für e ine Schu lau tonomie 
sprechen, s ind 

höhere Flexibi l i tät  und Mobi l i tät im Schuhve-
sen,  
verbessertes E ingehen auf regionale E rforder
I1Jsse, 
Schaffung eines besonderen Schu lprofils, 
Mitbete i l igung und Mitverantwortu ng der 
Lehrer, Schüler und Erziehungsberechtigten 
im autonomen Bere ich, 

- Venvaltungsvere infachung (zB wegen des 
E ntfal l s  von Schu lversuchen) .  

Al lerdings wäre es problematisch, die Schulen zu 
e iner eigenStänd igen Regelung zu zwingen, auch 
wenn  die derzeitigen Regelu ngen den In teressen der 
e inzelnen Schule völ l ig  entsprechen. Daher ist es 
erforderlich, daß für d iese Fäl le eine Rege lung 
vorgesehen ist .  

Zu Z 1 (Schul autonome Lehrpläne): 

Wie bereits erwähnt,  5011 für den Lehrplanbereich 
bezügl ich der Autonomie das Prinz ip der Freiwi l l ig
keit gelten. Die jewei l ige Schu le  entscheidet über 
das Ausmaß ihrer Betei l igung an der Lehrplange
st::t1tung in nerhalb vorgegebener Bandbre iten des 
Lehrplanes .  So ist sichergeste l lt, daß einerseits der 
genere l l  pfl iclHige Bereich (der generel le Vorgaben 
wegen Übertrittsmöglichkeiten, Studierfäh igkeit, 
Berufsberechtigu ngen usw. regelt) vollzogen wird 
u nd andererseits auf d ie  Bedürfnisse der Eltern, 
Schü ler  und Lehrer und die regionalen Erforder
nisse eingegangen werde n kan n .  

Folgende Möglichkeiten sol len im Autonomiebe-
reich eröffnet werden : 

Erhöhung der Stundenzahl bestehender 
Pfl ich tgegenst:inde, 
zusätzl iche Pfl ichtgegenstände, die an der 
betreffenden Schu ltype n icht vorgesehen s ind,  
bestehende FreigegenStände können zu  
Pflich tgegenständen werden,  
als e igene Gegen stände defin ierte Über
schneidu ngsbereiche von bestehenden Pflicht
und/ oder Freigegenständen, 
weitgehende Gestaltungsmögl ichkeit im Be
reich der Freigegenstände und unverbind l i 
chen Übungen , 
Gestaltungsmögl ichkeit betreffend den För
derunterricht im Rahmen eines Gesamtstu n
denkontingents .  

Wichtig ist, daß d u rch d iese Möglichkeiten 
i nsgesamt der Rahmen der derzeit bestehenden 
Pflichtgegenstandsstunden n icht überschritten wird. 

Zu Z 2 (Schulautonome Eröffnungs- und Teilungs
zahlen): 

Die Schaffung eines Schu lprofi l s  durch erweiterte 
Lehrplanmöglichkeiten bedingt, daß auch die 
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1 2  948 der Beilagen 

Eröffnungs- und Teilungszahlen nicht mehr nur 
zentral reglementiert werden können, weil durch 
eine derartige Regelung nicht auf die konkreten 
Bedürfnisse der schulautonomen Lehrplangestal
tung Bedacht genommen werden kann. Außerdem 
könnte trotz Berücksichtigung der pädagogischen 
und sicherheitsmäßigen Bedürfnisse am Standort 
wegen besonderer Umstände ein Abgehen von 
generellen Regelungen zweckmäßig sein, um 
zusätzliche Angebote zu ermöglichen. (Eine einge
schränkte Gestaltungsmöglichkeit innerhalb eines 
vorgegebenen Rahmens besteht schon derzeit für 
den Unterricht in lebender Fremdsprache gemäß § 6 
Abs. 1 Z 1 lit. b sublit. cc der Eröffnungs- und 
Teilungszahlenverordnung, BGBI. Nr. 86/198 1 ,  in 
der Fassung BGBI. Nr. 478 / 1 990.) Dementspre
chend ist die gesetzliche Grundlage für die 
Eröffnungs- und Teilungszahlenverordnung im 
derzeitigen § 8 a zu ändern. 

Im Pflichtschulbereich bestehen derzeit für den 
Bereich der Eröffnungs- und Teilungszahlen 
entsprechend dem Art. 14 Abs. 3 lit. b B-VG 
Grundsatzbestimmungen. Im Hinblick auf die 
bisherigen Regelungen des Finanzausgleichsrechtes, 
nach denen der Bund den Ländern den vollen 
Lehrerpersonalaufwand für den Bereich der allge
meinbildenden Pflichtschulen ersetzt, haben diese 
Grundsatzbestimmungen in verfassungsrechtlich 
bedenklicher Weise gen aue Regelungen in dem 
Bereich der Eröffnungs- und Teilungszahlen 
enthalten, die der Ausführungsgesetzgebung keiner
lei Gestaltungsraum ließen. Nunmehr sieht die 
Regierungsvorlage für ein Finanzausgleichsgesetz 
1993 - FAG 1993 (867 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XVIII. GP) im § 3 Abs. 1 Z 1 vor, daß der Ersatz des 
Landeslehrer-Personalaufwandes wohl zur Gänze, 
jedoch nur im Rahmen der vom Bundesminister für 
Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen genehmigten Stellen
pläne zu erfolgen hätte. Durch diese Beschränkung 
der Ersatzleistungen besteht die Möglichkeit, auf 
die die Ausführungsgesetzgebung zu sehr ein
schränkende grundsatzgesetzliche Regelung zu 
verzichten. Dadurch wird nicht nur der verfassungs
rechtlichen Zielsetzung von Grundsatzbestimmun
gen und den damit zusammenhängenden Stellung
nahmen im Begutachtungsverfahren einschließlich 
einer Entschließung des Vorarlberger Landtages 
Rechnung getragen, sondern auch eine die Schulau
tonomie im Pflichtschulbereich ermöglichende 
Regelung vorgesehen. 

Im Zusammenhang mit den vorstehenden Anlie
gen zur Schulautonomie ist auch eine Novellierung 
des Schulunterrichtsgesetzes erforderlich, in wel
cher die entsprechenden Regelungen betreffend die 
Entscheidung in den Autonomieangelegenheiten 
enthalten sind. Der diesbezügliche Entwurf, der 
bereits in Begutachtung gestanden ist und dessen 
Ergebnis derzeit ausgewertet wird, sieht vor, daß die 

Entscheidungen entsprechend den sonst üblichen 
Zuständigkeiten den Schul(Klassen)foren und den 
Schulgemeinschaftsausschüssen übertragen werden. 
Die Beschlußfassung in diesen Schulpartnerschafts
gremien soll im Hinblick auf die Bedeutung dieser 
Angelegenheiten hier nur mit Zweidrittelmehrheit 
der jeweils teilnehmenden Gruppen (Lehrer, Erzie
hungsberechtigten und beim Schulgemeinschafts
ausschuß auch der Schüler) möglich sein. 

11. Studienberechtigungsprufung : . 

Derzeit ist Aufnahmsvoraussetzung für die 
Pädagogische Akademie, die Berufspädagogische 
Akademie (ausgenommen der praktische Bereich) 
und die Kollegs die Reifeprüfung. Sonderregelun
gen bestehen derzeit für die Pädagogische Akade
mie nur im Rahmen des § 1 3 1  d des Schulorganisa
tionsgesetzes und für die Akademie für Sozialarbeit 
sowie die Religionspädagogische Akademie, wo 
einjährige Vorbereitungslehrgänge eingerichtet 
sind. Die Vorbereitungslehrgänge gemäß § 1 3 1  d 
SchOG sind letztmalig im laufenden Schuljahr zu 
führen und auf die Absolventen der ehemaligen 
Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen be
schränkt. Es zeigt sich, daß eine Beschränkung auf 
die Abgänger dieser Schulart nicht vertretbar ist, 
insbesondere weil auch Absolventen anderer Schul
arten (zB Absolventen der Leibeserzieherausbildung 
an den Bundesanstalten für Leibeserziehung) ein 
Studium an der Pädagogischen Akademie ergreifen 
wollen. Ferner streben wiederholt Personen ohne 
Reifeprüfung, die die Aufnahmsvoraussetzungen 
für den praktischen Bereich in die Berufspädagogi
schen Akademien erfüllen, das Studium für 
fachlich-theoretische Unterrichtsgegenstände an. 
Dazu kommt, daß bei der Führung von Vorberei
tungslehrgängen wegen der beschränkten Ange
botsmöglichkeit die Absolvierung oft aus regionalen 
Gründen nicht möglich ist. 

Es ist schwer einzusehen, daß bei jenen Studien, 
für die das Schulorganisationsgesetz aJs Aufnahms
voraussetzung die Reifeprüfung vorschreibt, der 
Zugang schwieriger ist, als bei den Universitäten, 
wo Studienberechtigungsprüfungen durch das Bun
desgesetz BGBI. Nr. 292/ 1985  vorgesehen sind. Im 
vorliegenden Entwurf ist daher die Zugangsmög
lichkeit auch nach Ablegung einer Studienberechti
gungsprüfung, welche dem System der universitären 
Studienberechtigungsprüfung nachgebildet ist, für 
alle Schularten vorgesehen, für die eine Reifeprü
fung Aufnahmsvoraussetzung ist. 

Verf as s u n g s r ech t l iche G r u n d l a ge n  

Der vorliegende Entwurf gründet sich kompe
tenzrechtlich auf Art. 1 4  Abs. 1 B-VG und, soweit er 
Grundsatzbestimmungen ausweist, auf Art. 1 4  
Abs. 3 lit. b B-VG. 
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948  der Be ibgen 1 3  

Gemäß Art. 1 4  Abs. 1 0  B-VG kann e in dem 
E ntwurf entsprechendes Bundesgesetz als e ine 
Angelegenhe i t  der  Schulorganisation vom Natio
na l rat nur in Anwesenheit von m i nd estens der 
Hä l fte der  Mitgl ieder und m i t  e iner Mehrheit \'on 
zwei D ritte ln  der  abgegebenen St immen beschlos
sen werden. 

E G - K o n f o r m i t ä t  

D u rch d i e  i m  Entwurf behandelten Angelegen
heiten werden EG-Vorschriften nicht berührt. 

Durch d i e  vorgesehene E infü h ru ng der  Studien
berechtigungsprüfung  werden auch Akzeme h in 
s icht l ich der i n  Pbnung stehenden Fachhochschulen 
gesetzt, wei l  in  d i esem Bereich auch der  Zugang aus 
dem d ualen Ausb i ldungssystem (Lehre und Be t"Ufs
schule) vorgesehen werden muß  und die Studienbe
recht igungsprüfung h iefür e in taugl iches Instrument 
d arste l l t .  

K o s t e n  

I. Schulautonomie : 

Da schu lautonome Lehrpläne u nd schulauto
nome E röffnungs- u nd Tei l ungszah len nur im 
Rahmen des bestehenden Lehrer-Personalaufwan
des u nd des zur Verfügung stehenden Sachaufwan
des möglich se in werden und darüber h inaus die 
Erlassu ng schulautonomer Besti m m ungen i m  E r
m essen der e inze lnen Schu len l iegen wird, ist in  
d iesem Zusammenhang kein Meh raufwand zu  
e rwarten .  

11. Studienberechtigungsprüfung : 

Die Studienberecht igungsprüfungen s ind in der  
Form von  Externistenprüfungen vorgesehen. Die  
Höhe der  den Prüfern zu bezahlenden PrüfungstJ.
xen ist noch nicht festgelegt ; s ie  w i rd s ich an den 
Prüfungstaxen für  Externistenre i feprüfungen zu 
ori entieren haben.  Gegenüber der  Anzah l  der 
Schüler i n  den  derzeit ge führten Vorbereitu ngslehr
gängen ist e ine wesentl iche Steigerung der Anzahl 
von Prüfungskandidaten  für Studienberechtigu ngs
prüfungen zu e rwarten .  Wegen des gle ichzeitigen 
Entfal les von Vorbereitungslehrgängen w i rd jedoch 
d u rch  die Neue inführung der  Studienberechti
gungsprÜ'fu ng kein Mehraufwand entstehen .  Auch 
die mögl ichen Kurse zur E rgänzung des Se lbststu
d i ums  im Rahmen dEr Vorbereitung auf d i e  
Studienbe rechtigungsprüfung werden wegen de r' 
E inschränkung auf d ie  Prüfungsgebiete sowie der  
wesentl ich kürzeren  Dauer a ls  d ie  derzeitigen 
Vorbereitungslehrgänge im Rahmen des derzeitigen 
Aufwandes i h re Deckung fi nden.  

111. Sonstiger Aufwand: 

Auch d ie übrigen Änderungen bed ingen keinen 
Mehraufwand.  

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 2 a) : 

Entsprechend den neuen Legist ischen Richt l i n ien ,  
Punkt 1 0, s ind " in  Rechtsvorschriften unsach l iche 
Differenz ierungen zwischen Frauen und Männern" 
zu vermeiden.  Formu l irrungen s ind so z u  wählen ,  
daß s ie  Frauen und  Männer g le ichermaßen 
betreffen. 

Dieser Richtl i n i e  kann im Fa l l  von E inze lnove l l ie
rungen n icht entsprochen werden,  wei l  d ies zu  
Auslegungsproblemen fü hren würde.  Es so l l  daher 
an:liog dem vorgesehenen § 2 a des Schu l unt e r
riclmgesetzes e in d iesbezügl icher § 2 a auch i n  das 
Schu lorg:m is:nionsgesetz e ingefügt werden.  Damit  
w i rd klargeste l lt ,  daß personenbezogene  Bezeich
nungen im Schulorganisationsgesetz und i nsbeson
dere auch in  den Leh rplanverordnungen jewe i l s  
auch  in  i h re r  weib l i chen Form gelten .  

Die  vorgeschlagene Rege lung orient iert s i ch  an  
der  Formu l ierung des § 6 Abs .  3 des Ausschrei
b ungsgesetzes 1 989,  BGBI .  Nr.  8 5 . 

Zu Z 2 (§ 6 ) : 

Wie bereits i m  Al lgemeinen Tei l  d i eser Erl äute
rungen �usgcfüh rt wurde ,  besteht e in wesent l icher 
Tei l  der Schu la utonomie i n  der  Ermögl ichung 
schulautonomer Lehrrläne .  Aus d iesem Grund 
bed�rf es e iner Änderung des d ie  Lehrrlangrund la
gen e nthaltenden § 6 .  

Zu Abs. 1 i st  festzuste l len,  d :lß auch i n  Hinkunft 
dem Bundesm in ister für Unt erricht u nd Kunst d i e  
grundsätz l iche Zuständigkeit z u r  E rlassung der  
Leh rpläne auf  Grund  des Schu lorganIsationsgeset
zes zukommt.  Wie b isher sol l  er auch in Hinkunft 
verrfl ichtet se in ,  vor Erlassung von Lehrplänen d i e  
Lande�schu l räte zu  hören. Die  wesentl iche Neue
rung besteht in  der gesetz l ichen Verpfl ichtung des 
Bundesmin i sters, d ie  e inzelnen Schulen zu ermäch
tigen, i n  e inem vorzugebenden Rah men Lehrplan
besti mmungen zu erlassen, soweit  d ies i m  Hinbl ick 
�uf  d i e  Übertri ttSmöglichkeiten und Berechtigu ngen 
( insbesondere Hochschu lberechtigungen, Bercchti
gungen gemäß dem Berufsausb i l dungsgesetz sowie 
der  Gewerbeord nung) vertretbar ist .  Bei der 
E rlassung schu !autonomer Lehrp läne könnte d ie  
Gefahr e iner e inseit igen Orientierung bestehen, 
wenn s ich i n  einem Bereich benachbarte Schu len 
jewei ls  d ie  g le iche Profi lb i ldung schaffen .  In d iesem 
Fal le können bei  den Absti mmungen in  der  
M i nderheit gebl iebener In teressen gänzl ich unbe
friedigt b le iben .  U m  derartiges zu verh indern, ist  
e ine Eingriffsmögl i chkeit  der Schu lbehörden des 
Bundes in den Lände rn (Landesschu lräte, bei 
a l lgemeinb i ldenden pfl ic lmchu len auch Bezi rks
schul räte) vorgesehen.  
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Sohin ergibt sich bei der Lehrplanerlassung das 
System, daß der Bundesminister in der Verordnung 
den Freiraum für die Schulen festlegt und diese 
ohne Zwischenschaltung der Landesschulräte un
mittelbar im autonomen Bereich Lehrplanbestim
mungen erlassen dürfen. Nur wenn die über die 
einzelnen Schulen hinausgehenden Interessen der 
Schüler und Erziehungsberechtigten nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigt werden, 
kommt den Landes- und Bezirksschulräten eine 
Eingriffsmöglichkeit zu. Wegen der besonderen 
Struktur und Aufgabe der Berufsschulen muß in 
Abweichung von der vorstehenden Regel den 
Landesschulräten die Möglichkeit eingeräumt wer
den, unmittelbar entsprechend der Lehrplanverord
nung des Bundesministers Lehrplanbestimmungen 
erlassen zu können. Ferner wird sich in einzelnen 
bestimmten Angelegenheiten ebenfalls die Zustän
digkeit des Landesschulrates als zweckmäßig 
erweisen (zB bei der Festlegung des besonderen 
Förderunterrichtes für Kinder mit nicht deutscher 
Muttersprache) . 

Abs. 2 entspricht dem derzeitigen § 6 Abs. 2 mit 
folgenden Abweichungen : 

a) Die Auf teilung des Lehrstoffes auf die 
einzelnen Schulstufen ist nicht mehr unbe
dingt erforderlich. Bereits derzeit besteht bei 
einigen Pflichtgegenständen das Bedürfnis, 
das Lehrstoffangebot ohne Bindung an 
einzelne Schulstufen den individuellen Gege
benheiten entsprechend aufzuteilen (vgl. 
insbesondere den Lehrplan für Leibesübun
gen). 

b) Die übrigen Bestimmungen des derzeitigen 
Abs. 2 werden durch Abs. 3 erfaßt. 

Der vorgesehene Abs. 3 enthält die Regelungen 
betreffend die Zuständigkeit zur Erlassung der 
schulautonomen Lehrplanbestimmungen, welche 
ihrer Rechtsnatur nach Verordnungen sind. An den 
Volks-, Haupt- und Sonderschulen soll das 
Schulforum, bei den Berufsschulen sowie den 
mittleren und höheren Schulen der Schulgemein
schaftsausschuß als bereits derzeit gesetzlich vorge
sehene Schulpartnerschaftsgremien zuständig sein.  
Im Bereich der Akademien bestehen derzeit nach 
den erlaßmäßig ergangenen Studienordnungen 
Ständige Ausschüsse. Diese sollen im Sinne des 
Ergebnisses des Begutachtungsverfahrens für die 
Erlassung der schulautonomen Lehrplanbestim
mungen an diesen Schulen zuständig werden; hiezu 
erscheint jedoch eine gesetzliche Verankerung der 
Ständigen Ausschüsse im Rahmen der besonderen 
Bestimmungen des Schulorganisationsgesetzes er
forderlich, was durch die vorgeschlagene Ergän
zung der §§ 80, 1 1 1  und 1 19 erfolgen soll. 

Es entspricht der Schulautonomie, wenn die 
Erlassung von Lehrplanbestimmungen ohne Geneh
migung durch Schulbehörden erfolgen kann. Aus 
Evidenzgründen und um die Einhaltung der 

Rahmenbedingungen überprüfen zu können, ist 
jedoch eine Vorlage der schulautonomen Lehrplan
bestimmungen an die Schulbehörde erster Instanz 
zur Kenntnisnahme erforderlich. Dies bedeutet, daß 
die schulautonomen Lehrplanbestimmungen ohne 
Verfügung der Schulbehörde in Kraft treten 
können. Sofern jedoch die schulautonomen Lehr
planbestimmungen nicht den Rahmenbedingungen 
entsprechen oder über die einzelne Schule hinausge
henden Interessen der Schüler und Erziehungsbe
rechtigten nicht im ausreichenden Maße berück
sichtigt sind, hat die Schulbehörde die erforderli
chen Maßnahmen zu setzen. 

Schließlich ist im letzten Satz des Abs. 3 
entsprechend dem Grundsatz, daß schul autonome 
Lehrplanbestimmungen nur bei einem entsprechen
den Bedürfnis der ·Schule zu erlassen sind, dafür 
Vorsorge getroffen, daß im Fall der Nichterlassung 
schul autonomer Lehrplanbestimmungen oder für 
sonstige Fälle des Nichtbestehens von Lehrplanbe
stimmungen im autonomen Bereich Lehrplanrege
lungen vorhanden sind, nämlich entsprechende 
Lehrplanbestimmungen im Rahmen des vom Bun
desminister zp erlassenden Lehrplans. 

Der neue Abs. 4 entspricht mit einer Ausnahme 
völlig dem bisherigen § 6 Abs. 3 .  Lediglich im erSten 
Satz ist durch die Einfügung des Wortes "jeden
falls" die Möglichkeit geschaffen, daß in schul auto
nomen Lehrplänen zusätzliche Unterrichtsgegen
stände eingerichtet werden können. V gl. diesbezüg
lich die Ausführungen des im allgemeinen Teil der 
Erläuterungen unter 1.  (zu Z 1 - schulautonome 
Lehrpläne) . 

Abs. 5 entspricht dem bisherigen Abs. 4 .  

Zu Z 3 (§ 7 Abs. 5 a) : 

Das Arbeitsübereinkommen der Regierungspar
teien für die XVIII. Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates verweist darauf, daß die Weiterent
wicklung der Schulstruktur im Rahmen der 
geltenden gesetzlichen Schulversuchsbestimmungen 
(§ 7 SchOG) stattfindet. Hiebei müßte die Vielfalt 
der Begabungsgerechtigkeit gewahrt bleiben. Für 
Organisationsversuche verlangt dieses Arbeitsüber
einkommen unter der Überschrift "Dezentralisa
tion, Autonomie und MitbestimmungsmÖglichkei
ten an den Schulen" für die Durchführung 
derartiger Schulversuche die Zustimmung von zwei 
Dritteln der Eltern und Lehrer. Dieses Verlangen 
geht über die derzeitige Regelung des § 7 Abs. 5 
hinaus, wonach vor der Einführung eines Schulver
suches an einer Schule das Schulforum bzw. der 
Schulgemeinschaftsausschuß zu hören ist. 

Eine derartige Bestimmung hatte bereits die 
Regierungsvorlage für eine 1 3 .  Schulorganisations
gesetz-Novelle ( 1 79 der Beilagen zu den Stenogra
phischen Protokollen des NR XIII. GP.) vorgese-
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948  der Be i lagen 1 5  

hen .  Diese Regelung wurde jedoch bei  der 
Beschlußfassung über d iese Novel le  z u rückgestel l t, 
d a  d i e  E ingrenzung d ieser Schulversuche auf 
besondere organ isatorische Versuche zu unklar 
e rschien .  Außerdem ist derzeit der  Schu lversuchsbe
reich sehr umfangreich . Dies wird sich durch d ie  
E inführung  der Schulautonomie wesentlich verän
dern, d a  insbesondere Lehrplanversuche und 
Versuche, d ie auch d ie Klassenschülerzahl betref
fen, n icht mehr erforderl ich sein werden. Daher 
besteht gleichzeit ig mit der  E inführung der 
Schu lautonomie die leichtere i'vIöglichkeit, den 
erwähnten Programmpunkt des Arbeitsübere in
kommens zu erfü l len .  

Der neue Abs .  5 a berücksichtigt, daß be i  der 
Zust immung der Erzieh ungsberechtigten d ie  Mehr
heitsb i ldung s ich nicht an der Zah l  der Erziehu �gs
berechtigten (für einen Schüler s ind im Regelfa l l  
zwei Personen erziehungsberechtigt, für  manche 
Schüler jedoch nur  eine) sondern a n  der Anzahl  der 
Schü ler zu orientieren hat. Wenn beabsichtigt ist, 
daß der Schu lversuch die gesamte Schule erfaßt, sol l  
d ie Befassung al ler Leh rer der  Schule und der  
E rzieh ungsberechtigten a l ler  Schü ler, auch wenn s ie 
Im E inzelfal l  d u rch den Schulversuch nicht 
betroffen sein werden, erfo lge n ;  so l l  der Schu lver
such j edoch nur  e inzelne Klassen betreffen, 
erscheint  es s innvol ler, die Leh rer  und d ie  
E rz iehungsberechtigten jener  Schü ler  zu erfassen, 
die voraussichtl ich d u rch den Schulversuch betrof
fen werden (die voraussichtl ich betroffenen Lehrer 
ergeben sich zB aus  der provisorischen Lehrhcher
verte i lung, d ie  Erziehungsberechtigten der  voraus
sichtl ich betroffenen Schüler aus  den Anmeldungen 
während der Anmeldungsfrist bzw. bei E insetzen 
eines Schulversuches in  e iner höheren Klasse aus 
dem Schulbesuch in  der vorangehenden Klasse) . 

D a  s ich d iese Bestimmung auf d i e  "EinrichtLIng" 
von Schulversuchen an bestimmten Schulen bzw. 
e inzelnen Klassen einer Schule bezieht, i st d ie  
geforderte Abstimmung bei  der  E inrichtung an 
j edem Standort durchzuführen. Sofern s ich die 
Abst immung nur auf  bestimmte K lassen bezieht, i st 
der  neuer l iche Beginn i n  Klassen auf  derselben 
Schulstufe wieder von einer Abstimmung abhjngig.  
Eine Zustimmung zur Durchführu ng des Schulver
suches g i l t  bei  einem Schu lversuch, der  d ie gesamte 
Schu le  betrifft, für die im Schu lversuchsplan gemjß 
§ 7 Abs. 2 festzu legende Dauer, bei e i nem Schu lver
such der nur  e inzelne Klassen betrifft, auch fü r d ie  
Fortsetzung des i n  einer Klasse begonnenen 
Schulversuches i n  den folgenden aufsteigenden 
Klassen bis zur l etzten SchulstLIfe, in der  dieser 
Schu lversuch vorgesehen ist .  

Der neue § 7 Abs. 5 a gi lt  sowohl  für d i e  
öffent l ichen a ls  auch  d ie  mit  dem Öffentl ichke its-
recht ausgestatteten Privatschulen mit  
geregel ter Schu lartbezeichnung (vg l .  
SchOG).  D a  § 7 i nsgesamt unmittelbar 

gesetz l ich 
§ 8 l i t . b 
anzuwen-

dendes Bundesrecht ist, kann s ich der vorgesehene 
Abs. 5 a h ins ichtl ich jener öffent l ichen Pfl ichtschu 
l en ,  d ie  durch Art. 1 4  Abs. 3 l i t .  b B-VG erfaßt s ind,  
n icht auf  d ie  In  der Verfassungsbestimmung 
genannten A ngelegenhe iten der ju ßeren Schulorga
nisat ion beziehen . 

An Berufsschu len Ist Im H inbl ick auf  d i e  
besondere Si tLIation e ine E inb indung der Eltern 
nicht mögl ich (vg l .  § 64 Abs. 3 des Schu lunterrichts
gesetzes, wo ebenfa l l s  Sonderrege lungen betreffend 
d ie  Berufsschu le erforderl ich waren) .  Ferner ist e ine 
Sonderrege lung bezügl ich der Erprobung neuer 
Fachrichtungen an beru fsb i ldenden Sch u len erfor
derl ich, da es sich h ier im wesentl ichen u m  
Lehrp lanversuche handelt, d ie  n icht von d e r  
Schulautonomie erfaßt werden können, und  deren 
Inha lt  vor der E inrichtung eines entsprechenden 
Bi ld ungsweges feststehen muß.  

Durch Änderu ngen der §§ 1 3 1  a Abs .  7 und 1 3 1  b 
Abs. 3 wird klargeste l lt ,  daß der  neue Abs.  5 a nicht 
auch für d ie  in den genannten Paragraphen 
enthaltenen Schulversuche zur Integration beh in
derter Kinder und  zur D i fferenzierung an H aupt
schulen gelten so l l .  Ferner wird durch elile 
Novel I ierung des § 78 Abs. 1 des Schulunterrichts
gesetzes vorgesehen werden,  daß der neue Abs. 5 a 
n icht auf Schu lversuche des Schu lunterrichtsbere i
ches Geltung hat .  

Zu Z 4 :  

Zum neuen § 8 a :  

Wie bere its i m  Al lgemeinen Teil d e r  E rl juterun 
g e n  unter 1 .  zu  Z 2 (schu lautonome Eröffnungs
und Tei l ungszahlen) ausgeführt wurde, ist auch d i e  
Schaffung autonomer Bestimmungen i n  d iesem 
Bereich für die Verwi rkl ichung der Schu lautonomie 
von besond erer Bedeutung. D ies bed ingt eine 
Änderung des derzeitigen § 8 a .  Ferner sind die 
Best immungen betreffend d ie Fü hrung i n  Leibes
übungen und Leibeserziehung aus Gründen der 
Übersichtl ichkeit vom bisherigen § 8 a Abs. 1 i n  den 
neuen § 8 b eingebaut. 

Demgenüß e ntspricht § 8 a Abs. 1 dem bisherigen 
§ 8 a Abs. 2,  wobei im H i nbl ick auf den sachl ichen 
Zusammenhang auch d ie derzeit bei den e inze lnen 
Schularten s ich f indenden Rege lungen h ins ichtl ich 
der  Führung von Schülergruppen in  best immten 
Unterrichtsgegenst:inden eingebaut wurden (s iehe 
Abs . 1 l i r. d und e) . 

B isher können d ie  d iesbezügl ichen Verordnun
gen auf  Grund der gesetz l i chen Bestimmungen nur 
vom Bundesm i ni ster für  Unterricht und Kunst  
erl assen werden .  Für d ie  Zukunft ist vorgesehen, 
daß d ie Zust:ind igkeit den Schu lbehörden erster 
Instanz ob l iegt, sofern i hnen ein Rahmen für die 
ein setzbaren Lehrerwochenstunden zur Verfügung 
geste l l t  wurde .  Analoges g i l t  für d ie e inzelne Schule,  
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1 6  948 der Beilagen 

wenn diese einen Rahmen für die einsetzbaren 
Lehrerwochenstunden erhalten hat. Bezüglich der 
schuleigenen Regelung ist festzustellen, daß bereits 
derzeit - wenngleich in sehr eingeschränktem 
Rahmen - die einzelnen Schulen auf Grund des § 6 
Abs. 1 Z 1 lit. b sublit. cc der Eröffnungs- und 
Teilungszahlenverordnung, BGB!. Nr. 86/198 1 ,  in 
der Fassung BGB!. Nr . 478 / 1 990, eine Gestaltungs
möglichkeit hinsichtlich der Teilung im  Fremdspra
chenunterricht in einem vorgegebenen Rahmen 
besitzen. 

Ebenso wie die schulautonomen Lehrplanbestim
mungen der Rechtsnatur nach Verordnungen sind, 
ist dies auch bei den Eröffnungs- und Teilungszah
len der Fal!. Bei Erlassung derartiger Regelungen ist 
daher bei den Schulbehörden des Bundes in den 
Ländern jeweils das Kollegium zuständig. In den 
e'inzelnen Schulen soll in gleicher Weise wie bei der 
schul autonomen Lehrplanbestimmung der Schulge
meinschaftsausschuß zuständig sein. 

Auch bei den Eröffnungs- und Teilungszahlen ist 
seitens des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst vorgesehen, daß für den Fall der Nichterlas
sung von Regelungen im autonomen Bereich 
subsidiär Bestimmungen in der Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst enthalten 
sind. 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterun
gen unter 1. zu Z 2 ausgeführt wurde, sollen im 
Rahmen der Grundsatzbestimmungen die engen 
Bindungen der Länder für die Ausführungsgesetz
gebung entfallen, sodaß sie - ebenso wie es bei den 
Bundesschulen für den Bundesminister für Unter
richt und Kunst vorgesehen ist - die Regelungen 
im Rahmen des Stellenplanes unter Bedachtnahme 
auf die Erfordernisse der Pädagogik und der 
Sicherheit selbständig erlassen können. Soweit 
jedoch im Sinne einer effektiven Schulautonomie 
derartige Regelungen den Schulen übertragen 
werden sollen, erscheint es zweckmäßig, daß 
dieselbe Zuständigkeit festgelegt wird, wie dies bei 
den schulautonomen Lehrplanbestimmungen vorge
sehen ist. 

Abs. 3 enthält auch die Grundsatzbestimmungen 
für die Teilungszahlen, die bisher bei den einzelnen 
Pflichtschularten mit detaillierten Regelungen unter 
den besonderen Bestimmungen über die Schulorga
nisation enthalten sind. 

Abs. 4 enthält die erforderlichen Sonderbestim
mungen für Privatschulen, wobei besondere V or
kehrungen für den Fall der Subventionierung aus 
öffentlichen Mitteln geschaffen werden muß. Diese 
Bestimmung entspricht der derzeitigen Regelung. 

Zu § 8 b :  

Die in diesem Paragraph enthaltenen Bestimmun
gen betreffend die Führung der Unterrichtsgegen-

stände Leibesübungen und Leibeserziehung und 
entsprechen den derzeit geltenden Regelungen des 
§ 8 a Abs. 1 und Abs. 3 lit .  a und b SchOG. 

Zu § 8 c :  

Wie bereits im Allgemeinen Teil unter III. 
ausgeführt wurde, besteht auch bezüglich der im 
Schulorganisationsgesetz geregelten Schularten ein 
Bedarf an der Einführung einer Studienberechti
gungsprüfung als Ersatz der Reifeprüfung für jene 
Schularten, die als Aufnahmsvoraussetzung die 
Reifeprüfung vorschreiben. 

Die Regelungen betreffend die Studienberechti
gungsprüfung sind jenen des Studienberechtigungs
gesetzes, BGB!. Nr. 292 / 1985, nachgebildet. Insbe
sondere die Zulassungsbedingungen zur Studienbe
rechtigungsprüfung (Abs. 2) und der Umfang der 
Studienberechtigungsprüfung (Abs. 3) entspricht 
dem erwähnten Gesetz. 

Abs. 2 sieht inhaltlich zwei unterschiedliche 
Zulassungsvoraussetzungen für die Studienberech
tigungsprüfung vor, nämlich 

1 .  die Vollendung des 22. Lebensjahres und eine 
über die Erfüllung der allgemeinen Schul
pflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche 
oder außerberufliche Vorbildung für die 
angestrebte Schulart oder 

2. die Vollendung des 20. Lebensjahres, sofern 
der Bewerber eine Lehrabschlußprüfung abge
legt hat und eine insgesamt vierjährige 
Ausbildungsdauer nachweist. 

Unter Z 1 fallen zB Absolventen von seinerzeit 
dreijährigen Bildungsanstalten für Arbeitslehrerin
nen oder Absolventen der Leibeserzieherausbildung 
an Bundesanstalten für Leibeserziehung, welche an 
einer Pädagogischen Akademie studieren wollen. 
Ferner Personen, die an einer Berufspädagogischen 
Akademie ohne Reifeprüfung Studiengänge besu
chen wollen, für die eine Reifeprüfung sonst 
Aufnahmsvoraussetzung wäre (sofern nicht bereits 
Z 2 erfüllt ist). Analoges gilt für den Besuch 
Religionspädagogischer Akademien, wo derzeit im 
Organisationsstatut die Führung eines Vorberei
tungslehrganges für Aufnahmsbewerber ohne Rei
feprüfung vorgesehen ist. Schließlich kann diese 
Aufnahmsvoraussetzung für Interessenten zur Kol
legausbildung interessant sein. 

Unter Z 2 fallen jedenfalls Absolventen der 
vierjährigen Bildungsanstalt für Arbeitslehrerinnen, 
welche an Pädagogischeri Akademien studieren 
wollen. Ferner ist dieser Punkt für Absolventen 
vierjähriger mittlerer berufsbildender Schulen sowie 
Personen mit Lehrabschlußprüfung von besonde
rem Interesse, die an einer Akademie oder an einem 
Kolleg studieren wollen. Sofern die Lehrzeit nur 
drei Jahre dauert, wäre die insgesamt vierjährige 
Ausbildungsdauer zB durch Absolvierung von 
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948  der  Be ibgen 1 7  

Werkmeister l ehrgängen und  Spezi � l l e h rgängen 
n achweisbar .  

Die Stu d ienberechtigungsprüfu ngen i m  Sinne des 
Schu lorganis�tionsgesetzes so l l en  genüß § 42 des 
Schu l unterr ichtsgesetzes, d�s ist n�ch den  Bestim 
m ungen ü b e r  d ie  Extern istenprüfu ngen, d u rchge
füh rt werden (siehe Abs. 5) ,  wobei i m  Hinb l i ck  �uf  
d i e  genere l l e  Auss�ge i n  d ieser Entwu rfsbestim 
mung  § 42  SchUG für den  Bere ich  der  Stud ienbe
rechtigungsprüfung auch für d i e  Aufnahme i n  e ine  
Schu le  fü r Berufsütige und  e ine  Akademie ,  für  
welche d�s Schu lunterr ichtsgesetz sonst  ke ine 
Gel tung h�t, anzuwenden i st .  Die Stu d ie nberecht i 
gungsprüfung wird daher  i m  Rege l b l l  �n  jent'r  
Schu l e  abzu l egen se in ,  an we lcher  der Aufn�hme
werber aufgenommen werden wi l l .  

E s  i s t  vorgesehen,  die nähere n  Best immungen 
über die Stud ienberech t. igungsprüfung (Abs . 4) i n  
d i e  Extern istenprüfungsverordnung �ufzunehmen,  
wie d ies bere its h i n s i cht l i ch  der  Sonderregc lungen 
fü r die staatl i che  Stenotypieprüfung  und die 
Beamten�ufstiegsprüfu ng erfolgt ist (vg l .  § 1 Abs .  4 
u n d  5 der  genannten Verordnung, BGBI .  
Nr .  362 1 1 979, zu l etzt gdnden d u rch d i e  Verord
nung BGBI. Nr. 1 36/ 1 99 1 ) .  Hiebei sol l  der  Umfang 
und  der  Inha l t  des Aufs�tzes über das � l Igemeine 
Thema i n  Übere inst immung  mi t  § 4 Abs .  1 des 
Stud ienbereclnigungsgesetzes vorgeschrieben wer
den (vierstünd iger  Aufs�[z, i n  welc llem der 
Kand idat n�chzuweisen lut, daß e r  sich zu e inem 
vorgegebenen Them� in e inwandfreier und ge
w�ndter Sprache mi t  k l arem Ged�nkeng�ng schr ift
l ic h  zu äußern vermag) . D i e  Par� l I e l i tät  e rsche int 
zweckmäßig, we i l  gemä{\ § 5 Abs. 4 des Stud ienbe
recht igungsgesetzes Externistenprüfungen :lUch für 
die Stud ienberechtigungsprüfungen für Un ivers i tä
ten anrechenb�r s ind ,  sofern d i ese Externistenprü
fungen nach Inhalt und Umfang den Studienberech
t igungsprüfungen für Universitäten t'ntsprechen .  
Inwieweit d i e  Pfl icht- und  Wahl fächer (Abs.  3 7 2  
u n d  3 )  i n  d iesem S inne anzuerkennen s ind,  w i rd je 
nach den Bedürfnissen der  e inze lnen Schu l en  
u n te rsch ied l i ch  se in .  Ebenso wie d ie Mögl ich keit 
besteht, d aß Stud ienberechtigungsprüfungel1 �us 
dem Bereich des Schu lorg�n is�tionsgesetzes für den 
u n iversiüren Bere ich �nrechenb�r s ind ,  soll d i es 
auch umgekehrt bei un iversitären Stud ienberecht i 
gungsprüfu ngen für den sch u lorg�n isationsrecht l i 
chen  Bere ich  Ge l tung haben .  

Ferner so l len  ana log dem un iversitären Bere ich 
K u rse zur  Ergänzung des Se lbststud iums  vorgese
hen werden können,  d i e  s i ch  jedoch n u r  �uf d i e  
e i nze lnen P rü fungsgebi ete und auf  e inen kurzen 
Zeitr�um beschränken werden .  

Zu Z 5 ( §  10  Abs. 2 und 3 ) :  

Gegenüber der  geltenden Formu l i erung ergebe n  
sich n u r  h i n s i chtl ich d e s  Werkerz iehungsbereiches 

.Ä.nderungen.  Unter Bedachtnahme auf die im § 6 
Abs. 4 für d i e  Lehrplanerbssung gegebenen E r
mächtigungen i s t  vorgesehen ,  i n  der  G rundschu l e  
( 1 .  b i s  4 .  Schu l stuft) d i e  gemeinsame Werkerzie
hung sowoh l im  Technischen a l s  �uch im Text i l en  
Werken verpf l ichtend für  a l l e  Schü ler  koedu kativ 
zu  fü h ren .  In der Volksschu loberstufe fi nden 
derzeit  d ie  Besti mmungen der  H�uptschu le  Anwen
du ng. Hier s icht d erzeit der  Leh rpl Jn  vor, dJß in  der 
I .  und 2 .  Kbsse der  HJuptschu le  (entspricht  der 
5 .  und 6 .  Stufe der  Vo l k sschu l e) Werken für 
Knaben und tvUelchen getrennt n�ch Geschl echtern 
gefü h rt w i rd .  Dies ist  I1 lch der  vorgesehenen 
Best immung n i cht mehr zu läss i g ;  v ie l mehr  besteht 
die gesetz l iche Ermächtigung, Tech n i sches Werken 
und Texti les Werken zusJmmengefaßt � I s  e inen 
rfl ichtgegenstand koeduka tiv oder � Is  zwei  Pfl icht
gegenstände getren nt (� I tern �tiv) zu fü h ren .  D i e  
näheren Bestimmungen obl iegen dem lehrpbn.  In  
der  7 .  und 8 .  Stufe s ieht  bereits derzeit  der  lehrpl�n 
Texti les Werken und Techn isches wr erken als  
koedu kat iv gefüh rte � l ternative Pfl i chtgegenstände 
vor. 

Zu Z 6  (§ 1 1  Abs. 1 ) :  

N�ch dem b i sherigen Wortbut d ieser Best im 
mung umf�ßt d ie  Gru ndschule d i e  Vorschu l stufe 
sowie  d ie  ersten v ier Schu l stufen und steht d::tm i t  i m  
Widerspruch z u  � 9 Abs. 2 u n d  § 1 0  Abs . 2 .  Die 
\'\eufassung sol l  d i esen Widerspruch i n  der  Weise 
bere in igen, d�ß fDlgende G l iederung der Volks
schule Im Schu lorganis�t ionsgcsetz k lJrgeste l l t  
w i rd : 

I .  Vorschu I stufe, 
2. Grundschu le  ( I .  bis 4. Schu lstufe) ,  
3 .  Oberstufe (5 .  b i s  8 .  Schu l stufe) . 

Zu Z 7 (§ 1 4  Abs. 3 ) :  

Diese Bestimmung enthä l t  Deta i l rege lungen 
h in s i cht l i ch  der  Tei l ungszah len in e inze lnen U nter
r ichtsgegensUnden .  Ent.\prechend den  Ausfü h ru n 
gen zu  Z 4 (§ 8 � Abs. 3 )  so l len nunmehr  d i e  
Gru l1dsltzbest immungen betreffend d ie  Tei l u ngs
zah len d u rch § 8 � Abs. 3 erfaßt werden.  

Zu Z 8 (§ 16 Abs.  1 ) :  

Auch bezügl ich ei es Leh rfl l �nes der  H::tuptschu l e  
werden nur  d ie  lehrplangrundbgen fü r den Bere ich 
der Werkerz iehung geändert .  Auf d ie :wch hier 
ge ltenden Ausführungen zu Z 8 h i ns icht l ich der 
S .  bis  8 .  Schu l stufe wird verwiesen.  

Zu Z 9 (§ 16 Abs.  3 ) :  

D i e  verb i nd l iche Anord nung der  Führung der  
Freigegenstände  Luein ,  K u rzsch r i ft und M�schin-
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schreiben erscheint im Hinblick auf die Absichten in 
Zusammenhang mit der Umgestaltung des § 6 
anläßlich der Ermöglichung schul autonomer Lehr
pläne nicht mehr erforderlich. Wegen der generellen 
Bedeutung der unverbindlichen Übung "Einfüh
rung in die Informatik" (auch im Hinblick auf die 
Einbindung des Informatikunterrichtes in andere 
Unterrichtsgegenstände) soll j edoch der diesbezüg
liche Hinweis im § 1 6  Abs. 3 beibehalten werden. 

Zu Z 1 0, 1 1  und 12 (§§ 2 1 ,  27 und 33) : 

Auf die Ausführungen zu Z 7 wird verwiesen. 

Zu Z 13 (§ 39 Abs. 1 Z 1 ) :  

Die Änderung in Abs. 1 Z 1 betrifft nur den 
Bereich der Werkerziehung in der Weise, daß 
Technisches Werken und Textiles Werken ' in 
gleicher Weise wie im Bereich der Hauptschulen (in 
der allgemeinbildenden höheren Schule generell 
jedoch nur für die 1 .  und 2 .  Klasse) vorgesehen ist. 

Zu Z 14 und 15 (§ 39 Abs. 3 und 4) : 

Auch hier steht die. Rücknahme der Regelungs
dichte (Entfall des bisherigen Abs. 3 und entspre
chende Ergänzung des bisherigen Abs. 4) im 
Zusammenhang mit der Einführung der Schul auto
nomie im Bereich der Lehrpläne und der Eröff
nungs- und Teilungszahlen. 

Zu Z 1 6, 1 9, 35, 54 und 57 (§§ 43, 57, 71 ,  1 00 und 
108 ) :  

Wegen der im § 8 b Abs. 1 lit. d und Abs. 2 
vorgesehenen Festlegungsmöglichkeit von Tei
lungszahlen durch die Schulbehörden erster Instanz 
und die Schulen' können sich die Bestimmungen 
über die Klassenschülerzahl auf die Regelung in den 
bisherigen Abs. 1 beschränken. 

Zu Z 1 7  (§ 49 Abs. 4) : 

Der Begriff "Politische Bildung" entspricht der 
Lehrplanentwicklung seit 1 963 im Unterrichtsge
genstand "Staatsbürgerkunde" besser als die bishe
rige Bezeichnung. Auch läßt er eher die Einbezie
hung erwünschter soziologischer und volkswirt
schaftlicher Komponenten zu. Die Bezeichnung 
"Politische Bildung" ist bereits an Berufsschulen 
sowie an den land- und forstwirtschaftlichen 
Berufs- und Fachschulen gesetzlich vorgesehen. 

Zu Z 21 ,  24, 29, 3 1 ,  36, 40, 43 (§  58 Abs. 4 lit. b, § 60 
Abs. 2 lit. b, § 62 Abs. 3 lit. b, § 63 Abs. 4 lit. b, § 72 
Abs. 5 lit. b, § 74 Abs. 2 lit. b, § 76 Abs. 2 lit. b) : 

Die hier vorgesehenen Änderungen im Bereich 
der Lehrplangrundlagen entsprechen den seit 1 962 
erfolgten Entwicklungen hinsichtlich der Anforde
rungen an die betroffenen Schularten, wobei auf 
eine weitgehende Harmonisierung der Bezeichnun
gen Wert gelegt wurde. 

Zu Z 22, 34 (§ 58 Abs. 5, § 69 Abs. 1 ) :  
D a  die im letzten Satz enthaltene Gesetzespro

messe durch das Schulunterrichtsgesetz erfüllt ist, 
hat dieser Satz zu entfallen. 

Zu Z 23, 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 4 1 ,  42, 44, 45 
(§ 59 Abs. 1, § 61 Abs. l lit. a, c und d, § 62 a Abs. 1 
lit. b, § 63 a Abs. 2, § 73 Abs. 1 lit. a und b, § 75 
Abs. l lit. a und b, § 77 Abs. 1 lit. a und b) : 

Für die Schulen für· Berufstätige gilt das 
Schulunterrichtsgesetz nicht (siehe § 1 Abs. 1 
SchUG). Derzeit werden Schulversuche zur Neu
ordnung des schulunterrichtsrechtlichen Bereiches 
an den berufsbildenden Schulen für Berufstätige 
durchgeführt. Hiebei zeigt es sich, daß die 
Semestergliederung (welche bereits § 37 Abs. 3 
SchOG für die allgemeinbildenden höheren Schulen 
für Berufstätige vorsieht) der Jahresgliederung 
vorzuziehen ist. Die im Zusammenhang mit den 
erwähnten schulunterrichtsrechtlichen Versuchen 
bisher notwendigen organisationsrechtlichen Schul-
versuche hinsichtlich der Semestergliederung kön
nen daher bereits in das Regelschulwesen übernom
men werden. Dies ist insbesondere wegen des neuen 

Durch die 1 2. Schulorganisationsgesetz-Novelle, § 7 Abs. 5 a (siehe Z 5 des Entwurfes) wichtig. 
BGBL Nr. 467/ 1 990, wurde im § 49 Abs. 2 Iit. b "" 
SchOG die Möglichkeit für eine flexiblere Gestal
tung der lehrgangsmäßigen Berufsschule geschaf
fen, wobei jedoch eine Anpassung des Abs .  4 des 
genannten Paragraphen unterblieben ist. Dies soll 
nunmehr bereinigt werden. 

Zu Z 1 8  (§ 51 ) :  

Auf die Ausführungen z u  Z 7 wird verwiesen. 

Zu Z 20, 29, 36, 40, 43 (§ 58 Abs. 4 lit. a, § 60 Abs. 2 
lit. a, § 62 Abs. 3 lit. a, § 63 Abs. 4 lit. a, § 72 Abs. 5 
lit. a, § 74 Abs. 2 lit. a, § 76 Abs. 2 lit. a) : 

Zu Z 28 (§ 62 Abs. 1 ) :  
Die Änderung der Umschreibung der Aufgabe 

der Fachschulen für wirtschaftliche Berufe entspre
chen den seit 1 962 erfolgten Entwicklungen 
hinsichtlich der Ausbildungsinteressen der Schüler 
und den Erwartungen an die Absolventen dieser 
Schulen und den dementsprechend erfolgten 
Änderungen der Lehrpläne. 

Zu Z 32 (§ 63 a Abs. 1 ) :  
Der letzte Satz der lie. b ist i m  Hinblick auf Abs. 3 

entbehrlich und enthält ein falsches Zitat. Er kann 
daher entfallen. 
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Zu Z 3 3  (§ 64 Abs. 4) : 

D ie  im neuen Abs. 4 vorgesehene E rgänzung 
h ins icht l ich der berufsbi ldenden mittleren Bundes
schulen entspricht der für d ie  berufsbi ldenden 
höheren Schulen i m  § 7 8  Abs. 4 SchOG bereits 
enthaltenen Bestimmung.  

Zu Z 39 (§ 73 Abs. 1 li t. c ,  § 75 Abs. 1 lit. c ,  § 77 
Abs. 1 li t. c) : 

Wie bereits i m  A llgemei nen  Teil der E rläuteru n
gen unter III .  h insichtl ich der Studienberechti
gungsprüfung ausgeführt wird ,  hat deren E infüh
rung  n icht  nur  für den Akademiebereich, sondern 
auch für die Kollegs Bedeutung, wei l  auch für d ie 
Kol legs d ie  Reifeprüfung Aufnahmsvoraussetzung 
ist .  Bei den Kol legs ist jedoch zu beachten ,  daß d iese 
nur  e inen ergänzenden Unterricht zu e iner bereits 
abgeschlossenen höheren Schu le  zum Z iele haben .  
Dementsprechend i s t  d ie  Reifeprüfung auf jene 
Unterrichtsgegenstände und Lehrstoffe beschrän kt, 
d ie  n icht im wesentl ichen bereits durch  den vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten B i ldungsgang 
nachgewiesen werden .  Ein l\: achholen des vo l len 
Umfanges e iner 4- oder 5jäh rigen höheren Schu le  
zum Zwecke der Ablegung e iner umfassenden 
Reifeprüfung ist jedoch n icht  mögl ich.  Dazu 
kommt, daß der  Besuch eines Kol legs nach 
Ablegung einer Stu d ienberechtigungsprüfung pri
mär d ie Zie lsetzung hat., e ine gehobene berufl iche 
Ausbi ldung zu  gewährleisten, was durch die 
Dip lomprüfung zu dokumentieren wäre ; im S inne 
der al lgemeinen schu lrech t l i chen Termino logie, 
wonach die Reifeprüfu ng die a l lgemeine Hoch
schulreife zur Folge hat, wäre für d iese Fälle d ie  
Verwendung des Begriffes Reifeprüfung n icht  
vertretbar. 

Zu Z 43 (§  76 Abs. 1 ) :  

Die  Änderung der Umschreibung der Aufgabe 
der Höheren Lehranstalt für w irtschaftl iche Berufe 
entsprechen den seit 1 962 erfolgten Entwicklu ngen 
h ins ichtl ich der Ausbi ldungsinteressen der Schüler 
und  den E rwartungen an die Absolventen d ieser 
Schulen und den dementsprechend erfolgten 
Änderungen der Lehrpläne .  

Zu Z 46 bis  50 (§§ 80, 81 ,  82 ) : 

Wie bereits im Al lgemeinen Tei l  der Erl äuterun
gen u nter Ur. ausgeführt wurde,  sol l  aus a l lgemei
nen b i ldungspol it ischen G rü nden auch im Bereich 
der Akademie für Sozialarbeit e ine Studienberechti
gungsprüfung als Aufnahmsvoraussetzung einge
führt werden .  Die E rfahrungen im Bereich der 
Universitäten h aben gezeigt, daß d ie se lbständ ige 
Vorbereitung der Prüfungskand idaten oder d ie  
Vorbereitung im Bereich der E rwachsenenbi ldung 

zweckmäßig ist und den E rfordernissen Rechnung 
trägt ; fe rner i s t  d ie Mögl ichkeit der E inrichtung von 
Vorbereitungskursen im § 8 c Z 4 letzter Satz 
vor�esehen. Die Füh rung eigener Vorbereitungs
lehrgänge ist daher nicht mehr erforderl ich .  Dazu 
kommt, daß Vorbereitungs lehrgänge nicht nur an 
einzelnen Schu larten vorgesehen werden könnten. 
E i ne generel le E inrichtung  von Vorbereitungslehr
gängen ist jedoch aus budgetären Gründen nicht 
mögl ich .  Aus den angefüh rten Gründen hat an jenen 
Schu lformen, an denen e in  Vorbereitungs lehrgang 
als Aufnahmsvoraussetzu ng für jene Bewerber 
vorgesehen ist, die keine Reifeprü fung besitzen ,  zu 
entbl len .  

Die  im § 8 0  Abs .  4 vorgesehene gesetzl iche 
Rege lung ist e ine gesetzl iche Grund lage für d ie  
derzeit bereits bestehenden Ständigen Ausschüsse ist  
im Hinb l ick auf § 6 Abs. 3 l i t .  a erforderl ich (s iehe 
d ie d iesbezüglichen Erl äuterungen zu Z 2) .  D ie  
Regelung orientiert s i ch  an der erlaßmäßig 
geltenden Stud ienordnung, kann diese jedoch 
vol l i nhalt l ich wegen des Entfal les des Vorberei
tungslehrganges nicht übernehme n ;  ferner erscheint 
d ie Aufnahme von Vertretern der Studierenden in 
den Ständ igen Ausschuß erforderl ich. 

Zu Z 51  (§  83 Abs. 1 ) :  

Die Schaffung des geschützten Titels "Diplomso
zia l arbeiter/Diplomsozial arbeiterin" entspricht 
einem besonderen Wunsch der Absolventen der 
Akademie fü r Sozialarbeit und den E rfordernissen 
des Berufs lebens .  

Zu Z 52 (§  83 Abs. 2 ) :  
In  § 8 3  Abs. 2 i s t  a u f  d i e  vorgesehene E inführung 

der Studienberechtigungsprüfung an den Akade
mien für Sozialarbeit Bedacht zu nehmen. Hins icht
l ich der Un ivers itätsberechtigung ist das Stud ium an 
den Akademien für Sozialarbeit nach der Studien
berechtigungsprüfung jenem nach dem Besuch eines 
Vorbereitungs lehrganges entsprechend der bisheri
gen Rege lung gleichzuste l len .  Die Formu l ierung des 
neuen Abs. 2 betrifft d ie  beiden genannten Fäl le .  

Zu Z 53 und 55 (§ 96. Abs. 1 l i t .  a, § 1 04 Abs. 1 
lit. a) : 

Die Änderung der Gegenstandsbezeichnung 
"Instrumentalmusik" i n  " Instru mental unterr icht" 
entspricht der d iesbezüglichen Änderung des § 39 
Abs. 1 SchOG fü r den Lehrplan der al lgemeinb i l 
denden höheren Schu len durch d ie 1 1 . Schulorgani
sationsgesetz-Novel le,  BGBI .  Nr. 327/ 1 98 8 .  E i ne 
untersch iedl iche Behand lung wäre nicht gerechtfer
tigt. 

Zu Z 56 (§ 1 06 Abs. 2 ) :  
Die Ausführu ngen zu Z 55  gelten auch bezügl ich 

der Kol legs für Erzieher. Hiezu ist festzustel l en ,  
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daß bereits vor der Umwandlung der Bildungsan
stalten für Erzieher von mittleren zu höheren 
Schulen durch die 7. Schulorganisationsgesetz-No
velle, BGBI. Nr. 365 / 1 982, die Ausbildung zum 
Erzieher von Personen, die vorher im ,Berufsleben 
gestanden sind, sich sehr bewährt hat. Die 
Erwartung, daß die Kollegs für Erzieher nach 
Ablegung einer Reifeprüfung die seinerzeitige 
Regelung ersetzen können, haben sich nicht voll 
erfüllt, sod;lß durch die Einführung der Studienbe
rechtigungsprüfung eine Ausweitung des Zuganges 
zu den Kollegs für Erzieher geboten erscheint. 

Zu Z 58, 59, 62, 63, 64 (§ 1 1 0, § 1 1 1  Abs. 4, § 1 1 3  
Abs. 2 ,  § 1 1 3  Abs. 3, § 1 1 4 Abs. 1 lit. b und c) : 

Die Entwicklungen in den letzten Jahren machen 
eine Reform der bisherigen Lehramtsausbildung für 
den hauswirtSchaftlichen Fachunterricht sowie der 
bisherigen Lehramtsausbildung für die Fachrichtun
g�n Mode und Bekleidungstechnik erforderlich. In 
diesem Zusammenhang soll auch eine Änderung der 
Bezeichnung der erstgenannten Lehramtsausbil
dung in "Lehramtsausbildung für den Ernährungs
wirtschaftlichen und haushaltstechnischen Fachun
terricht" erfolgen, da diese den Inhalt der 
Unterrichts bereiche besser zum Ausdruck bringt. 

Auf Grund der hier vorgesehene Änderungen 
werden auch die einschlägigen Lehrpläne besser auf 
die beruflichen Anforderungen der in diesen 
Lehrgängen ausgebi ldeten Lehrer ausgerichtet wer
den können. 

Zu Z 60 (§  1 1 1  Abs. 7) : 

Im Hinblick auf § 6 Abs. 3 lit. a ist eine 
gesetzliche Grundlage für die derzeit bereits 
bestehenden Ständigen Ausschüsse erforderlich 
(siehe die diesbezüglichen Erläuterungen zu Z 2) .  
Die Regelung orientiert sich an der erlaßmäßig 
geltenden Studienordnung. 

Zu Z 61 (§  1 1 2 Abs. 2) : 

Die Sonderregelung des § 1 1 2 Abs. 2 betreffend 
verkürzte Studiengänge an der Berufspädagogi
schen Akademie für die in einem Dienstverhältnis 
stehende Lehrer ist auf jene Personen zu erstrecken, 
die wohl in einem Lehrerdienstverhältnis gestanden 
waren, sich jedoch im Zeitpunkt der Aufnahme des 
Studiums nicht in einem Dienstverhältnis befinden. 
Letztere besitzen in gleicher Weise Unterrichtser
fahrung, sodaß eine unterschiedliche _ Behandlung 
nicht gerechtfertigt wäre. 

Zu Z 65 (§ 1 1 4 Abs. 3 ) :  

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterun
gen unter III. ausgeführt wurde, soll auch an den 

Berufspädagogischen Akademien die Studienbe
rechtigungsprüfung an die Stelle der Aufnahmsvor
aussetzung "Reifeprüfung" treten können. In 
gleicher Weise wie für die Absolventen der anderen 
Akademien, welche dieses Studium nach Ablegung 
einer Studienberechtigungsprüfung zuruckgelegt 
haben, soll auch hier der Besuch einschlägiger 
Studienrichtungen an einer Hochschule ermöglicht 
werden. 

Zu Z 66, 67, 68 (§  1 19 Abs. 6, 7 und 8) : 
Im Zusammenhang mit den Bemühungen zur 

Schulautonomie ist auch eine Vereinfachung der 
gesetzlichen Regelungen betreffend die Eröffnungs
und Teilungszahlen vorgesehen (siehe diesbezüglich 
auch die Ausführungen im Allgemeinen ,Teil der 
Erläuterungen unter I. zu Z 2 [Schulautonome 
Eröffnungs- und Teilungszahlen]). Die in diesem 
Zusammenhang erforderliche Verordnungsermäch
tigung findet sich im vorgeschlagenen § 8 a (Z 4 des 
Entwurfes) . 

Zu Z 69 (§ 1 1 9 Abs. 1 0) :  
Im Hinblick auf § 6 Abs. 3 lit. a ist eine 

gesetzliche " Grundlage für die derzeit bereits 
bestehenden Ständigen Ausschüsse erforderlich 
(siehe die diesbezüglichen Erläuterungen zu Z 2) .  
Die Regelung orientiert sich an der erlaßmäßig 
geltenden Studienordnung. 

Zu Z 70 (§ 1 20 Abs. 5 ) :  
Derzeit werden Religionslehrer für allgemeinbil

dende Pflichtschulen an Religionspädagogischen 
Akademien, die als Privatschulen mit eigenem 
Organisationsstatut und Öffentlichkeitsrecht von 
Einrichtungen der Katholischen und der Evangeli
schen Kirche geführt werden, wobei die Organisati
onsstatute sich an der Organisation und dem 
Lehrplan der Pädagogischen Akademien weitge
hend orientieren. Aus diesem Grunde ist die 
Möglichkeit gegeben, im Bereich des Lehramtes für 
Hauptschulen und Polytechnische Lehrgänge die 
vorgesehene zusätzliche Ausbildungsmöglichkeit an 
den Pädagogischen Akademien zu schaffen. 

Zu Z 7 1  (§  1 2 2  Abs. 2) : 
Bereits derzeit ist bei Absolvierung der Pädagogi

schen Akademie nach Besuch eines Vorbereitungs
lehrganges (somit ohne Reifeprüfung) "die Berechti
gung zum Besuch einschlägiger Studienrichtungen 
an einer Hochschule im § 1 3 1  d Abs. 4 SchOG 
ermöglicht. Dieselbe Berechtigung ist bei Einfüh
rung der Studienberechtigungsprüfung für die 
Pädagogische Akademie vorzusehen. 

Zu Z 72 (§ 1 3 1 ) :  
Diese Bestimmungen enthalten die Inkrafttre

tenstermine. 
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Zu Z 73 (§ 1 3 1  a Abs. 7) : 

Für d ie auf Grund ausdrückl i cher  gesetz l i cher  
Grund lage erfolgenden Schu lversuche zum gemein
samen Unterricht beh inderter und n i chtbeh inderter 
Kinder soll der neue  Abs. 5 a des § 7 (Z 5 des 
Entwurfes) n i cht gelten .  

Zu Z 74 (§ 1 33 Abs. 1 ) :  

Hier wird d ie  Vo l lz i ehungsklause l  den  Anderun 
gen  des  Entwurfes angepaßt. 

Zu Art. 11 (Art. 11 der 1 2 .  Schulorganisationsgesetz- . 
Novelle) : 

Die  fü r d i e  Pädagogische Akademie vorgesehene 
Rege lung im § 1 22 Abs.  2 (l 84  des Entwurfes) so l l  
auch fü r d i e  Rel ig ionspädagogischen Akadem ien  
gelten ,  welche a l s  Privatschu len m i t  eigenem 
O rganisationsstatut gemäß § 1 4  Abs. 2 des Privat
schu lgesetzes, BGB I .  Nr. 244/ 1 962,  gefüh rt werden .  
Daher  ist  A n .  I I  der  1 2 . SchOG-Novel i e  entspre
chend zu  e rweitern. 
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Textgegenüberstellung 

1 4 .  Schulorganisationsgesetz-Novelle 

G e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 6. Lehrpläne 

( 1 )  Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat für jede der in diesem 
Bundesgesetz geregelten Schularten Lehrpläne durch Verordnung festzusetzen. 
Die Landesschulräte sind vor Erlassung solcher Verordnungen zu hören; 
außerdem kann in diesen Verordnungen vorgesehen werden, daß die 
Landesschulräte im Rahmen der vom Bundesminister für Unterricht und Kunst 
erlassenen Verordnungen zusätzliche Lehrplanbestimmungen nach den örtlichen 
Erfordernissen auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen können. 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 2 a. Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Bundesgesetz sowie in den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, wie zB "Schüler", 
"Lehrer", umfassen Knaben und Mädchen bzw. Männer und Frauen 
gleichermaßen, außer es ist ausdrücklich anderes angeordnet . .  

Lehrpläne 

§ 6. ( 1 )  Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat für die in diesem 
Bundesgesetz geregelten Schulen Lehrpläne durch Verordnung festzusetzen. Die 
Landesschulräte sind vor Erlassung solcher Verordnungen zu hör,en. Der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst hat die einzelnen Schulen zu 
ermächtigen, in einem vorzugebenden Rahmen Lehrplanbestimmungen nach den 
örtlichen Erfordernissen auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassen 
(schulautonome Lehrplanbestimmungen, welche an den Akademien die 
Bezeichnung "Studienplan" führen), soweit dies unter Bedachtnahme auf die 
Bildungsaufgabe der einzelnen Schularten (Schulformen, Fachrichtungen), auf 
deren Berechtigungen sowie auf die Erhaltung der Übertrittsmö.�l ichkej,ten im 
Rahmen derselben Schulart (Schulform, Fachrichtung) und der Ubertrittsmög
lichkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 vertretbar ist. Sofern Schulen schul autonome 
Lehrplanbestimmungen erlassen haben, bei denen über die einzelne Schule 
hinausgehende Interessen der Schüler und Erziehungsberechtigten nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigt worden sind, haben die Schulbehörden erster 
Instanz die schulautonomen Lehrplanbestimmungen im erforderlichen Ausmaß 
aufzuheben und erforderlichenfalls entsprechende zusätzliche Lehrplanbestim
mungen zu erlassen. Für Berufschulen können bei Bedarf die zusätzlichen 
Lehrplanbestimmungen statt von den einzelnen Schulen von den Landesschulrä
ten erlassen werden. Der Bundesminister kann bei Bedarf bestimmen, daß 
zusätzliche Lehrplanbestimmungen statt von den einzelnen Schulen von den 
Landesschulräten zu erlassen sind; für Berufsschulen kann diese Ermächtigung 
generell, für die anderen Schularten nur in bestimmten Angelegenheiten erfolgen. 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

(2) Die Leh rpläne haben zu enthalte n : 
a) Die al lgemeinen B i ldungsziele, d ie B ildungs- und Lehraufgaben der 

einzelnen Unterrichtsgegenstände und  d idaktische Grundsätze ; 
b) die Auftei lung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schulstufen ; 
c) Gesamtstundenzahl und Stu ndenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegen 

stände (Stundentafel) . 

Für Akademien für Sozia larbeit, Berufspädagogische Akademien und Pädagogi
sche Akademien kann der Bundesmin i ster für Unterricht und Kunst im Leh rplan 
von e iner Auftei l ung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schu l stufen (einschl ießl ich 
der Festlegung des Stundenausmaßes auf die einzelnen Schulstufen) absehen ; in 
d iesem Fal l  hat der Direktor nach den örtl ichen Erfordernissen das 
Stundenausmaß im Rahmen der vom Bundesmin ister für Unterricht und Kunst 
erlassenen Verordnung festzu legen sowie durch Anschlag i n  der betreffenden 
Akademie kundzumachen und obl iegt d ie  Lehrstoffvertei lung dem j ewei ls 
unterrichtenden Lehrer. 

(3) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtgegenstinde, a lternative Pfl ichtge
genstände, verbindl iche Übungen, Freigegenstände, unverb ind l iche Übungen) in 
den Leh rp länen vorzusehen s ind,  w ird in den Bestimmungen des 11. Hauptstückes 
für die e inzelnen Schularten festgesetzt. Im Leh rplan kann bestimmt werden, daß 
zwe i oder mehrere der i m  11 .  Hauptstück angefüh rten Pflichtgegenstände a l s  
a lte rnative oder als zusammengefaßte Pfl ichtgegenstände zu führen s ind .  
Überdies können bei Unterrichtsgegenständen, d ie e ine  zusammengesetzte 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

(2) Die Lehrpläne haben zu enthalte n : 
a) d ie  a l lgemeinen B i ldungszie le ,  
b) d i e  B i ldungs- und  Lehraufgaben der  einzelnen Unterrichtsgegenstände und 

didaktische G rundsätze, 
c) den Leh rstoff, 
d) die Auf tei l ung des Lehrstoffes auf  die e inzelnen Schu l stufen ,  sowei t  dies i m  

H inbl ick auf d i e  Bi ldungsaufgabe d e r  betreffenden Sch u lart (Schu lform, 
Fachrichtung) sowie d ie  ÜbertrittSmögiich keiten erforderiich ist und 

e) d ie  Gesamtstundenzahl und  das Stundenausmaß der e inzelnen Unterrichts
gegenstände (Stundentafe l ) ,  

f) soweit es  schulautonome Lehrplanbestimmungen erfordern, s ind Kernan
l iegen in  den Bi ldungs- und  Lehraufgaben oder  den d idaktischen 
G rundsätzen oder im Lehrstoff zu umschreiben .  

(3) Die Erlassung schu l autonomer Lehrplanbestimmungen obl iegt 
a) an den Akademien dem Ständigen Ausschuß, 
b) an den übrigen Schulen dem Schu l forum (§ 63 a des Schu lunterrichtsgeset

zes, BGB I .  Nr. 472/ 1 98 6  in  der j ewei l s  geltenden Fassung) bzw. dem 
Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64 des Schulunterrichtsgesetzes) . 

D ie schulauronomen Lehrplanbestimmungen s ind durch Anschlag an der  
betreffenden Schu le  auf d ie  Dauer e ines  Monates kundzumachen ; nach Ablauf 
des Monats s ind sie bei der Schu l le itung zu h interlegen. Auf Verlangen ist 
Schülern und E rziehungsberechtigten, an Beru fsschulen auch den Lehrberechtig
ten E ins icht zu  gewähren .  Schu lauronome Leh rp lanbest immungen sind der  
Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen.  Die Schulbehörde erSter 
Instanz hat d ie  schulauronomen Lehrplanbestimmungen aufzuheben, wenn s ie 
nicht der Ermächtigung (Abs. 1)  entsprechen .  Der Bundesminister für Unterricht 
u nd Kunst hat in den Lehrplänen gemäß Abs. I Lehrplanbest immungen für d ie  
Fälle der Aufhebung von schulauronomen Lehrplanbestimmungen und den Fall 
der Nichterlassung schu lauronomer Lehrplanbestimm ungen vorzusehen. 

(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pfl ichtgegenstände, alternative Pfl ichtge
genstände, verbind li che Übungen, Freigegenstände, unverb ind l iche Übungen)  
jedenfa l l s  i n  den Lehrplänen vorzusehen s ind ,  w i rd im 11 .  Hauptstück für d ie 
einzelnen Schu larten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, daß zwei 
oder meh rere der im 1I .  H auptstück angefüh rten Pfl ichtgegenstände als 
a l ternative oder als zusammengefaßte Pflichtgegenstände zu führen s ind .  
Überd ies können bei Unterrichtsgegenständen, d ie e ine zusammengesetzte 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

Bezeichnung haben, die Teile gesondert oder in Verbindung mit anderen solchen 
Teilen geführt werden. Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch weitere 
Unterrichtsgegenstände als Freigegenstände (auch Freigegenstände für besonders 
begabte und interessierte Schüler mit entsprechenden Anforderungen) und 
unverbindliche Übungen sowie ein Förderunterricht vorgesehen werden. Ferner 
kann in den Lehrplänen für Schulen für Berufstätige, für die Berufspädagogischen 
Akademien und für die Pädagogischen Institute die Einbeziehung von Formen 
des Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des 
Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung des Bildungszieles zweckmäßig ist. 

(4) Bei der Erlassung der Lehrpläne für den Religionsu�terricht ist auf die 
Bestimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBI. Nr. 1 90/ 1 949, in der 
Fassung der Novellen BGBI. Nr. 1 85 / 1 957 und BGBI. Nr. 243/ 1 962, Bedacht zu 
nehmen. 

.§ 8 a. Führung der Unterrichtsgegenstände Leibesübungen und Leibeserziehung 
sowie von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen 

Übungen und eines Förderunterrichtes 

( 1 )  Der Unterricht in Leibesübungen und Leibeserziehung ist getrennt nach 
Geschlechtern zu erteilen. Im Freigegenstand und in der unverbindlichen Übung 
Leibesübungen bzw. Leibeserziehung sowie in den sportlichen Schwerpunkten in 
Sonderformen darf der Unterricht auch ohne Trennung nach Geschlechtern 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Bezeichnung haben, die Teile gesondert oder in Verbindung mit anderen solchen 
Teilen geführt werden. Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch weitere 
Unterrichtsgegenstände als Pflichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freige
genstände (auch Freigegenstände für besonders begabte und interessierte Schüler 
mit entsprechenden Anforderungen) und unverbindliche Übungen sowie ein 
Förderunterricht vorgesehen werden. Ferner kann in den Lehrplänen für Schulen 
für Berufstätige und für Akademien die Einbeziehung von Formen des 
Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des 
Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung des Bildungszieles zweckmäßig ist. 

(5) Bei der Erlassung der Lehrpläne für den Religionsunterricht ist auf das 
R!-!Iigionsunterrichtsgesetz, BGBI. Nr. 1 90/ 1 949, in seiner jeweils geltenden 
Fassung Bedacht zu nehmen. 

§ 7 . . . .  

(5 a) Schulversuche dürfen an einer Schule nur eingerichtet werden, wenn die 
Erziehungsberechtigten von mindestens zwei Dritteln der Schüler und mindestens 
zwei Drittel der Lehrer der betreffenden Schule dem Schulversuch zustimmen. Ist 
ein Schulversuch nur für einzelne Klassen einer Schule geplant, darf ein derartiger 
Schulversuch nur eingerichtet werden, wenn die Erziehungsberechtigten von 
mindestens zwei Dritteln der Schüler, welche diese Klasse voraussichtlich 
besuchen werden, und mindestens zwei Drittel der Lehrer, welche in dieser Klasse 
voraussichtlich unterrichten werden, zustimmen; diese Zustimmung gilt auch für 
eine Fortsetzung des Schulversuches in den aufsteigenden Klassen. An 
Berufsschulen tritt an die Stelle der erforderlichen Zustimmung der 
Erzi�hungsberechtigten die entsprechende Zustimmung der Schüler. Dieser 
Absatz gilt nicht für Schulversuche zur Erprobung neuer Fachrichtungen an 
berufsbildenden Schulen und für Schulversuche an Akademien. 

Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindli
chen Übungen und eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unterrichtes bei 

einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen 

§ 8 a. ( 1 )  Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat für die öffentlichen 
Schulen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit und der 
Pädagogik sowie auf die personellen und räumlichen Möglichkeiten durch 
Verordnung zu bestimmen, . 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

erte i l t  werden, sofern d iese Unterrichtsveransta ltungen auf Sportarten beschränkt 
s ind,  bei denen vom Standpunkt der  u nterschied l ichen Leistungsfähi gkeit und der  
koedukativen Führung kein Einwand besteht ;  u nter den gleichen Voraussetzun
gen darf mit  Genehmigung der Schulbehörde erster Instanz der Unterricht i n  den 
PfIichtgegenständen Leibesübungen und  Leibeserziehung ohne Trennung nach 
Geschlechtern ertei l t  werden, wenn bei Trennung n ach Geschlechtern wegen zu 
geringer Schü lerzahl nicht für alle Schü ler  der l ehrplanmäßige Unterricht in  
d i esem Pflichtgegenstand ertei l t  werden könnte. Ferner kann der Unterricht i n  
Leibesübungen ( Leibeserziehung) ohne  Trenn ung nach Geschlechtern ertei l t  
werden,  wenn der Unterricht gleichzeitig durch meh rere Lehrer ( im Fal le des 
Unterrichts für mehrere K lassen oder Schülergruppen) erfolgt und wenn d ies aus 
i nhalt l ichen Gründen (zB Tanz, Schwimmen,  F reizeitsportarten) zweckmäßig ist. 

( 2) Der Bundesmin ister für Unterricht und Kunst hat für die öffentl ichen 
Schu len u nter Bedachtnahme auf d ie persone l len  und räuml ichen Mögl ichkeiten 
durch Verordnung zu best immen, bei welcher M indestzahl von Anmeldungen ein 
alte rnativer Pfl ichtgegenstand, e in Freigegenstand oder e ine unverb ind l i che 
Übung sowie bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht 
abzuhalten s ind .  Bei Freigegenständen u nd unverb ind l ichen Übu ngen ist überdies 
zu bestimmen, beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von tei lneh menden 
Schülern ein solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden 
Beurtei l ungsabschnittes n icht mehr weiterzufü h ren ist .  Sofern d ie Mindestzahl  
für d ie  Führung der erwähnten Unterrichtsveranstaltungen in e iner Klasse zu 
gering ist, können Schüler mehrerer  Klassen einer oder mehrerer Schulen zur 
E rreichung der Mindestzah l  7.Usammengefaßt werden ; auch in  d iesem Fal l darf 
die für die betreffende Schu lart geltende Klassenschülerhöchstzah l  n icht 
überschritten werden. 

(3) (Grundsatzbestimmung) An Stelle der Abs. 1 und 2 hat d ie  Ausführungsge
setzgebung hinsichtl ich der öffentlichen Pfl ichtschu len ,  d ie keine Übungsschulen 
s ind, zu best immen, 

a) ab welcher Schulstufe der öffentl ichen Volksschulen und der öffentl ichen 
Sonderschu len in  Leibesübungen der Unterricht getrennt nach Geschlech
tern zu ertei len ist, wobei im Freigegenstand und in  der unverbind l i chen 
Übung Leibesübungen der  Unterricht auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern zu lässig erklärt werden kann, 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

a) bei  welcher Mindestzahl  von Anmeldungen ein alternativer Pfl ichtgegen
stand zu führen i s t, 

b) be i  welcher Mindestzahl von Anmeldungen e in  Freigegenstand oder e ine 
u nverbind l iche Übung zu füh re n  und beim Unterschreiten welcher 
Mindestzah l von tei lnehmenden Schülern e in  solcher Unterrichtsgegen
stand ab dem Ende des laufenden Beurte i lungsabschnittes n icht mehr 
weiterzuführen ist, 

c) bel weicher Mindestzahl von Schü lern e in  Förderunterricht abzuhalten ist, 
d) u nter welchen Voraussetzungen bestim mte UnterrichtsgegenStände i n  

Schü lergruppen zu tei len s i n d  u n d  
e )  unter welchen Voraussetzungen in  l e istungsdifferenzierten Pfl ichtgegen

ständen Schü lergruppen im Hinbl ick auf die Leistun gsgruppen zu füh ren 
s ind .  

Sofern die Zah l  der Schüler d ie für  d ie  Führung von Unterriclmveranstaltungen 
erforderl iche Mindestzahl an  Schülern in einer Klasse zu gering ist, können 
Schü ler  mehrerer Klassen einer oder m ehrerer Schu len  zur Erreichung der 
Mindestzahl zusammengefaßt werden .  

(2)  Wenn den Schulbehörden erster Instanz für die Schu len i h res 
Aufsichtsbereiches ein Rahmen für die einsetzbaren Lehrerwochenstunden zur  
Verfügung geste l l t  wurde,  obliegt d ie  Erlassung von Verordnungen im S inne  des  
Abs. 1 der Schu lbehörde erster Instanz, soweit ke ine  verordnungsmäßige 
Regelung durch den Bundesminister fü r Unterricht und  Kunst  erfolgt ist  
(regionale Festlegung von E röffnungs- und Tei l u ngszahlen) .  Wenn e in  Rahmen 
für d ie  e insetzbaren Leh rerwochenstunden der e inzelnen Schule zur  Verfügung 
geste l l t  wurde, obl iegt d ie  Regel u ng im S inne des  Abs .  1 dem Schu lgemeinschafts
ausschuß, soweit keine verord nungsmäßige Regelung durch die Schulbehörde 
erster Instanz oder den Bundesmin ister für Unterricht u nd Kunst erfolgt ist 
(schu l autonome Festlegung von Eröffnungs- und Tei lungszahlen) . 

(3)  (Grundsatzbestimmung) Anstel le der Abs . 1 u nd 2 hat d ie  Ausführungsge
setzgebung h ins ichtl ich der öffentl ichen Pflich tschulen,  die keine Übungsschu len 
s ind,  d ie in Abs .  1 l i t .  a b is e genannten Bestimmungen zu erlassen. Hiebei hat s ich 
die Ausfü hru ngsgesetzgebung an  den für d ie  Erste l lung der Ste l lenpläne (Art. IV 
Abs. 2 de.s Bundesverfassungsgesetzes BGB I .  Nr. 2 1 5/ 1 962) vorgegebenen 
Gru ndsätzen zu orientieren. Die d iesbezügl ichen Regelungen können an d u rch 
die Ausfü h rungsgesetzgebung zu best immenden Behörden oder an  die Schu len 
übertragen werden. Sofern eine Übertragung an d ie Schu le n  erfolgt, ist die 
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G e l  t e n .d e F a  s s u n g 

b) daß an den übrigen öffentlichen Pflichtschulen der Unterricht in 
Leibesübungen getrennt nach Geschlechtern zu erteilen ist, wobei der 
Unterricht im Freigegenstand und in der unverbindlichen Übung 
Leibesübungen sowie in den sportlichen Schwerpunkten von Sonderformen 
auch ohne Trennung nach Geschlechtern zulässig erklärt werden kann, und 

c) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegen
stand; ein Freigegenstand oder eine unverbindliche Übung sowie bei 
welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten·sind. 

Ferner hat die Ausführungsgesetzgebung vorzusehen, daß bei Unterschreitung 
einer Mindestzahl von teilnehmenden Scnülern ein Freigegenstand oder eine 
unverbindliche Übung nicht weiterzuführen ist. Die Mindestanzahl von 
Anmeldungen für die Abhaltung eines alternativen Pflichtgegenstandes (mit 
Ausnahme von Technischem Werken und Textilem Werken an der Oberstufe der 
Volksschule, der Hauptschule und den Sonderschulen mit dem Lehrplan der 
Hauptschule), eines Freigegenstandes oder einer unverbindlichen Übung darf 1 5, 
bei Fremdsprachen 1 2  (bei den Sprachen Kroatisch, Slowakisch, Slowenisch, 
Tschechisch und Ungarisch jedoch 5), bei Hauswirtschaft 1 2, bei Technischem 
Werken und Textilem Werken an der Oberstufe der Volksschule, der 
Hauptschule und den Sonderschulen mit dem Lehrplan der Hauptschule ein 
Viertel der Klassenschülerhöchstzahl (§§ 1 4  Abs. 1 , 2 1  Abs. 1 sowie 27 Abs. 1 und 
2) nicht unterschreiten; an Sonderschulen darf mit Ausnahme der alternativen 
Pflichtgegenstände Technisches Werken und Textiles Werken bei einer 
Klassenschülerhöchstzahl von 1 5  Schülern die Mindestzahl von erforderlichen 
Anmeldungen 8, bei einer Klassenschülerhöchstzahl von 10 die Mindestzahl von 
6 und bei einer Klassenschülerhöchstzahl von 8 die Mindestzahl von 5 Schülern 
nicht unterschreiten; die Mindestzahl für den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f 
sublit. aa darf 8, jene für den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f sublit. ce 6 nicht 
unterschreiten und jeweils 1 2  nicht überschreiten, für den Förderunterricht in der 
Grundschule und der Sonderschule in allen Fällen jedoch 3 nicht unterschreiten 
und 1 0  nicht überschreiten und für den Förderunterricht in den leistungsdifferen
zierten PfIichtgegenständen in der Berufsschule in allen Fällen 6 nicht 
unterschreiten und 1 0  nicht überschreiten. Die Mindestzahl für die 
Weiterführung von Freigegenständen und unverbindlichen Übungen darf die 
Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen nicht um mehr als 3, sofern die 
Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen unter 1 2  liegt, um nicht mehr als 2 
unterschreiten. Die Ausführungsgesetzgebung kann jedoch für den Fall, daß die 
tatsächliche Klassenschülerzahl unter der vorgesehenen Mindestzahl für die 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Zuständigkeit zur Regelung dem Schulforum oder dem Schulgemeinschaftsaus
schuß zu übertragen. 

948 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
26 von 48

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



G e l t e n d e  F a s s u n g  

Führung eines Freigegenstandes oder einer u nverb indlichen Übung l iegt, d ie  
Führung des Freigegenstandes bzw.  der u nverbindlichen Übung vorsehen, wenn 
s ich a l le  Schüler  der K lasse anmelden ;  die Mindestzah l  für  die Weiterfüh rung von 
Frei gegenständen und u nverb indlichen Üb ungen i n  d iesen Fäl len d arf d ie 
Schülerzahl der  Klasse nicht um mehr als 2 unterschreiten. Ferner kann die 
Ausführungsgesetzgebung vorsehen,  d aß zur  Erreichung der M i ndestzahl  
Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden 
können ; auch in  d iesem Fall darf die für d ie  betreffende Schulart geitende 
Klassenschülerhöchstzah l  n icht überschritten werden.  Wird dennoch d ie für d ie 
a lternativen Pfl ichtgegenstände Technisches Werken und  Textiles Werken an der 
Oberstufe der Volksschule,  der H auptschule und den  Sonderschulen mit  dem 
Lehrplan der H auptschule vorgesehene Mindestzahl n icht erreicht, kann d ie  
Führung dann vorgesehen werden, wenn s ich mindestens e in  Drittel der  Schüler 
der betreffenden Klasse anmeldet. 

(4) Für Privatschu len steht die Festlegung der M indestzahlen nach Abs. 2 bzw. 
3 dem Privatschulerhalter jedoch dann nicht zu,  wenn der Bund den 
Lehrer-Persona laufwand für diesen Unterricht in e inem Ausmaß von mindestens 
der Hälfte trägt-. 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

(4) Für Privatschulen steht d ie  Festlegung der M indestzahlen nach Abs. 1 dem 
Schulerhalter zu .  Wenn der Bund verpflichtet ist, den  Lehrer-Personalaufwand in  
einem Ausmaß von  m indestens der Hälfte zu  tragen und durch Maßnahmen des 
Schulerhalters ein höherer Leh rer-Personalaufwand entsteht, verkürzt sich d iese 
Verpfl ichtung, u nd zwar im Verhältn i s  zu dem an vergleichbaren öffentl ichen 
Schulen erforderl ichen Lehrer-Personalaufwand .  

Führung der Unterrichtsgegenstände Leibesübungen und Leibeserziehung 

§ 8 b. ( 1 )  Der Unterricht in Leibesübungen und Leibeserziehung ist ab der 
5 .  Schu lstufe getrennt  nach Geschl echtern zu erte i len .  Bei nach Geschlechtern 
getrennte r  U nterrichtsertei lung können Schüler mehrerer Klassen zusammen ge
faßt werden, soweit h iedurch d ie  festgelegte K lassenschü lerhöchstzahl n icht 
überschritten wird .  

(2)  Im Freigegenstand und i n  der unverbindl ichen Übung Leibesübungen bzw. 
Leibeserziehung sowie in den sportl ichen Schwerpun kten in Sonderformen darf 
der Unterricht auch ohne Trennung nach Gesch lechtern ertei l t  werden, sofern 
d iese Unterrichtsveran stal tungen auf Sportarten beschränkt s ind, bei denen vom 
Standpunkt der unterschiedl ichen Leistun gsfähigkeit und der koedukativen 
Führung kein Einwand besteht ;  unter den gleichen Voraussetzungen darf mit  
Genehmigung der Schulbehörde erster Instanz der Unte rricht i n  den 
Pflichtgegenständen Leibesübungen und  Leibeserziehung ohne Trennung nach 
Gesch lechtern erteilt werden, wenn bei Trennung n ach Geschlechtern wegen zu 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g 

geringer Schülerzahl nicht für alle Schüler der lehrplanmäßige Unterricht im 
Pflichtgegenstand Leibesübungen (Leibeserziehung) erteilt werden könnte. 
Ferner kann der Unterricht in Leibesübungen (Leibeserziehung) ohne Trennung 
nach Geschlechtern erteilt werden, wenn der Unterricht gleichzeitig durch 
mehrere Lehrer (im Falle des Unterrichts für mehrere Klassen oder 
Schülergruppen) erfolgt und wenn dies aus inhaltlichen Gründen (zB Tanz, 
Schwimmen, Freizeitsportarten) zweckmäßig ist. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Anstelle des Abs. 1 hat die Ausführungsgesetzge
bung hinsichtlich der öffentlichen Pflichtschulen, die keine Übungsschulen sind, 
zu bestimmen, 

a) ab welcher Schulstufe der öffentlichen Volksschulen und der öffentlichen 
Sonderschulen in Leibesübungen der Unterricht getrennt nach Geschlech
tern zu erteilen ist, wobei im Freigegenstand und in der unverbindlichen 
Übung Leibesübungen der Unterricht auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern für zulässig erklärt werden kann, 

b) daß an den übrigen öffentlichen Pflichtschulen der Unterricht in 
Leibesübungen getrennt nach Geschlechtern zu erteilen ist, wobei dem 
Abs. 2 entsprechende Regelungen getroffen werden können. 

Studienberechtigungsprüfung 

§ 8 c. ( 1 )  Sofern im H. Hauptstück dieses Bundesgesetzes die erfolgreiche 
Ablegung der Reifeprüfung einer höheren Schule als Aufnahmsvoraussetzung 
festgelegt wird, kann diese durch die erfolgreiche Ablegung einer Studienberech
tigungsprüfung gemäß den folgenden Absätzen ersetzt werden. 

(2) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Aufnahmsbewerber zuzulassen, die 
das 22 .  Lebensjahr vollendet haben und eine eindeutig über die Erfüllung der 
allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche oder außerberuf
liche Vorbildung für die angestrebte Schulart (Fachrichtung) nachweisen. 
Bewerber, die eine Lehrabschlußprüfung gemäß dem Berufsausbildungsgesetz, 
BGBI. Nr. 1 42/ 1 96,9 in seiner jeweils geltenden Fassung, eine mittlere Schule oder 
eine nach Umfang' und Anforderungen gleichwertige inländische Berufsausbil
dung erfolgreich abgeschlossen und eine insgesamt vierjährige Ausbildungsdauer 
(allenfalls durch Absolvierung eines weiteren Bildungsganges) e,rreicht haben, 
sind bereits nach Vollendung des 20. Lebensjahres zuzulassen. 

(3) Die Studienberechtigungsprüfung hat folgende Prüfungsgebiete zu 
umfassen : 

N 
00 

948 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
28 von 48

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



G e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 1 0  . . . .  

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Grundschu le  s ind vorzusehen : 
a) als Pfl ichtgegenstände : Rel igion, Lesen, Schreiben, Deutsch, Sachunter

richt (Heimat- und  Naturkunde) , Mathematik, Mus ikerziehung,  B i ldneri
sche Erziehung,  Werkerziehung (für Knaben u nd Mädchen gemeinsam 
oder getrennt) ,  Leibesübunge n ;  

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g 

1 .  e inen Aufsatz über e in  al lgemeines Thema, 
2 .  höchstens  d rei weitere Fächer, die im Hinbl ick auf Vorkenntnisse oder 

Fertigkeiten für d ie  angestrebte Schu lart (Form, Fachrichtung) erforderl ich 
s ind (Pfl ichtfächer) und 

3 .  weitere Prüfungsgebiete n ach Wahl  des Aufnahmsbewerbers aus dem 
Bereich der angestrebten Schulart (Fachrichtung, Lehramtsausbi ldung, 
Studiengang), seiner fachl ichen Voraussetzu ngen oder der angestrebten 
Schuiart (Fachrichtung) entsprechenden berufl ichen Tätigkeitsfeider 
(Wahlfächer) . 

Die 7ahl  der pfl icht- u nd Wahl fächer gemäß Z 2 und 3 hat zusammen v ier  zu 
betragen. 

(4) Der Bundesminister für Unterricht und K unst hat d u rch Verordnung u n'ter 
Bedachtnahme auf die Aufgabe der Studienberechtigungsprüfu ng und die 
e inzelnen Schu larten nähere Bestimmungen betreffend den Aufsatz zu erlassen 
sowie die Pflichtfächer und die Art der D urchführung der Prüfun g  (schriftl ich, 
mündl ich oder praktisch) festzulegen .  H iebei können fur die einzel nen 
Prüfungsfächer Kurse zur  Ergänzung des Selbststudiums vorgesehen werden .  

(5 )  Für d i e  Z ulassung und Durchführung der Studienberechtigungsprüfung i s t  
§ 42 des Schu l  u nterrichtsgesetzes anzuwenden, soweit i n  den vorstehenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt wird .  

(6) Die  Stud ienberechtigungsprüfung ist an der Schu le  abzu legen, d ie  der 
Aufnahmsbewerber besuchen wi l l .  Eine erfo lgreich abgelegte Studienberechti
gu ngsprlifung gi lt auch fü r andere Schu len gleicher Art (Fach richtung) . 

(7) E rfolgreich abgelegte Stud ienberechtigungsprüfungen nach dem Stud ien
berechtigu ngsgesetz, B G BI .  Nr. 292/ 1 98 5  in  der j ewei ls geltenden Fassung, und 
Teile von solchen Prüfungen sowie erfolgreich abgelegte Teile e iner  
Reifeprüfung an höheren Schu len  für Berufstätige s ind  als Prüfungen gemäß 
Abs. 3 anzuerkennen, soweit s ie  diesen nach Inhal t  u nd Umfang entsprechen .  

§ 10  . .  

(2) Im Lehrp lan (§ 6) der G ru ndschu le s ind vorzusehen : 
a) als Pfl ichtgegenstände :  Rel igion ,  Lesen ,  Schreiben, Deutsch, Sachunter

richt, Mathematik, Musikerziehung, B i ldneri sche Erziehung,  Technisches 
Werken, Texti les Werken, Leibesübungen ; 
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.G e l t e n d e  F a s s u n g  

b) als verbindliche Übungen : Verkehrserziehung und in der 3 .  und 4.  
Schulstufe (für Schüler, die für den zweisprachlichen Unterricht an 
Volksschulen für sprachliche Minderheiten angemeldet sind, a ls  unverbind
liche Übung) eine lebende Fremdsprache. 

. 

(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe sind vorzusehen :  
a) als PflichtgegenStände:  Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 

Geschichte und Sozialkunde, Geographie, Geometrisches Zeichnen, 
Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerziehung, 
Bildnerische Erziehung, Werkerziehung (für Knaben und Mädchen 
gemeinsam oder getrennt) in der 5. und 6.  Schulstufe, Hauswirtschaft, 
Leibesübungen; 

b) als alternative Pflichtgegenstände : Technisches Werken sowie Textiles 
Werken in der 7. und 8 .  Schulstufe. 

Die Bildungs- und Lehraufgaben sowie der Lehrstoff haben sich je nach den 
örtlichen Gegebenheiten am Lehrplan der Hauptschule (§ 1 6) zu orientieren. Als 
Freigegenstände sind Kurzschrift und Maschinschreiben vorzusehen. 

§ 1 1 .  

( 1 )  Die Volksschule umfaßt i n  der Grundschule die Vorschulstufe sowie vier 
Schulstufen und bei Bedarf in der Oberstufe vier Schulstufen, denen - soweit die 
Schülerzahl dies zuläßt - jeweils eine Klasse zu entsprechen hat. 

§ 14 . . . .  

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welcher Schülerzahl 
der Unterricht in Geometrischem Zeichnen, Werkerziehung, Technischem 
W erken, Textilem Werken, Hauswirtschaft, Leibesübungen sowie in Lebender 
Fremdsprache statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. Die 
Schülerzahl, bei welcher der Unterricht in Schülergruppen zu erteilen ist, darf für 
den Unterricht in Werkerziehung, Technischem Werken und in Textilem Werken 
20, in Geometrischem Zeichnen und in Hauswirtschaft 1 6, in Leibesübungen und 
in Lebender Fremdsprache 30 nicht unterschreiten ;  dies gilt nicht für die 
Trennung des Unterrichtes in Leibesübungen nach Geschlechtern. Die 
Ausführungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in den Pflichtgegenständen 
Geometrisches Zeichnen, Werkerziehung, Technisches Werken, Textiles 
Werken, Hauswirtschaft und Leibesübungen Schüler mehrerer Klassen einer oder 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

b) als verbindliche Übungen:  Verkehrserziehung und in der 3 .  und 4 .  
Schulstufe (für Schüler, die den zweisprachigen Unterricht an  Volksschulen 
für sprachliche Minderheiten angemeldet sind, als unverbindliche Übung) 
eine lebende Fremdsprache. 

(3) Im Lehrplan (§ 6) der . Oberstufe sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen :  Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, Geschichte ·und 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Geometri
sches Zeichnen, Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Technisches Werken, Textiles 
Werken, Hauswirtschaft, Leibesübungen. Die Bildungs- und Lehraufgaben 
sowie der Lehrstoff haben sich je nach den örtlichen Gegebenheiten am 
Lehrplan der Hauptschule (§ 16) zu orientieren. 

§ 1 1 .  

( 1 )  Die Volksschule umfaßt jedenfalls die ersten vier Schulstufen sowie bei 
Bedarf die Vorschulstufe und in der Oberstufe vier Schulstufen. Soweit es die 
Schülerzahl zuläßt, hat in der Grundschule und in der Oberstufe den Schulstufen 
jeweils eine Klasse zu entsprechen. 

(Entfällt.) 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

mehrerer Schulen zusamme ngefaßt werden können,  soweit d i e  auf Grund des 
Abs. 1 und des ersten S atzes d ieses Absatzes bestimmte Schülerzahl n icht  
überschritten wird . 

§ 1 6. 

( 1 )  Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule s ind vorzusehen : 
a) als Pflichtgegenstände :  Rel igion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 

Geschichte und Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, M athe
m atik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und Umweltkunde, Physik und 
C hemie, Mus ikerziehung, Bi ldnerische Erziehung, Schreiben, Werkerzie
hung (für K n aben und Mädchen gemeinsam oder getrennt) i n  der 5 .  und 
6 .  Schulstufe, Hauswirtschaft, Leibesübungen ; 

b) als a l ternative Pflichtgegenständ e :  Techn isches Werken sowie Textiles 
Werken in  der 7 .  und 8. Schulstufe. 

(3) Im Lehrplan sind als Freigegenstände Latein, Kurzschrift und 
Maschinschreiben und a ls  unverbindl iche Übung E inführung i n  die Informatik 
vorzusehen. 

§ 2 1 .  ( 1 )  Die K lassenschülerzahl an der Hauptschu le  darf 30 nicht übersteigen 
und soll 20 nicht u nterschreite n ;  sofern h ievon aus besonderen Gründen (zB zur 
Erhaltung von Schu lstandorten) ein Abwei chen erforderlich ist, hat darüber die 
nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach Anhöru ng des 
Schulerhalters, des Bezirksschu lrates und des Landesschulrates zu e ntscheiden.  

(2)  Die Ausfü h rungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welchen Vorausset
zungen im Hinb l ick auf die Leistungsgruppen in  Deutsch, Mathematik u nd 
Lebende Fremdsprache e igene Schülergruppen einzurichten s ind .  Die Anzahl der 
Schülergruppen darf i n  den e inzelnen Schulen auf j eder Schulstufe und in j edem 
Pflichtgegenstand d ie  Anzahl der Klassen im Regelfall um I u nd ab 6 Klassen um 
2 überschreiten .  Die  Schülerzahl i n  den Schü lergruppen darf an  der betreffenden 
Schule  im Durchschn i tt 1 0  nicht unterschreiten. Abweichend von den 
vorstehenden Bestimmungen d ü rfen an Hauptschulen mi t  nur e iner e inzigen 
vierten K lasse für d iese ab 2 1  Schülern dre i  Schülergruppen vorgesehen werden ;  
in  d iesem Fall bezieht s ich d i e  Durchschnittszahl 1 0  nur  auf  d ie  fünfte b i s  s iebente 
Schulstufe der betreffenden Schule .  Die Schülerzahl in den Schü lergruppen d arf 
30 nicht übersteigen .  

(3)  Die Ausführungsgesetzgebung hat ferner zu best immen, bei welcher 
Schü lerzahl der Unterr icht in Geometrischem Zeichnen, Werkerziehu ng, 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 16 .  

( 1 )  Im Leh rplan (§ 6) der Hauptschu le  s ind a l s  Pflichtgegenstände vorzusehen : 
Rel igion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozialkunde, 
Geographie  u nd Wirtschaftskunde, Mathematik, Geometrisches Zeichnen,  
Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerziehung, B i ldnerische 
Erziehung, Techn isches Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft, Leibesübun
gen . 

(3) I m  Leh rplan ist als unverbindl iche Übung Einfü hrung 1I1 die Informatik 
vorzusehen . 

§ 2 1 .  Die K lassenschü lerzahl an der  Hauptschule darf 30 n icht übersteigen und 
sol l  20 n icht unterschre i ten ;  sofern h ievon aus besonderen Gründen (zB zur  
Erhaltung von Schul standorten) e in  Abweichen erforderl ich ist, hat darüber d ie  
nach dem Ausführungsgesetz zuständ ige Behörde I13.ch Anhörung des  
Schu lerhalters, des Bezirksschu lrates und des Landesschu l rates zu entscheiden.  
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G e l  t e n d  e F a.s s u n g 

Technischem Werken ,  Textilem Werken, Hauswirtschaft und Einführung in die 
Informatik statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. Die 
Schülerzahl, bei welcher der Unterricht in Schülergruppen zu erteilen ist, darf für 
den Unterricht in Werkerziehung, Technischem Werken und Textilem Werken 
20, in Geometrischem Zeichnen und in Hauswirtschaft 16 und in Einführung in 
die Informatik 19 nicht unterschreiten. In Einführung in die Informatik darf die 
Teilungszahl 19 unterschritten werden, w'enn am betreffenden Standort 
insgesamt nicht soviele Geräte vorhanden sind, daß höchstens zwei Schüler an 
einem Gerät arbeiten müssen ; in diesem Fall darf die Teilungszahl 1 3  Schüler 
nicht unterschreiten. Die Ausführungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in den 
Pflichtgegenständen Geometrisches Zeichnen, Werkerziehung, , Technisches 
Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft sowie ' bei der Tre'nnung nach 
Geschlechtern in Leibesübungen Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zusammengefaßt werden können, soweit die auf Grund des Abs. 1 und 
des ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte Schülerzahl nicht unterschritten wird. 

§ 27 . . . .  

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welcher Schülerzahl 
der Unterricht in Geometrischem Zeichnen, Werkerziehung, Technischem 
Werken, T extilem Werken, Hauswirtschaft, Informatik und Einführung in die 
Informatik statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. Die 
Ausführungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in diesen Gegenständen und in 
Leibesübungen Schüler mehrerer Klassen oder mehrerer Schulen zusammenge
faßt werden können, soweit die auf Grund des Abs. 1 und 2 und des ersten Satzes 
dieses Absatzes bestimmte Schülerzahl nicht überschritten wird. 

(5) An den im § 25 Abs. 3 genannten Sonderschulen mit dem Lehrplan der 
Hauptschule oder des Polytechnischen Lehrganges sind in Pflichtgegenständen 
mit Leistungsgruppen Schülergruppen einzurichten, deren Zahl die Anzahl der 
Klassen der betreffenden Behinderungsart auf einer Schulstufe um 1 
überschreiten darf. Die durchschnittliche Mindestzahl der Schüler für die 
Einrichtung von Schülergruppen ist unter Bedachtnahme auf die Behinderungsart 
und die Anforderungen im betreffenden Pflichtgegenstand sowie die regionalen 
Verhältnisse festzu legen. Die Höchstzahl der Schüler in einer Schülergruppe darf 
die im Abs. 1 genannten Zahlen nicht übersteigen. 

§ 33.  ( 1 )  Die Klassenschülerzahl am Polytechnischen Lehrgang darf 30 nicht 
übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten ; sofern hievon aus besonderen 
Gründen (zB zur Erhaltung von Schulstandorten) ein Abweichen erforderlich ist, 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

(Entfällt.) 

§ 33.  Die Klassenschülerzahl am Polytechnischen Lehrgang darf 30 nicht 
übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten; sofern hievon aus besonderen 
Gründen (zB zur Erhaltung von Schulstandorten) ein Abweichen erforderlich ist, 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

hat darüber d ie  nach dem Ausführungsgesetz zuständ ige Behörde nach Anhörung 
des Schulerhalters, des Bezirksschu lrates und des Landesschulrates zu 
entscheiden.  Für Polytechnische Lehrgänge, d ie  e iner Sonderschule angeschlos
sen s ind, gelten die im § 27  genannten Klassenschülerzahlen entsprechend der 
Behinderungsart. 

(2) Die Ausführungsgesetzgebu ng hat zu bestimmen, bei welchen Vorausset
zungen im Hinhl ick auf die Leistungsgruppen in Deutsch, Mathematik und 
Lebender Fremdsprache eigene Schülergruppen einzurichten s ind .  Die Anzahl  
der  Schülergruppen darf i n  den einzelnen Schulen in j edem Pfl ichtgegenstand die 
Anzahl  der Klassen um 1 ,  ab 6 Klassen um 2 und ab 1 [ Klassen um 3 
überschreiten .  Die Schü lerzahl i n  den Schülergruppen darf in den einzelnen 
Schulen im Durchschnitt 1 0  nicht unterschreiten.  Die Schü lerzahl i n  den 
Schülergruppen darf 30 n icht übersteigen. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei  welcher Schülerzahl  
der Unterricht in den Unterrichtsgegenständen Maschinschreiben, Werkerzie
hung, Hauswirtschaft und Kinderpflege sowie Informatik statt für d ie gesamte 
Klasse in Schülergruppen zu ertei len ist. Die Schü lerzahl, bei welcher der 
Unterricht in Schü lergruppen zu ertei len ist, darf für den Unterricht in 
Maschinschreiben 25, in Werkerziehung 20, in Hauswirtschaft und Kinderpflege 
[ 6  und in Informatik [ 9  nicht unterschreiten .  In  Einführung in die Informatik 
darf die Tei l u ngszahl [ 9  u nterschritten werden, wenn am betreffenden Standort 
in sgesamt nicht so vie le Geräte vorhanden s ind,  daß höchstens zwei Schüler an  
e inem Gerät arbeiten müsse n ;  i n  d iesem Fall darf d ie Tei lungszahl [ 3  nicht 
un terschreiten .  Die Ausführungsgesetzgebung hat vorzusehen, daß in den 
alternativen Pfl ichtgegenständen d ie Schüler mehrerer Klassen e iner Schule 
zusammengefaßt werden können, soweit die auf Grund der Abs. [ und 2 und des 
ersten Satzes d ieses Absatzes bestimmte Schü lerzahl nicht überschritten wird ; in 
den Unterrichtsgegenständen Werkerziehung, Hauswirtschaft und Kinderpflege 
sowie Leibesübungen kann vorgesehen werden, daß die Schüler mehrerer Klassen 
auch von mehreren Schulen zusammengefaßt werden können .  

§ 3 9. 

( I )  Im Lehrplan (§ 6) der i m  § 36 genannten Formen der allgemeinbi ldenden 
höheren Schulen s ind als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

[ .  in a l len Formen : 
Rel igion, Deutsch, e ine lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozia l 
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, B iologie und 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

hat darüber d ie  nach dem Ausführu ngsgesetz zuständige Behörde n ach Anhörun g  
d e s  Schulerhalters, des Bezirksschulrates und d e s  Landesschulrates z u  
entscheiden.  F ü r  Polytechnische Lehrgänge, d i e  e iner  Sonderschu le  angesch los
sen s ind,  gelten die im § 27  geannten K lassenschülerzahlen entsprechend der 
Behinderungsart .  

§ 39. 

( I )  Im Lehrplan (§ 6) der i m  § 36 genannten Formen der a l lgemeinbi ldenden 
höheren Schulen s ind als Pfli chtgegenstände vorzusehen : 

[ .  i n  a l len Formen : 
Rel igion, Deutsch, e ine lebende Fremdsprache, G eschichte und Sozia l
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Biologie und 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

Umweltkunde, Physik, Chemie, Psychologie und Philosophie (in der 
Oberstufe), Informatik (in der Oberstufe), Musikerziehung, Bildnerische 
Erziehung, Werkerziehung (für Knaben und Mädchen gemeinsam oder 
getrennt, in der 1 .  und 2. Klasse), Leibesübungen; 

(3) Als Freigegenstände sind im Lehrplan der im § 36 genannten Formen der 
allgemeinbildenden höheren Schulen Fremdsprachen und Darstellende Geome
trie (soweit sie nicht Pflichtgegenstände sind), Kurzschrift und Maschinschreiben 
sowie Freigegenstände für besonders begabte und interessierte Schüler mit 
entsprechenden Anforderungen vorzusehen. Ferner ist der Unterricht in 
Wahlpflichtgegenständen als Freigegenstand für jene Schüler anzubieten, die den 
betreffenden Wahlpflichtgegenstand nicht gewählt haben, sofern der Besuch 
dieses Wahlpflichtgegenstandes für alle Schüler, die ihn gewählt haben, 
gewährleistet ist, die Zahl der Schüler in der betreffenden Schülergruppe 1 5  nicht 
übersteigt und durch die Wahl des Freigegenstandes keine zusätzlichen Kosten 
entstehen. 

(4) Die Lehrpläne der Sonderformen (§ 37) haben sich unter Bedachtnahme auf 
die besondere Aufgabe dieser Schulen im wesentlichen nach den Lehrplänen der 
entsprechenden im § 36 genannten Formen zu richten; hiebei kann das Angebot 
von Wahlpflichtgegenständen (Abs. 1 Z 3) entfallen. 

§ 43 . . . .  

(3) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat nach den Erfordernissen 
durch Verordnung zu bestimmen, bei welchen Unterrichtsgegenständen der 
Unterricht statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist, wenn 
eine hiefür festzulegende Höchstzahl von Schülern einer Klasse überschritten 
wird. 

(4) In den Pflichtgegenständen Leibesübungen und Werkerziehung (für 
Knaben bzw. für Mädchen) können Schüler mehrerer Klassen einer oder 
mehrerer Schulen zusammengefaßt werden, soweit hiedurch die gemäß Abs. 1 
bzw. auf Grund des Abs. 3 festgesetzten Höchstzahlen nicht überschritten 
werden. 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Umweltkunde, Physik, Chemie, Psychologie und Philosophie '(in der 
Oberstufe), Informatik (in der Oberstufe) , Musikerziehung, Bildnerische 
Erziehung, Technisches Werken, Textiles Werken (in der 1. und 2. Klasse), 
Leibesübungen; 

(Entfällt. ) 

(4) Die Lehrpläne der Sonderformen (§ 37) haben sich unter Bedachtnahme auf 
die besonderen Aufgaben dieser Schulen im wesentlichen nach den Lehrplänen 
der entsprechenden im § 36 genannten Formen zu richten, wobei das Angebot von 
Wahlpflichtgegenständen (Abs. 1 Z 3) entfallen kann ; 'öei Entfall von 
Wahlpflichtgegenständen können entsprechende Freigegenstände geführt wer
den. 

(Entfällt. ) 

(Entfällt.) 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 49 . . . .  

(4) An den lehrgangs mäßigen Berufsschu l en ist e ine U nterbrechung des 
Lehrganges zu Weihnachten, aus  Anlaß  von Semesterferien und zu Ostern 
zu lässig; der Lehrgang ist i nsoweit zu verlängern, als d urch d iese Unterbrechung, 
al lenfa l l s  im Zusammenhang mit  anderen schulfreien Tagen, d ie  im Leh rplan 
vorgesehene Zahl der Unterrichtsstunden für d ie  jeweilige Schulstufe um mehr a ls  
ein Zehnte! unterschritten würde. 

§ 5 1 .  (I) Die Klassenschülerzahl an der Berufsschule darf 30 nicht übersteigen 
und sol l  20 n icht u nterschreiten ;  sofern h ievon aus besonderen G ründen (zB zur  
Erhaltung der Verfachl i chung oder zur  Aufnahme der Berufsschulpfl i chtigen) e i n  
Abweichen erforderl ich ist, h a t  darüber d ie  nach d e m  Ausführungsgesetz 
zuständige Behörde nach Anhörun g  des Schulerh alters und  des Landesschu l rates 
zu entscheiden .  

( 2 )  Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, daß  der  Unterricht i n  
Leibesübungen, Masch inschreiben, i n  Stenotypie  und  Phonotypie, lebender 
Fremdsprache und Verkaufskunde sowie in  den praktischen Unterrichtsgegen
ständen statt für d ie  gesamte Klasse in Schülergruppen zu ertei len ist . Die 
Ausführungsgesetzgebung kann ferner bestimmen, daß der U nterricht i n  
Warenkunde für Schü ler  u nterschiedl icher Fachbereiche sowie i n  Fachzeichnen 
statt für d ie  gesamte Klasse i n  Schülergruppen z u  erte i len ist. Die Schülerzahl ,  be i  
welcher der Unterricht i n  Schü lergruppen zu ertei len ist ,  darf fü r den Unterricht 
i n  Leibesübungen 30, i n  Maschi nschreiben, Stenotypie und Phonotypie, Lebender 
Fremdsprache und Warenkunde 25, i n  Fachzeichnen, Verkaufskunde und in den 
praktischen U nterrichtsgegenständen 20  n icht u nterschreiten ;  d ie  Ausführungs
gesetzgebung kann j edoch - wenn d ies die räuml i che oder gerätemäßige 
Ausstattung erfordert - best immen, daß d ie  für d ie  Tei lung in Schülergruppen 
festzusetzende Schülerzahl für den Unterricht in praktischen Unterrichtsgegen
ständen J 8 n i cht u nterschrei ten darf; d i e s  g i l t  n i cht  für  d ie  praktischen 
Unterrichtsgegenstände, soweit aus Sicherheitsgründen eine n iedrigere Zahl  
erforderlich ist. 

(3)  Die Ausführungsgesetzgebung  hat zu  bestimmen, bei welcher Schülerzahl 
Schü lergruppen im H inbl ick auf die Führung von Leistungsgruppen zu b i lden 
sind. Die Schülerzahl ,  bei welcher zwei Schü lergruppen zu bi lden s ind, darf 20 
nicht u nterschreiten ; darüber h inau s  darf j ewei l s  e ine  weitere Schülergruppe bei 
m indestens 20 Schülern vorgesehen werden .  An ganzj ährigen und saisonmäßigen 
Berufsschulen dürfen 2 oder 3 Paral lelgruppen, bei 5 Parallelklassen in  der Regel 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 49 . . . .  

(4) I m  Fal le e iner  Unterbrechung des Lehrganges an  einer lehrgangsmäßigen 
Berufsschu le  aus Anlaß von Ferien ist  die vol le Gesamtdauer des lehrplanmäßig 
vorgesehenen U nterrichtes anzustreben ; keinesfal ls darf d ie im Lehrplan 
vorgesehene Zahl  der U nterrichtsstunden für d ie  jewei lige Schulstufe u m  mehr als 
ein Zehntel u nterschritten werden. 

§ 5 1 .  Die Klassenschülerzahl an der  Berufsschule darf 30 n icht überste igen und  
so l l  20 n i cht  unterschreite n ;  sofern h ievon aus besonderen Gründen (zB zur  
E rhaltung der Verfach lichung oder  z u r  Aufnahme der  Berufsschu lpflichtigen) e in  
Abweichen erforderlich ist, hat darüber d ie  n ach dem Ausführungsgesetz 
zuständ ige Behörde nach Anhörung des Schulerhalters und des Landesschu lrates 
zu entscheiden. 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

höchstens 7 Schülergruppen gebildet werden und darf ab 6 Parallelklassen die 
Anzahl der Schülergruppen die Anzahl der Parallelklassen um nicht mehr als 2, ab 
1 0  Parallelklassen um nicht mehr als 3, ab 1 5  Parallelklassen um nicht mehr als 4 
und ab 20 Parallelklassen um nicht mehr als 5 übersteigen; hiebei gelten als 
Parallelklassen alle Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von 
Lehrberufen auf einer Stufe. An lehrgangsmäßigen Berufsschulen darf die Anzahl 
der Schülergruppen die Anzahl der Parallelklassen um nicht mehr als 1 ,  ab 
6 Parallelklassen um nicht mehr als 2, ab 1 1  Parallelklassen um nicht mehr als 3 
und ab 16  Parallelklassen um nicht mehr als 4 übersteigen ; hiebei gelten als 
Parallelklassen die Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von 
Lehrberufen eines Lehrganges auf einer Stufe. 

§ 57. Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden mittleren Schule darf 30 
nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten. Um Abweisungen zu 
vermeiden, kann die Klassenschülerhöchstzahl bis zu 20 vH überschritten 
werden ; darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden. § 43 Abs. 3 
und 4 finden sinngemäß Anwendung. 

§ 58 . . . .  

(4) In den Lehrplänen (§ 6) für die einzelnen Fachrichtungen der gewerblichen, 
technischen und kunstgewerblichen Fachschulen sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen : 

a) 
b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 

naturwissenschaftlichen, fremdsprachlichen, fachtheoretischen, prakti
schen, betriebswirtschaftlichen und berufskundlichen U nterrichtsgegen
stände, ferner PfIichtpraktika. 

(5) . . .  Die näheren Vorschriften über die Abschlußprüfung werden durch ein 
gesondertes Bundesgesetz geregelt. 

§ 59 Abs. 1 letzter Satz : 

Diese Sonderformen können auch als Schulen für Berufstätige geführt werden. 

§ 60 . . . .  

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsschule sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen : 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 57. Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden mittleren Schule darf 30 
nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten. Um Abweisungen zu 

. vermeiden, kann die Klassenschülerhöchstzahl bis zu 20 vH überschritten 
werden ; darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden. 

; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwissenschaftlichen, fremdsprachlichen, fachtheoreti
schen, praktischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Unterrichtsge
genstände, ferner Pflichtpraktika. 

(Entfällt.) 

Diese Sonderformen können auch als Schulen für Berufstätige geführt werden, 
welche in Semester zu gliedern sind. 

§ 60 . . . .  

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsschule sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen : 

948 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
36 von 48

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



G e l t e n d e  F a s s u n g  

a) Rel igion, Deutsch, e ine lebende Fremdsprache, Staatsbürgerkunde, 
Geographie, Leibesübungen ; 

b) die im Hinbl i ck auf  d ie  künftige Berufstätigkeit erforderl i chen 
n aturwissenschaft l ichen, fachtheoretischen, praktischen, betriebswirt
schafdichen und berufskundl ichen U nterrichtsgegenstände. 

§ 6 1 .  

( 1 )  Als Sonderformen der Handelsschu le  können geführt werden : 
a) H an delsschu len für Berufstätige, welche die Aufgabe haben,  in ell1em 

zwei jäh rigen B i ldungsgang Personen, die die achte Schu lstufe erfolgreich 
abgeschlossen haben und das 1 7 . Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vol lenden sowie eine Berufsausbi ldung abgeschlossen haben 
oder i n  das Berufsleben eingetreten sind, zum B i ldungsziel der 
Handelsschu le zu  fü hren .  

� 6 1  Abs .  1 l i r .  c zweiter Satz : 

c) . . .  Die Spezia l lchrgänge können auch a l s  Schu len  für Berufstätige geführt 
werden . . . .  

§ 6 1  Abs. 1 l i r .  d zweiter Satz : 

d) . . .  Die Vorbereitungslehrgänge können auch als Schulen fü r Berufstätige 
gefü hrt werden.  

§ 62.  

( 1 )  Die  Fachschu len für wirtschaftl iche Berufe umfassen e inen e in- b i s  
dre i j ährigen Bi ldungsgang u nd dienen der Erwerbung der  Befähigung zur 
Ausübung e ines hauswirtschaftl ichen oder sonstigen wi rtschaftl ichen Berufes .  

(3) I n  den Lehrplänen (§ 6) der e inzelnen Arten der Fachschu len für 
wirtSchaftl iche Berufe s ind als Pfl ichtgegenstände vorzusehen : 

a) Rel igion, Deutsch, e ine lebende F remdsprache, Staatsbü rgerkunde, 
Leibesübungen ;  im Leh rplan der mehrjährigen Fachschulen fü r wirtschaft
l iche Berufe überdies Gesch ichte und  Geographie;  

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

a) Rel igion, Deutsch, e ine lebende Fremdsprache, Pol it ische Bi ldung,  
Geschichte, Geographie,  Leibesübungen ; 

b) d i e  i m  H inbl ick auf d ie zukünftige Berufstätigkeit erforderl i chen 
n aturwissenschaft l ichen, fachtheoretischen, praktischen, wirtschaft l ichen 
und rechtl ichen Unterrichtsgegenstände. 

§ 6 1 .  

( 1 )  Als Sonderformen der H andelsschule können geführt werden : 
a) Handelsschu len für Berufstätige, welche d ie  Aufgabe h aben, i n  ell1em 

vIersemestrigen B i ldungsgang Personen,  die die achte Schu lstufe 
erfo lgreich abgeschlossen haben u n d  das 1 7 . Lebensjahr spätestens i m  
Kalenderjahr  der Aufnahme vol lenden sowie e ine Berufsausb i ldung 
abgeschlossen haben oder  i n  das  Berufs leben e ingetreten s ind,  zum 
Bi ldungszie l  der  Handelsschu le  zu führen . . . .  

c) . . .  Die  Spezia l l ehrgänge können auch a ls  Schulen für Berufstätige geführt 
werden, welche in Semester zu g l iedern s ind . . . .  

d) . . .  Die Vorbereitungslehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden, welche in  Semester zu gl iedern sind . . . .  

§ 62 .  

( 1 )  Die  Fachschulen für wi rtschaftl iche Berufe umfassen e inen e in- b i s  
drei jährigen Bi ldungsgang und d ienen der E rwerbung der Befähigung zur  
Ausübung e ines Berufes i n  den Bereichen der  Wirtschaft, Venvaltung, 
E rnähru ng, Tourismus u nd Kultur. 

(3) In den Lehrp länen (§  6) der e inzelnen Arten der Fachschu len für 
w i rtSchaftl iche Berufe sind als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a) Rel igion, Deutsch, e ine l ebende Fremd sp rache, Pol itische Bi ldung, 
Leibesübungen ; i n  den Lehrplänen der mehrj ährigen Fachschu len für 
wirtschaft l iche Berufe überdies Gesch ichte u n d  Geograph ie ;  
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
naturwissenschaftlichen, fremdsprachlichen, fachtheoretischen, prakti
schen, betriebswirtschaftlichen, lebenskundlichen und musischen Unter
richtsgegenstände. 

§ 62 a Abs. 1 . . .  

b) Speziallehrgänge können für Personen, die eine mittlere oder höhere 
Schule erfolgreich abgeschlossen oder die Lehrabschlußprüfung erfolgreich 
abgelegt haben, zur Vermittlung einer Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung mit einer Dauer bis zu einem Jahr geführt werden. 
Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für Berufs�ätige eingerichtet 
werden. Für den Lehrplan sind die Bestimmungen des Abs. 3 nach den 
E.rfordernissen der Ausbildung sinngemäß anzuwenden. 

§ 63 Abs. 4 . . .  

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
fachtheoretischen, praktischen, lebens- und berufskundlichen und musi
schen Unterrichtsgegenstände sowie Praktika. 

§ 63 a. ( 1 )  Als Sonderformen der Fachschule für Sozialberufe können geführt 
werden : 

a) Lehrgänge und Kurse zur Ausbildung auf verschiedenen sozialen Gebieten 
mit einer Dauer bis zu zwei Jahren, 

b) Speziallehrgänge können für Personen, die eine Ausbildung auf 
sozialberuflichem Gebiet erfolgreich abgeschlossen haben, zur Vermittlung 
einer Spezialausbildung mit einer Dauer bis zu zwei Jahren geführt werden. 
Für den Lehrplan sind .die Bestimmungen des Abs. 4 nach den 
Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß anzuwenden. 

(2) Fachschulen für Sozialberufe (einschließlich der Lehrgänge und Kurse 
sowie der Speziallehrgänge) können auch als Schulen für Berufstätige geführt 
werden. 

. § 71 .  Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden höheren Schule darf 30 
nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten. Um Abweisungen zu 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, ·praktischen, betriebswirt
schaftlichen, lebenskundlichen und musischen Unterrichtsgegenstände. 

§ 62 a Abs. 1 . . .  

b) Speziallehrgänge können für Personen, die eine mittlere oder höhere 
Schule erfolgreich abgeschlossen oder die Lehrabschlußprüfung erfolgreich 
abgelegt haben, zur Vermittlung einer Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung mit einer Dauer bis zu einem Jahr geführt werden. 
Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige eingerichtet 
werden, welche in Semester zu gliedern sind. 

§ 63  Abs. 4 . . .  

b) die Im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
fachtheoreti�chen, rechtlichen, praktischen, berufskundlichen und musI
schen Unterrichtsgegenstände sowie Praktika. 

§ 63 a. (1) Als Sonderformen der Fachschule für Sozialberufe können geführt 
werden : 

a) Lehrgänge und Kurse zur Ausbildung auf verschiedenen sozialen Gebieten 
mit einer Dauer bis zu zwei Jahren, 

b) Speziallehrgänge können für Personen, die eine Ausbildung auf 
sozialberuflichem Gebiet 'erfolgreich abgeschlossen haben, zur Vermittlung 
einer Spezial ausbildung mit einer Dauer bis zu zwei Jahren geführt werden. 

(2) Fachschulen für Sozialberufe (einschließlich der Lehrgänge und Kurse 
sowie der Speziallehrgänge) können auch als Schulen für Berufstätige geführt 
werden, welche in Semester zu gliedern sind. 

§ 64 . . . .  

(4) Bei berufsbildenden mittleren Bundesschulen für Berufstätige ist der im 
Abs. 2 angeführten Bezeichnung der Ausdruck "für Berufstätige" anzufügen. 

§ 7 1 .  Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden höheren Schule darf 30 
nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschrei.ten. Um Abwe!sun�en zu 
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G e l t e n d e  F a s s u n g 

vermeiden, kann d ie Klassenschü lerhöchstzahl  bis zu 20 vH überschritten 
werden ; d arüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden. § 43 Abs. 3 
und 4 f inden s in ngemäß Anwendung. 

§ 7Z .  . . .  

(5)  In  den Leh rp länen (§ 6) für d ie  e inzelnen Fachrichtungen der Höheren 
technischen und gewerblichen Leh ranstalten sind als Pfl ichtgegenstände 
vorzusehen : 

a) Rel igion, Deutsch, e ine lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde,  Staatsbü rgerkunde, Leibes
übungen ; 

b) d ie  Irn Hinb lick auf d ie  künftige Berufstätigkeit erforderl ichen 
m athematischen, naturwissenschaftl i chen, fachtheoretischen, praktischen, 
w irtschaftl ichen und berufskundl ichen Unterrichtsgegenstände, ferner 
Pflichtpraktika .  Nach den Erfordernissen der Fachrichtung können auch 
e ine  oder zwei weitere Fremdsprachen vorgesehen werden .  

§ 7 3  Abs. 1 l i t .  a 

a) Höhere techn ische und gewerbl i che Lehranstalten fü r Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, i n  einem vierjährigen B i ldungsgang Personen, die das 
1 7 . Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr  der Aufnahme vol lenden und 
e ine  Berufsausbi ldung abgeschlossen haben oder in  das Berufsleben 
e i ngetreten s ind, zum Bi ldungszie l  der  Höheren techn ischen oder 
gewerbl i chen Lehranstalt zu führen . . . .  

§ 7 3  Abs. 1 l i t .  b letzter Satz : 

b) Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige, erforderl ichen
fal ls u nter Verlängerung der Ausb i ldungsdauer, geführt werden.  

§ 7 3  Abs .  1 l i t. c ,  § 75  Abs .  1 l it. c und § 77 Abs. 1 l it .  c - jewei ls  dr itter Satz : 

. . .  Der Ausbi ldungsgang wird durch e ine Reifeprüfung abgeschlossen, d ie  auf 
jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist ,  d ie  nicht im 
wesentl ichen bereits durch den vor dem Besuch des Kol legs zurückgelegten 
B i ldungsgang nachgewiesen sind . . . .  

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

vermeiden, ka�n d ie  Klassenschü lerhöchstzahl bis zu 20 vH überschritten 
werden ; darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden.  

§ 72 . . . .  

(5) I n  den Lehrplänen (§ 6) für die e inzelnen Fachrichtungen der Höheren 
techni schen und  gewerbl ichen Lehranstalten s ind a ls  Pfl ichtgegenstände 
vorzusehen : 

a) Rel igion, Deutsch, e ine lebende Fremdsprache, Geschichte, Geographie, 
Pol i ti sche B i ldung, Leibesübungen ; 

b) d ie  i m  Hinbl ick auf d i e  künftige Berufstätigkei t  erforderl ichen 
fremdsprach l ichen, mathematischen, naturwissenschaft l ichen, fachtheoreti
schen, praktischen,  w i rtschaftl ichen und rechtl ichen Unterrichtsgegen
stände, ferner Pfl ichtpraktika .  

§ 7 3  Abs .  1 l i t .  a 

a) Höhere techn ische und gewerbl iche Lehranstalten für Berufstätige, welche 
d ie Aufgabe haben, i n  einem achtsemestrigen B i ldungsgang Personen, d i e  
das 1 7 . Lebensjahr  spätestens  i m  Kalenderjahr der  Aufnahme vol lenden 
und e ine Berufsausb i ldung abgeschlossen haben oder in  das Berufsleben 
eingetreten sind, zum B i ldungsziel der Höheren techn ischen oder 
gewerb l ichen Lehranstalt zu füh ren . . . .  

§ 73 Ahs. 1 l i t .  b letzter Satz : 

Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige, e rforderl ichenfa l l s  
unter Verlängerung der Ausbi ldungsdauer, gefüh rt werden ;  s ie s ind i n  Semester 
zu gl iedern. 

§ 73 Abs. 1 l i t .  c, § 75 Abs. 1 l i t .  c und § 77  Abs.  1 l i t .  c dr itter Satz : 

Der Ausb i ldungsgang wi rd durch e ine Diplomprüfung abgeschlossen, die auf jene 
Unterrichtsgegenstände und Lehrstoffe zu beschränken ist ,  d ie  n icht im 
wesentl ichen bereits durch den vor dem Besuch des Kol legs zurückgelegten 
B i ldungsgang nachgewiesen s ind ; wird das Kol leg auf Grund e iner 
Studienberechtigungsprüfung (§ 8 c) besucht, hat  die Dip lomprüfung Unter
richtsgegenstände und Lehrstoffe des beru fsbi ldenden Ausb i ldungsbereiches des 
Kol legs zu umfassen. 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 74 . . . .  

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsakademie sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen : 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremdsprachen, Geschichte und 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Staatsbürgerkunde, 
Rechtslehre, Leibesübungen; 

b) die Im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, praktischen, 
wirtschaftlichen und berufskundlichen Unterrichtsgegenstände. 

§ 75 Abs. 1 

( 1 )  Als Sonderformen der Handelsakademie können geführt werden : 
a) Handelsakademien für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in einem 

vierjährigen Bildungsgang Personen, die das 1 7 .  Lebensjahr spätestens im 
Kalenderjahr der . Aufnahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufsleben eingetreten sind, zum 
Bildungsziel der Handelsakademie zu führen. 

§ 75 Abs. 1 lit. b letzter Satz : 

Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls 
unter Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 

( 1 )  Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe dient der Erwerbung 
höherer wirtschaftlicher Bildung, die zur Ausübung gehobener Berufe in 
betriebsmäßigen Großhaushalten und auf ähnlichen Gebieten befähigt, und auch 
der Vorbereitung auf Sozialberufe. Durch den Unterricht in einem Lehrhaushalt 
ist auch eine 'sichere praktische Fertigkeit zu vermitteln. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremdsprachen, Geschichte und 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Staatsbürgerkunde, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Leibesübungen ; 

b) die Im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 74 . . . .  

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsakademie sind als Pflichtgegenstände 
. vorzusehen : 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremdsprachen, Geschichte, Geographie, 
Politische Bildung, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, praktischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Unterrichtsgegenstände. 

§ 75 Abs. 1 

a) Handelsakademien für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in einem 
achtsemestrigen Bildungsgang Personen, die das 17. Lebensjahr spätestens 
im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufsleben eingetreten sind, zum 
Bildungsziel einer Handelsakademie zu führen. 

§ 75 Abs. 1 lit. b letzter Satz : 

Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls 
unter Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt werden ; sie sind in Semester 
zu gliedern. 

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 

§ 76. ( 1 )  Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe dient der 
Erwerbung höherer wirtschaftlicher Bildung, die zur Ausübung gehobener Berufe 
in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Ernährung, Tourismus und Kultur 
befähigen. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremdsprachen, Geschichte, Geographie, 
Politische Bildung, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Leibesübun
gen ; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, praktischen, 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

m athematischen, naturwissenschaft l ichen, fachtheoretischen, praktischen ,  
w irtschaftl ichen u nd lebens- und berufskundl ichen Unterrichtsgegen
stände, ferner Pflichtpraktika. 

§ 77 Abs. 1 

a) Höhere Lehranstalten für w irtschaftl iche Berufe für Berufstätige, welche 
d ie  Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bi ldungsgang Personen, die das 
1 7 . Lebensj ah r  spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme vol lenden und 
eine Berufsausb i ldung abgesch lossen haben oder i n  das Berufsleben 
(einsch l ieß l ich der Tätigkeit im eigenen Haushalt) e ingetreten sind, zum 
Bi ldungsziel der Höheren Leh ranstalt für w i rtschaft l iche Berufe zu führen.  

§ 77  Abs. 1 l i t .  b le tzter Satz : 

b) Aufbau lehrgänge können auch als Schu len  für Berufstätige, 
erforderl ichenfal ls  u nter Verlängerung der Ausbi ldungsdauer, geführt 
werden .  

� 8 0  Abs. 1 :  

( 1 )  Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt sechs Semester und für 
Aufnahmswerber ohne Reifeprüfung einer höheren Schule außerdem einen 
e injährigen Vorbereitungslehrgang. 

§ 8 1 .  . . .  

(2)  Im Lehrplan des Vorbereitungslehrganges (§ 8 0  Abs. 1 )  s ind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 
Geschichte u nd Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, Geograph ie  und Wirtschafts
kunde, Biologie u nd Umweltkunde, Mathematik, Physik, Chemie, Berufskundl i 
eher E infü hrungunterricht, Phi losophischer E inführungsunterricht, B i ldnerische 
Erziehung, Musi kerziehung.  

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

wi rtschaft l ichen, rechtl ichen und  berufskund l ichen Unterrichtsgegen
stände, ferner Pflichtpraktika. 

§ 77 Abs. 1 . . .  

a) Höhere Lehranstalten für w irtschaft l iche Berufe für Berufstätige, welche 
die Aufgabe h aben, i n  e inem achtsemestrigen B i ldungsgang Personen, die 
d as 1 7 .  Lebensj ah r  spätestens  im Kaienderj ah r  der Aufnahme vollenden 
und eine Berufsausbi ldung abgeschlossen h aben oder in  d as Berufsleben 
(einschl i eß lich der Tätigke i t  im e igenen Haushalt) e ingetreten sind, zum 
Bi ldungsziel der Höheren Lehranstalt für  w irtschaftl iche Berufe zu  führen . 

§ 7 7  Abs. 1 l i r .  b letzter Satz : 

Aufbau lehrgänge können auch a l s  Schu len für Berufstätige, erforderl ichenfa l l s  
unter Verlängerung der Ausbi ldungsdauer, gefüh rt werden ; s ie s ind i n  Semester 
zu gl iedern .  

§ 80  

( 1 )  Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt sechs Semester, 

(4) An den Akademien für Sozia larbeit ist ein Ständiger Ausschuß e inzuri chten, 
dem der Direktor der Akademie für Sozialarbeit und drei  von den Lehrern zu 
wählende Lehrervertreter sowie zwei von der  Studentenvertretung zu 
entsendender Studentenvertreter angehören .  An privaten Akademien für 
Sozialarbeit gehört dem Ständ igen Ausschuß auch e1l1 Vertreter des 
Schulerhalters an, 

(Entfä l l t.) 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 82  . . . .  

(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Sozialarbeit, welche durch die Ablegung einer Eignungsprüfung nachzuweisen 
ist, können auch Personen, und zwar in den Vorbereitungslehrgang, 
aufgenommen werden, die keine Reifeprüfung abgelegt haben, jedoch den 
erfolgreichen Abschluß der zehnten Schulstufe oder eine mindestens zweijährige 
Berufsausbildung nachweisen können sowie das 18 .  Lebensjahr spätestens im 
Kalenderjahr der Aufnahme vollenden. 

(4) Die näheren Vorschriften über die Eignungsprüfungen (Abs. l und 2) 
werden durch ein gesondenes Bundesgesetz geregelt. 

§ 83. 

( 1 )  Die Ausbildung an der Akademie für Sozialarbeit wird durch die 
Diplomprüfung beendet. 

(2) Die erfolgreiche Ablegung der Diplomprüfung berechtigt Absolventen, die 
ohne Reifeprüfung nach Abschluß des Vorbereitungslehrganges die Akademie für 
S�zialarbeit besucht haben, zum Besuch einschlägiger Studienrichtungen an einer 
Hochschule, für die die Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist. Welche 
Studienrichtungen einschlägig und in welchen Fällen Zusatzprüfungen abzulegen 
sind, ist durch Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen. 

§ 96 Abs. 1 

a) als Pflichtgegenstände Religion, Pädagogik (einschließlich Pädagogischer 
Psychologie, Pädagogischer Soziologie, Philosophie), Heil- und Sonder
pädagogik, Didaktik (insbesondere Didaktik der Kinderganenerziehung 
und Vorschulerziehung), Kinderganenpraxis, Deutsch (einschließlich 
Sprecherziehung, Kinder- und Jugendliteratur), eine lebende Fremdspra
che, Geschichte und Sozialkunde, Geographie und Winschaftskunde, 
Rechtskunde, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Umweltkunde, 
Gesundheitslehre, Musikerziehung, Instrumentalmusik, Rhythmisch-musi
kalische Erziehung, Bildnerische Erziehung, Werkerziehung, Leibeserzie
hung; 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

(Entfällt. ) 

(4) Die näheren Vorschriften über die Eignungsprüfung (Abs. 1) werden durch 
ein gesondenes Bundesgesetz geregelt. 

§ 83.  

( 1 )  Die Ausbildung an der Akademie für Sozialarbeit wird durch die 
Diplomprüfung beendet. Die erfolgreich abgelegte Diplomprüfung berechtigt zur 
Führung des geschützten Titels "DiplomsozialarbeiteriDiplomsozialarbeiterin". 

(2) Die erfolgreiche Ablegung der Diplomprüfung berechtigt Absolventen, die 
ohne Reifeprüfung die Akademie für Sozialarbeit besucht haben, zum Besuch 
einschlägiger Studieneinrichtungen an einer Hochschule, für die die Reifeprü
fung Immatrikulationsvoraussetzung ist. Welche StLidienrichtungen einschlägig 
und in welchen Fällen Zusatzprüfungen abzulegen sind, ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu bestimmen. 

§ 96 Abs. 1 . . .  

a) als Pflichtgegenstände Religion, Pädagogik (einschließlich Pädagogischer 
Psychologie, Pädagogischer Soziologie, Philosophie), Heil- und Sonder
pädagogik, Didaktik (insbesondere Didaktik der Kinderganenerziehung 
und Vorschulerziehung), Kindergartenpraxis, Deutsch (einschließlich 
Sprecherziehung, Kinder- und Jugendliteratur), eine lebende Fremdspra
che, Geschichte und Sozialkunde, Geographie und Winschaftskunde, 
Politische Bildung und Rechtskunde, Mathematik, Physik, Chemie, 
Biologie und Umweltkunde, Gesundheitslehre, Musikerziehung, Instru
mentalunterricht, Rhythmisch-musikalische Erziehung, Bildnerische Erzie
hung, Werkerziehung, Leibeserziehung; 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 1 00. Die Klassenschülerzahl  an einer Bi ldungsanstalt für K indergartenpäd
agogi k  darf 30 n icht übersteigen und sol l  2 0  n icht u nterschrei ten .  Um 
Abweisungen zu vermeiden, kann d ie  Klassenschü lerhöchstzahl b is  zu 20 vH 
überschritten werden ;  darüber hat d ie Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden.  § 43 Abs .  3 und  4 finden s inngemäß Anwendung.  

§ 1 04 Abs.  1 . . .  

30) a l s  Pflichtgegenstände Rel igion, Pädagogik (einschließl ich Pädagogischer 
Psychologie, Pädagogischer Soziologie, Phi losophie) ,  Hei l - und Sonder
pädagogik, D idaktik ( insbesondere D idaktik der Hort- und He imerzie
hung) ,  Hort- und Heimpraxis, Deutsch (einschließlich Sprecherziehung, 
Kinder- und  Jugendl iteratur) , e ine lebende Fremdsprache, Geschichte u nd 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Rechtskunde, Mathema
tik, Physik,  Chemie, B iologie und Umweltkunde, Gesundheitslehre, 
Musikerziehung, Instrumentalmusik, Rhythmisch-musikal i sche Erziehung, 
Bi ldnerische Erziehung, Werkerziehung (für Knaben und  Mädchen 
gemeinsam oder getrennt), Leibeserziehung ;  

§ 1 06 . . . .  

(2)  D ie  Koll egs (§ 1 03 Abs. 3 )  schl ießen mi t  e iner Reife- und Befähigungsprü
fung ab, d ie  auf j ene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, 
d ie  n icht i m  wesentl i chen bereits durch den vor dem Besuch des Kollegs 
zurückgelegten B i ldungsgang nachgewiesen s ind .  

§ 1 08 .  Die Klassenschü lerzahl an einer B i ldungsansta lt  für Erzieher darf 30 
n icht übersteigen und  sol l  20 n icht unterschre i ten .  Um Abweisungen zu 
vermeiden, kann d ie  Klassenschülerhöchstzahl bis zu 20 vH überschritten 
werden ; darüber h at d ie Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden.  § 43  Abs. 3 
und 4 finden s inngemäß Anwendung.  

Aufgabe der Berufspädagogischen Akademien 

§ 1 1 0.  Die Berufspädagogischen Akademien haben d ie  Aufgabe, aufbauend auf 
dem B i ldungsgut einer höheren Schule, e iner Meisterausbi ldung oon 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 1 00 .  Die Klassenschülerzahl an  einer B i ldungsanstalt für Kindergartenpäd
agogi k  darf 30 n icht ü bersteigen und sol l  2 0  n icht u nterschrei ten .  Um 
Abweisungen zu vermeiden, kann die Klassenschülerhöchstzahl b i s  zu 2 0  vH 
überschritten werden ; darüber hat  d ie  Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden .  

§ 1 04 Abs .  1 . . .  

a) als Pflichtgegenstände Rel igion, Pädagogik (einsch l ießl ich Pädagogischer 
Psychologie, Pädagogischer Soziologie, Phi losophie), Hei l - und Sonder
pädagogik, D idaktik ( insbesondere D idaktik der Hort- u nd He imerzie
hung) ,  Hort- und He impraxis ,  Deutsch (einschl ießli ch Sprecherziehung, 
Kinder- und Jugendl i teratur) ,  eine lebende Fremdsprache, Geschichte u nd 
Sozialkunde, Geographie u n d  Wirtschaftskunde, Politische B i ldung und  
Rechtskunde, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Umweltkunde, 
Gesundheitslehre, Musikerziehung, Instrumenta lunterricht, Rhythmisch
musikal ische Erziehung, Bi ldnerische Erziehung, Werkerziehung, Leibes
erz iehung;  

§ 106 . . . .  

(2)  Die Kol legs (§ 1 03 Abs. 3)  schl ießen mi t  e iner Reife- und Befäh igungsprü
fung ab, d ie  auf jene UnterrichtsgegenStände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, 
die n icht i m  wesentl ichen bereits durch den vor dem Besuch des Kol legs 
zurückgelegten B i ldungsgang nachgewiesen s ind .  Wird d as Kol leg auf Grund 
einer Studienberechtigungsprüfung (§ 8 c )  besucht, lcann der  Ausbi ldungsgang 
statt durch eine Reife- u nd Befähigungsprüfung d urch eine Befähigungsprüfung 
abgeschlossen werden, deren Inhalt  auf den berufsbi ldenden Ausbi ldungsbereich 
des Kollegs zu beschränken ist .  

§ 1 08 .  Die Klassenschü lerzahl  an e iner Bi ldungsanstalt für Erzieher darf 30 
n icht übersteigen u nd sol l  2 0  n icht u nterschreiten .  Um Abweisungen zu 
vermeiden, kann d ie  Klassenschülerhöchstzahl bis auf 20 vH überschritten 
werden ; darüber hat die Schulbehörde erster I nstanz zu entscheiden.  

Aufgabe der Berufspädagogischen Akademien 

§ 1 1 0.  Die Berufspädagogischen Akademien haben die Aufgabe, aufbauend auf 
dem B i ldungsgut einer höheren Schule, e iner Meisterausbi ldung oder auf einer 
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G e l t e n d e  F a s s u n g  

gleichwertigen Befähigung Berufsschullehrer, Lehrer für den hauswirtschaftli
chen oder gewerblichen Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen sowie Lehrer für Textverarbeitung (Computerunterstützte Textverarbei
tung, Stenotypie, Phonotypie) heranzubilden, die nach Berufsgesinnung, 
Berufswissen und Berufskönnen geeignet sind, die Aufgaben des betreffenden 
Lehrberufes zu erfüllen. Ferner können die Berufspädagogischen Akademien 
entsprechend den unterrichtlichen Erfordernissen berufspädagogische Tatsa
chenforschung betreiben. 

§ 1 1 1  . . . . 

Abs. 4 . .  . 
b) Abteilung für die Lehramtsausbildung für den hauswirtschaftlichen 

Fachunterricht, 
c) Abteilung für die Lehramtsausbildung für den gewerblichen Fachunterricht, 

§ 1 12 . . . .  

(2) In den Lehrplänen können verkürzte Studiengänge für in einem 
Dienstverhältnis stehende Lehrer vorgesehen werden, wenn im Hinblick auf ihre 
in der praktischen Unterrichtsarbeit gewonnenen Erfahrungen und die 
Absolvierung von einschlägigen Lehrveranstaltungen, die an Pädagogischen 
Instituten einzurichten sind, die Erreichung des Bildungszieles der betreffenden 
Lehramtsausbildung erwartet werden kann. 

§ 1 1 .3 . . . .  

(2) Voraussetzu'ng für die Aufnahme in eine Berufspädagogische Akademie, 
Abteilung für die Lehramtsausbildung für den hauswirtschaftlichen Fachunter
richt, ist die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung einer höheren Schule. 

· V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

gleichwertigen Befähigung Berufsschullehrer, Lehrer für den ernährungswirt
schaftlichen und haushaltsökonomischen Fachunterricht an , berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen, Lehrer für den technischen und gewerblichen 
Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie Lehrer 
für Textverarbeitung (Computerunterstützte Textverarbeitung, Stenotypie, 
Phonotypie) heranzubilden, die nach Berufsgesinnung, Berufswissen und 
Berufskönnen geeignet sind, die Aufgaben des betreffenden Lehrberufs zu 
erfüllen, Ferner können die Berufspädagogischen Akademien entsprechend den 
unterrichtlichen Erfordernissen berufspädagogische Tatsachenforschung betrei-
ben. 

. 

§ 1 1 1  . . . .  

Abs. 4 . .  , 
b) Abteilung für die Lehramtsausbildung für den ernährungswirtschaftlichen 

und haushaltsökonomischen Fachunterricht, 
c) Abteilung für den technischen und gewerblichen Fachunterricht, 

(7) An den einzelnen Berufspädagogischen Akademien ist ein Ständiger 
Ausschuß einzurichten, dem der Direktor der Berufspädagogischen Akademie, 
die Abteilungsvorstände, je ein von den Lehrern jeder Abteilung zu wählende 
Lehrervertreter sowie je ein von der Studentenvertretung jeder Abteilung zu 
entsendender Studentenvertreter angehört. An privaten Berufspädagogischen 
Akademien 'gehört dem Ständigen Ausschuß auch ein Vertreter des Schulerhalters 
an. 

§ 1 1 2. ' "  

(2) Für Lehrer, die in einem Dienstverhältnis stehen oder standen, können in 
den Lehrplänen verkürzte Studiengänge vorgesehen werden, wenn von diesen 
Personen im Hinblick auf die in der praktischen Unterrichtsarbeit gewonnenen 
Erfahrungen und die Absolvierung von einschlägigen Lehrveranstaltungen, die an 
Pädagogischen Instituten einzurichten sind, die Erreichung des Bildungszieles der 
betreffenden Lehramtsausbildung erwartet werden kann. 

§ 1 1 3  . . . .  

(2) Voraussetzung für die Aufnahme in eine Berufspädagogische Akademie, 
Abteilung für die Lehramtsausbildung für den ernährungswirtschaftlichen und 
haushaltsökonomischen Fachunterricht, ist die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer höheren Schule. 

. 

948 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
44 von 48

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



G e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 1 1 3 Abs. 3 - Ein le i tung :  

( 3 )  Voraussetzung fü r  d i e  Aufnahme i n  e i ne  Berufspädagogische Akademie, 
Abte i l ung  für d ie  Lehramtsausbi l dung für den gewerbl ichen Fachu nterricht, ist : 

§ 1 1 4 Abs .  1 . . .  

b) be i  der Lehramtsausbi l dung für den hauswirtSchaft l ichen Fachun terricht 
mit der Lehramtsprüfu ng  für den hauswirtschaft l ichen Fach unterricht an 
berufsbi ldenden m i ttleren und höheren Schu len ;  

c) be i  der  Lehramtsausbi ldung für den gewerb l ichen Fachunterricht m it der  
Lehramtsprüfung für den gewerbl ichen Fachunterri cht an berufsbi l denden 
m ittleren und  höheren Sch u len ; 

§ 1 1 9  . . . .  

Abs. 6 dritter und vierter Satz 

Die Vorschu lstufe ist bei m indestens  10 Sch ü lern als Vorschu lk lasse zu füh ren  
und darf i n  e iner  K lasse 2 0  Schüler n icht übersteigen ; be i  mindestens 4 Schülern 
ist die Vorsch u lstufe a l s  Vorschu lgruppe zu führen ,  und zwar an 2 Schultagen je 
Woche und bei  m indestens 7 Schü lern an 3 Schu l tagen j e  Woche. Der 
Bundesmin ister für Unterricht und Kunst hat nach den Erfordern issen durch 
Verordnung zu bestim men, bei  welcher Schülerzahl der Unterricht i n  den 
Pfl ichtgegenständen Werkerz iehung und Hauswi rtSchaft statt für d ie  gesamte 
Klasse in Schü lergruppen zu ertei len ist . 

(7) Die Übungshauptschu le  u mfaEt vier Schu l stufen .  Jede Schulstufe hat e iner 
Klasse zu entsprechen.  D ie  Schüler e iner Schu l stufe s i nd in  den Pfl ichtgegenstän
den  Deutsch, Mathematik und  Lebende Fremdsprache entsprechend der  
Einstufung  i n  Leistungsgruppen nach  Mögl ichkeit in Schü lergruppen, i n  den  

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 1 1 3 Abs. 3 - E i n leitun g :  

Voraussetzung für d ie  Aufnahme i n  e i n e  Berufspädagogische Akademie, 
Abte i lung für den technischen u n d  gewerb l i chen Fachunterricht, ist : 

§ 1 1 4 Abs. 1 . . .  

b) bei der Lehramtsausb i ldung für den ernährungswirtschaft l ichen und  
haushaltsökonomischen Fachunterricht mit  de r  Lehramtsprüfu ng für den 
ernährungswirtschaft i ichen u nd haushaitsökonomischen Fachu merricht an 
berufsb i ldenden m ittl eren und höheren Schu len ;  

c )  be i  der  Lehramtsausb i ldung für den techn ischen und  gewerbl ichen 
Fachunterri cht mit der Lehramtsprüfung für den techn ischen u nd 
gewerb l ichen Fachumerricht an berufsb i ldenden mittleren und höheren  
Schu len ; 

(3)  Die erfolgreiche Ablegung e iner Lehramtsprüfung  berechtigt Personen,  d i e  
d ie  Berufspädagogische Akademie nach  Ablegung e iner  Studienberechtigungs
prüfung (§ 8 c) besucht haben, zum Besuch e insch lägiger Stud ienrichtu ngen an 
e iner Hochschule,  für die die Reifeprüfu ng Immatrikulationsvoraussetzung ist, 
sowie zum Besuch e iner Pädagogischen Akademie.  Welche Stud ienrichtungen 
e inschlägig und i n  welchen Fäl len Zusatzprüfu ngen abzulegen s ind, ist durch 
Verordnung  des Bundesmin isters für Unterricht und Kunst i m  E i nvernehmen m it 
dem Bundesmin ister für Wissenschaft u nd Forschung zu best immen .  

§ 1 1 9 . . . .  

Abs. 6 dritter und vierter Satz 

(Entfäl l t . )  

(7) Die Übungshauptschule u mfaEt v ier Schu lstufen .  Jeder Schu lstufe hat e ine  
Klasse zu entsprechen .  Die Schüler e iner  Schu l stufe s ind i n  den  Pfl ichtgegenstän
den Deutsch, Mathematik u nd Lebende Fremdsprache entsprechend der 
E instufu ng  in d ie Leistungsgruppen n ach Mögl ichkeit i n  Schülergruppen, in den  
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übrigen Unterrichtsgegenständen ohne Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit 
in Klassen zusammenzufassen. Die Zahl der Schüler in einer Klasse der 
Übungshauptschule darf 30 nicht übersteigen. Der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst hat nach den Erfordernissen durch Verordnung zu bestimmen, bei 
welcher Schülerzahl in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathematik und 
Lebende Fremdsprache eigene Schülergruppen einzurichten sind und der 
Unterricht in Werkerziehung, Technischem Werken, Textilem Werken, 
Hauswinschaft und in Leibesübungen statt für die gesamte Klasse in 
Schülergruppen zu eneilen ist. 

§ 1 1 9 Abs. 8 dritter und viener Satz : 

Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat nach den Erfordernissen durch 
Verordnung zu bestimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht in den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung, Hauswinschaft und Leibesübungen statt 
für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu eneilen ist. Außerdem können für 
die angefühnen Gegenstände erforderlichenfalls die Schüler mehrerer Klassen 
zusammengefaßt werden. 

§ 1 22. Die Ausbildung an den Pädagogischen Akademien schließt entspre
chend dem Studiengang mit der Lehramtsprüfung für Volksschulen, für 
Hauptschulen, für Polytechnische Lehrgänge oder für Sonderschulen ab; sofern 
die Ausbilc:iung im Lehrgang für Hauptschulen und Polytechnische Lehrgänge 
einen nur an einer dieser Schulanen geführten Unterrichtsgegenstand erfaßt, hat 
sich die Lehramtsprüfung auf diesen Bereich zu beschränken. Die Lehramtsprü-

\ 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

übrigen Unterrichtsgegenständen ohne Berücksichtigung ihrer Leistu�gsfähigkeit 
in Klassen zusammenzufassen. Die Zahl der Schüler in einer Klasse der 
Übungshauptschule darf 30 nicht übersteigen. 

(Entfällt.) 

( 1 0) An den einzelnen Pädagogischen Akademien ist ein Ständiger Ausschuß 
einzurichten, dem der Direktor der Pädagogischen Akademie, die Abteilungsvor
stände, je ein von den Lehrern der einzelnen Studiengänge zu wählende 
Lehrervenreter sowie je ein von der Studentenvenretung jedes Studienganges zu 
entsendender Studentenvenreter angehön. An privaten Pädagogischen Akade
mien gehön dem Si:ändigen Ausschuß auch ein Venreter des Schulerhalters an. 

§ 1 20 . . . .  

(5) Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Religionspädagogischen 
Akademie (Studiengang für das Lehramt an Hauptschulen und Polytechnischen 
Lehrgängen) ersetzt den alternativen Pflichtgegenstand gemäß Abs. 3 lit. a; die 
Wahl eines unter lit. a genannten alternativen Pflichtgegenstandes ist jedoch 
zulässig. 

§ 1 22. ( 1) . . .  (wie geltende Fassung) . . .  

(2) Die erfolgreiche Ablegung einer Lehramtsprüfung berechtigt Personen, die 
die Pädagogische Akademie nach einer . Studienberechtigungsprüfung (§ 8 c) 
besucht haben, zum Besuch einschlägiger Studienrichtungen an einer 
Hochschule, für die die Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist, sowie 
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fung ist vor einer Prüfungskommission abzulegen, deren Vorsitzender vom 
Bundesminister für Unterricht und Kunst zu bestel len ist. 

§ 1 3 1  a 

(7) Für Schulversuche i m  Sinne des Abs. I ist § 7 Abs. I bis 6 anzuwenden. 

§ 1 33 Abs. 1 :  

( 1 )  Mit der Vollziehung d ieses B u ndesgesetzes, soweit sie in  die Zuständigkeit 
des Bundes fäl lt, ist der Bundesminister für Unterricht und  Kunst, hinsichtlich der 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

zum Besuch einer Berufspädagogischen Akademie, sofern d ie  neben der 
Reifeprüfung erforderlichen Aufnahmsvoraussetzungen erfül l t  werden.  Welche 
Studienrichtungen einschlägig und in  welchen Fällen Zusatzprüfungen abzulegen 
sind, ist durch Verordnung des Bundesministers für Unterricht u nd Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen.  

§ 1 3 1 .  . . .  

(6) Die folgenden Bestimmungen d ieses Bundesgesetzes i n  der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr . . . . I  1 993 treten wie folgt in Kraft: 

I .  § 2 a,  § 6,  § 7 Abs. 5 a, § 8 a Abs. I ,  2 und 4, § 8 b Abs. 1 und 2 ,  § 8 c, § 1 0  
Abs. 2 und 3 ,  § 1 6  Abs. 1 und 3 ,  § 3 9  Abs. I Z 1 sowie Abs.  4 ,  § 5 7, § 5 8  
Abs . 4 und 5, § 5 9  Abs. 1 ,  § 6 0  Abs. 2 ,  § 6 1  Abs. I ,  § 6 2  Abs. 1 und  3 ,  § 6 2  a 
Abs. 1 ,  § 63 Abs. 4, § 63 a Abs. 1 und 2 ,  § 64 Abs. 4, § 69 Abs. 1 ,  § 7 1 ,  § 7 2  
Abs. 5 ,  § 7 3  Abs. 1 ,  § 74 Abs. 2 ,  § 7 5  Abs. 1 ,  § 7 6 ,  § 77  Abs. I ,  § 80  Abs. 4 ,  
§ 8 3  Abs.  2 ,  § 96 Abs . 1 ,  § 1 00 ,  § 1 04 Abs. 1 ,  § 1 06 Abs. 2 ,  § 1 08 ,  § 1 1 0,  § 1 1 1  
Abs. 4 ,  § 1 1 1  Abs. 7 ,  § 1 1 2 Abs. 2 ,  § 1 1 3 Abs. 2 und  3, § 1 1 4 Abs. 1 und 3 ,  
§ 1 1 9 Abs .  6,  7 ,  8 und 1 0 , § 1 20 Abs .  5 ,  § 1 22 ,  § 1 3 1  a Abs. 7,  § 1 3 1  b Abs .  3 
und § 1 33 Abs. 1 sowie der Entfa l l  des § 39 Abs. 3 ,  § 43 Abs. 3 und 4, § 8 1  
Abs. 2 und § 8 2  Abs. 2 mit 1 .  September 1 993 ,  

2 .  § 80  Abs. 1 und § 8 2  Abs. 4 sowie der Entfal l  des § 8 1  Abs. 2 und § 82  Abs. 2 
mit 1 .  September 1 994, 

3 .  die Grundsatzbestimmungen des § 8 a Abs.  3 ,  § 8 b Abs.  3,  § 1 1  Abs.  1 u nd 4 ,  
§ 2 1 ,  § 33 ,  § 49 Abs. 4 und § 5 1  sowie der Entfall des § 13  Abs .  3 sowie § 2 7  
Abs. 3 und  5 gegenüber den Ländern m i t  Ablauf d e s  Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt. 

Verordnungen auf Grund der in Z 2 bis 4 genannten Bestimmungen können 
bereits von dem der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes im 
Bundesgesetzblatt folgenden Tag an erlassen werden ; sie treten frühestens mit  
den im ersten Satz d ieses Absatzes bezeichneten Zeitpunkten in  Kraft. 

§ 1 3 1  a . . . .  

(7) Für Schulversuche I m  S inne des Abs. I Ist § 7 Abs. 1 bis 5 und 6 
anzuwenden. 

§ 1 3 3 .  

( 1 )  Mit der Vollziehung des Bundesgesetzes, soweit s ie in  die Zuständigkeit des  
Bundes fällt, ist der Bundesminister für Unterricht u n d  Kunst, h insichtlich der 
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Vorbereitung und Erlassung der Verordnungen auf Grund der §§ 4 1  Abs. 2 ,  69 
Abs. 2 ,  83 Abs. 2, 9 8  Abs. 3, 1 06 Abs. 4 und 1 3 1  d Abs. 4 sowie hinsichtlich des 
Zusammenwirkens mit den Universitäten und Hochschulen gemäß § 1 26 Abs. 2 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
betraut. 

V o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

Vorbereitung und Erlassung der Verordnungen auf Grund des § 5 Abs. 2 im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und der Verordnungen auf 
Grund der §§ 41 Abs. 2 , 69 Abs. 2, 8 3  Abs. 2 , 98 Abs. 3, 1 06 Abs. 4, 1 14 Abs. 3,  1 22 
Abs. 2 und 1 3 1  d Abs. 4 sowie hinsichtlich des Zusammenwirkens mit den 
Universitäten und Hochschulen gemäß § 1 26 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, betraut. 

Artikel 11 

Änderung der 1 2. Schulorganisationsgesetz-Novelle 

Artikel II der 1 2 .  Schulorganisationsgesetz-Novelle : 1 .  Artikel II lautet: 

Die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung an einer Religionspädagogi-
schen Akademie mit Öffentlichkeitsrecht nach dem Besuch eines Vorbereitungs
lehrganges sowie an einer seinerzeitigen Religionspädagogischen Lehranstalt mit 
Öffentlichkeitsrecht, deren Lehrplan mit dem Lehrplan einer Religionspädagogi
schen Akademie gleich war, berechtigt zum Besuch einschlägiger Studienrichtun
gen an einer Hochschule, für die die Reifeprüfung Immatrikulationsvorausset
zung ist, sowie zum Besuch einer Pädagogischen Akademie und - sofern die 
neben der Reifeprüfung erforderlichen Aufnahmsvoraussetzungen erfüllt werden 
- einer Berufspädagogischen Akademie. Welche Studienrichtungen von 
Hochschulen einschlägig und in welchen Fällen für den Hochschulbesuch 
Zusatzprüfungen abzulegen sind, ist durch Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht, "Kunst und Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung zu bestimmen. 

Artikel 11 

Die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung an einer Religionspädagogi
schen Akademie mit Öffentlichkeitsrecht nach dem Besuch eines Vorbereitungs
lehrganges oder einer Studienberechtigu��sprüfung sowie an einer seinerzeitigen 
Religionspädagogischen Lehranstalt mit Offentlichkeitsrecht, deren Lehrplan mit 
dem Lehrplan einer Religionspädagogischen Akademie gleich war, berechtigt 
zum Besuch einschlägiger Studienrichtungen an einer Hochschule, für die die 
Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist, sowie zum Besuch einer 
Pädagogischen Akademie und - sofern die neben der Reifeprüfung 
erforderlichen Aufnahmsvoraussetzungen erfüllt werden - einer Berufspädago
gischen Akademie. Welche Studienrichtungen von Hochschulen einschlägig und 
in welchen Fällen für den Hochschulbesuch Zusatzprüfungen abzulegen sind, ist 
durch Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen. 
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